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1 Einleitung 

Der Waldentwicklungsplan wurde für den Landeshauptmann der Steiermark von DI 

Philipp Gruber (Leiter des Forstfachreferats, Bezirkshauptmannschaft Murau) und 

den Bezirksförstern Ing. Franz Bäuchler, Albert Dorfer, Reinhard Khom mit der 

Unterstützung von DI Herwig Schüssler (Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung, Landesforstdirektion) ausgearbeitet. 

Der Teilplan des Waldentwicklungsplanes (im Folgenden: WEP) für den politischen 

Bezirk Murau wurde gem. dem II. Abschnitt des Forstgesetzes 1975 (im Folgenden 

ForstG), BGBl. Nr. 440, in der derzeit geltenden Fassung, BGBL. I Nr. 56/2016, und 

der Verordnung über den Waldentwicklungsplan, BGBl. Nr. 582/1977, sowie dem 

mit dem Erlass des BMLRT vom 30.08.2021, Geschäftszahl: 2021-0. 189. 176 

erlassenen Richtlinie über Inhalt und Ausgestaltung des Waldentwicklungsplanes 

erstellt. Der vorliegende WEP stellt die 2. Revision des durch die Bundesministerin 

für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus genehmigten Waldentwicklungsplanes 

für den Bezirk Murau dar.  

Das Genehmigungsdatum ist: 5.10.2022 

 (lt. Originalstempel auf dem Titelblatt) 

Die „Visitenkarte“ Waldentwicklungsplan stellt eine fachliche Informationsquelle, ein 

objektives Planungsinstrument sowie eine wertvolle Entscheidungshilfe für 

forstpolitische Fragestellungen dar. Es darf an dieser Stelle allen Beteiligten, 

insbesondere den verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen der 

Bezirksforstinspektion Murau, sowie den eingebundenen Partnern anderer 

Dienststellen für die engagierte und geduldige Mitarbeit, bzw. den vielen 

konstruktiven Vorschlägen recht herzlich gedankt werden. 
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2 Allgemeine Grundlagen der Planungseinheit  

2.1 Allgemeine und forstliche Verwaltungsgliederung 

Die gegenständliche Planungseinheit befindet sich in der steirischen Region 

Obersteiermark West. Diese Region umfasst die beiden politischen Bezirke Murau 

und Murtal. Es handelt sich mit einer Fläche von 1.385 km² um den viertgrößten 

Bezirk der Steiermark. Mit rund 20 Einwohnern pro km² hat der Bezirk Murau jedoch 

die geringste Bevölkerungsdichte aller Bezirke in Österreich. 

Im Zuge der Gemeindestrukturreform 2014/15 verringerte sich die Anzahl der 

Gemeinden von 35 auf 14. Unter den 14 Gemeinden gibt es zwei Stadtgemeinden 

(Murau, Oberwölz) und fünf Marktgemeinde (Mühlen, Neumarkt in der Steiermark, 

Scheifling, Sankt Lambrecht, St. Peter am Kammersberg). Darüber hinaus 

beinhaltet der Bezirk Murau 65 Katastralgemeinden. 

Im Norden grenzt der Bezirk Murau an den Bezirk Liezen, im Osten an den Bezirk 

Murtal. Im Süden bilden die Bezirke St. Veit an der Glan, Feldkirchen und Spittal an 

der Drau die Bezirksgrenze bzw. die Landesgrenze zu Kärnten. Im Westen bildet 

das Bundesland Salzburg mit dem politischen Bezirk Tamsweg die Grenze. 

Der politische Bezirk Murau stellt zugleich den Forstbezirk Murau dar. Der Sitz der 

Bezirksforstinspektion befindet sich in der Bezirkshauptstadt Murau. Mit einer 

Waldfläche von 846,2 km² weist Murau ein Bewaldungsprozent von 61,1 % (nach 

dem Katasterstand) auf. 
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2.2 Sozial- und Wirtschaftsstruktur 

Das Informationsportal WIBIS (www.wibis.steiermark.at) fasst die statistischen und 

wirtschaftlichen Eckdaten des Bezirkes Murau sehr kompakt zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Statistische und wirtschaftliche Eckdaten des Bezirkes Murau. 

Quelle2: Joanneum Research, WIBIS Steiermark, 2021 
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2.2.1 Landschaftsgeographische Gliederung und Landnutzung 

Der Bezirk Murau wird im Norden von den Niederen Tauern, im Osten von den 

Seetaler Alpen bzw. im Süden und Westen von den Gurktaler Alpen umschlossen. 

Die Niederen Tauern lassen sich in die Schladminger und Wölzer Tauern 

untergliedern und umfassen meist lange Seitentäler (Trogtäler), welche von Nord 

nach Süd verlaufen. Im Nordwesten des Bezirkes befindet sich das Roteck (2.743 

m), welches die höchste Erhebung des Bezirkes darstellt. Außerdem wird der Bezirk 

von den sogenannten „Murbergen“ durchzogen, dabei handelt es sich um eine 

Aneinanderreihung von mehreren Gebirgsstöcken, wovon der Gstoder (2.140 m) an 

der Grenze zu Salzburg die höchste Erhebung ist. Diese in der Mitte des Bezirkes 

liegenden Gebirgsstöcke (u.a. Gstoder-Stolzalpe-Pleschaitz) bilden den Übergang 

von den Niederen Tauern ins Murtal und werden durch das Ranten-, Katsch- und 

Wölzertal getrennt. Im Südwesten befindet sich mit dem Eisenhut (2.441 m) der 

höchste Berg der Nockberge. Die Nockberge stellen den westlichsten Teil der 

Gurktaler Alpen dar und liegen im Dreiländereck zwischen Salzburg, Steiermark und 

Kärnten. Im Osten des Bezirkes befindet sich die Neumarkter-Passlandschaft, 

welche durch die Seetaler Alpen (Zirbitz 2.396 m) begrenzt wird. Im Südosten liegt 

der Kalkstock der Grebenzen. 

Dürnstein ist mit einer Seehöhe von 650 m der niedrigste Ort, die Turracher Höhe 

mit einer Seehöhe von 1.763 m der höchst gelegene Ort des Bezirkes. Dass dem 

Wald bzw. der Forstwirtschaft ein hoher Stellenwert zukommt wird auch durch die 

Landnutzung ersichtlich (Tabelle 2). Rund 20,5 % der Katasterfläche sind als 

Dauersiedlungsraum ausgewiesen, 1,2 % als Verkehrsflächen.  
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2.2.1.1 Katasterfläche 

Tabelle 2: Die Katasterfläche nach Nutzungsart in Prozent und Absolutwerten. 

Nutzungsart Fläche 

in % in ha 

Alpe 10,0 13.907,5 

Baufläche 0,3 373,8 

Gärten 0,6 874,1 

Gewässer 0,7 907,4 

landwirtschaftliche Nutzung 17,8 24.629,7 

Wald 61,1 84.619,1 

Weingärten 0,0 0,0022 

sonstige Flächen 9,6 13.234,0 

Summe 100,0 138.545,6 

 

Quelle1: Grundflächenkataster, WEB-GIS-Steiermark, 01.10.2021 

2.2.2 Siedlungswesen und Bevölkerungsentwicklung 

Quelle2: Joanneum Research, WIBIS Steiermark, 2021. 

Das wirtschaftliche Zentrum der Region befindet sich in der gleichnamige 

Bezirkshauptstadt Murau. Hier und in den nördlich gelegenen Seitentälern, bzw. im 

Neumarkter Raum findet sich auch der Siedlungsschwerpunkt des Bezirks. Am 

01.01.2020 lebten 27.543 Menschen im Bezirk Murau, das sind 2,2 % der 

steirischen Wohnbevölkerung. Der Bezirk ist mit seinen 14 Gemeinden traditionell 

kleingliedrig strukturiert. Die größten Gemeinden der Region sind Neumarkt in der 

Steiermark (4.891 Einwohner), die Bezirkshauptstadt Murau (3.499), Oberwölz 

(2.934), Scheifling (2.138) und St. Peter am Kammersberg (2.045). Der Bezirk wies 

2020 mit 20 Einwohnern je km² die geringste Bevölkerungsdichte der Steiermark 

auf (Steiermark: 76 Einwohner je km²). Nur rund 21 % der Fläche des Bezirks 

wurden 2020 als Dauersiedlungsraum genutzt (Steiermark: 32 %). Auch dieser 

weist mit 97 Einwohnern je km² Dauersiedlungsraum die geringste 

Bevölkerungsdichte aller steirischen Bezirke auf. 
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Den Bevölkerungshöchststand erlebte Murau – wie auch die anderen Bezirke der 

Mur-Mürz-Furche – in den 1970er-Jahren. Im Jahr 1971 lebten 32.845 Menschen 

im Bezirk. Seither weist der Bezirk eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung auf. 

Im Zeitraum von 2016 bis 2020 betrug der jährliche Bevölkerungsrückgang 

durchschnittlich -0,8 %. Der Rückgang wurde 2015 bis 2019 von der negativen 

Wanderungsbilanz (-2,8 je 1.000 Einwohner) getrieben, es sind vor allem 

vergleichsweise junge Menschen, die den Bezirk verlassen. Zudem war die 

Geburten- Sterbe-Bilanz in diesem Zeitraum mit -4,0 je 1.000 Einwohner negativ. 

Die Altersstruktur verdeutlicht, dass die Bevölkerung überdurchschnittlich schnell 

altert. Bis 2030 wird für die Bevölkerung 65 Jahre und älter ein Anteil von 30,0 % 

prognostiziert (Steiermark: 25,4 %). 

Der Bildungsstand der Wohnbevölkerung von Murau zwischen 25 und 64 Jahren ist 

geprägt von einem hohen Anteil an Personen mit abgeschlossener Lehrausbildung 

sowie Fachschule als höchste abgeschlossene Ausbildung. Im Jahr 2018 verfügten 

45,8 % der Wohnbevölkerung über einen Lehrabschluss oder die Meisterprüfung 

(Steiermark: 38,7 %), 21,1 % über einen Fachschulabschluss als höchste 

abgeschlossene Ausbildung – in keinem anderen steirischen Bezirk ist dieser Anteil 

so hoch (Steiermark: 14,5 %). Der Anteil an Personen mit maximal 

Pflichtschulabschluss war 2018 mit 11,1 % vergleichsweise niedrig (Steiermark: 

15,3 %), rund 11,8 % (Steiermark: 15,0 %) verfügten über Matura oder eine 

abgeschlossene Kollegausbildung, 10,2 % über einen Universitäts- 

beziehungsweise Fachhochschulabschluss (Rang 6 unter den steirischen 

Bezirken). Im steirischen Vergleich (Steiermark: 2.698 €) lag das 

Bruttomedianeinkommen in Murau im Jahr 2019 mit 2.399 € an elfter Stelle unter 

den steirischen Bezirken – nur in den Bezirken Südoststeiermark und Hartberg-

Fürstenfeld waren die durchschnittlichen Einkommen niedriger. 
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2.2.3 Überörtliche Raumordnungsprogramme und Konzepte 

Quelle3: Regionales Entwicklungsprogramm Obersteiermark West (LGBl. Nr. 91/2016) 

Mit Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 15. Juli 2016, LGBl Nr. 

90/2016 wurde ein regionales Entwicklungsprogramm für die Planungsregion 

Obersteiermark West erlassen. Gemäß §1 dieser Verordnung ist der politische 

Bezirk Murau dem Geltungsbereich zuzuzählen. Ziele für die Planungsregion 

Obersteiermark West sind gem. § 2 der Verordnung: 

(1) Entwicklung von Wirtschaftsstandorten 

(2) Zentralörtliche Einstufung, Nahversorgungssicherung und regionale Siedlungsstruktur 

(3) Ökologisch bedeutende Landschaftselemente sind bei allen Planungsvorhaben zu 

berücksichtigen. Die Durchgängigkeit von ökologischen Korridoren ist zu sichern und die 

Funktionalität zu verbessern. 

(4) Für das Kleinklima, den Luftaustausch und die Luftgüte bedeutsame Bereiche 

(Frischluftzubringer, klimatologischen Vorbehaltsflächen) sind bei allen 

Planungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Die bauliche Nutzung und Gestaltung ist auf die 

klimatologischen Gegebenheiten auszurichten. 

(5) Tourismus 

(6) Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung bzw. Wohnbau 

(7) Entwicklungsmöglichkeiten des Flughafens Zeltweg 

Gemäß §3 dieser Verordnung sind für verschiedene Teilräume Ziele und 

Maßnahmen festgelegt. Diese sind unter Beachtung der übrigen im § 2 genannten 

Ziele anzustreben. Folgende Teilräume werden unterschieden: 

(1) Bergland über der Waldgrenze und Kampfwaldzone 

(2) Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland 

(3) Grünland geprägtes Bergland 

(4) Grünlandgeprägte Becken, Passlandschaften und inneralpine Täler 

(5) Außeralpine Wälder und Auwälder 

(6) Ackerbaugeprägte Talböden und Becken 

(7) Siedlungs- und Industrielandschaften (Agglomerationsräume) 

Unter folgender Quelle kann das vollständige Entwicklungsprogramm eingesehen 

werden: RIS - Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Obersteiermark West - 

Landesrecht konsolidiert Steiermark, Fassung vom 08.11.2021 (bka.gv.at). 
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2.2.4 Wirtschaftliche Gesamtentwicklung (Industrie, Gewerbe, 

Tourismus) 

Quelle2: Joanneum Research, WIBIS Steiermark, 2021., 

Die Betriebsstruktur in Murau ist kleinstrukturiert. Im Jahr 2020 arbeiteten 23,9 % 

der in Murau Beschäftigten in Kleinstbetrieben (1–9 Beschäftigte) (Steiermark: 14,8 

%) beziehungsweise 27,3 % in Kleinbetrieben (mit 10–49 Beschäftigten) 

(Steiermark: 21,5 %). Der Beschäftigungsanteil der Mittelbetriebe (50–249 

Beschäftigte) lag im Jahr 2020 mit 21,0 % unter dem steirischen Durchschnitt 

(Steiermark: 21,8 %). Der Beschäftigungsanteil der Großbetriebe (ab 250 

Beschäftigten) war mit 27,8 % (Steiermark: 41,9 %) deutlich unterdurchschnittlich. 

Große Industriestandorte finden sich vor allem im benachbarten Murtal. Die 

Wirtschaftsstruktur wird in Murau vielmehr durch kleinere Dienstleistungsbetriebe 

bestimmt. Die größten Betriebe des Bezirkes sind die IBS Austria (Teufenbach) mit 

262 Mitarbeitern, sowie die KLH Massivholz GmbH (Katsch) mit 211 Mitarbeitern, 

die OptimaMed Gesundheitstherme Wildbad Betriebs GmbH (Dürnstein) mit 151 

Mitarbeitern, die Rauter Fertigteil GmbH (Niederwölz) mit 101 Mitarbeitern und die 

Brauerei Murau, mit ebenfalls 101 Mitarbeitern. 

Murau ist eine touristische Wintersportregion (Turracher Höhe, Kreischberg, 

Lachtal, Grebenzen). Der Tourismusbereich ist einer der entscheidenden 

Wirtschaftsfaktoren in der infrastrukturschwachen, peripher gelegenen Region. Im 

Jahr 2020 wurden 920.242 Nächtigungen gezählt, 9,2 % aller steirischen 

Nächtigungen entfielen auf den Bezirk Murau. Die Nächtigungsdichte, d.h. die Zahl 

der Nächtigungen je Einwohner, war mit 33,4 die zweithöchste der Steiermark. Die 

höchste Nächtigungsdichte wies Liezen mit 51,6 auf. Der Tourismus in Murau 

wurde, wie auch in allen anderen Bezirken, deutlich von den Folgen der COVID-19-

Pandemie getroffen. Im Vergleich zum Jahr 2019 ging die Zahl der touristischen 

Nächtigungen um -18,0 % zurück. Die negative Betroffenheit war damit noch 

vergleichsweise gering, der gesamtsteirische Rückgang lag nämlich bei -24,6 %, 

der Rückgang in Österreich bei -35,9 %. Die mittlere Aufenthaltsdauer war mit 4,6 

Tagen hoch (Steiermark: 3,4). Murau wird überwiegend von Gästen aus dem 

Ausland besucht, 2020 betrug ihr Anteil trotz temporärer internationaler 

Reisebeschränkungen 55,0 %, was den höchsten Anteil unter den steirischen 

Bezirken darstellte. Auf das Winterhalbjahr entfielen 54,8 % der Nächtigungen. Im 
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Sommer wird in erster Linie auf den Murauer Bergen gewandert - aber auch die 

Steirische Holzstraße, der Naturpark Grebenzen, das Radfahren und Golfen bzw. 

das regionale Bier werden touristisch erfolgreich beworben. Kennzeichen dieser 

Region ist sowohl im Winter als auch im Sommer die einzigartige und intakte Umwelt 

bzw. Natur, sowie die überdurchschnittlich gute Wasser- und Luftqualität. Neben 

dem Tourismus prägen vor allem das Bauwesen, die holzverarbeitende Industrie 

und der Maschinenbau die regionale Wirtschaft. 

Die Land- und Forstwirtschaft hat traditionell und bedingt durch die naturräumlichen 

Voraussetzungen einen sehr hohen Stellenwert, nahezu jeder 

Landwirtschaftsbetrieb hat auch eine entsprechende Waldausstattung. Bis heute 

sind die stark agrarisch geprägten Wurzeln für den Bezirk Murau formend, wobei 

aufgrund der gebirgigen Lage vergleichsweise wenig Ackerbau betrieben werden 

kann. Die landwirtschaftliche Produktion spezialisierte sich vor allem auf Großvieh. 

Murau war klarer Verlierer des Prozesses der Industrialisierung in der Steiermark. 

Noch im 19. Jahrhundert waren zahlreiche eisenverarbeitende Kleinbetriebe in der 

Region ansässig. Die arbeitsintensiven, kleinen Eisenhämmer waren jedoch keine 

Konkurrenz für die weit effizienteren kapital- und maschinenintensiven Stahlwerke 

in der östlichen Obersteiermark. Heute prägen vor allem die holzverarbeitende 

Industrie und die Forstwirtschaft den produzierenden Bereich. Mit der Holzwelt 

Murau und den Holzwelttouren werden Angebote rund um den Werkstoff Holz 

gezielt vermarktet und weiterentwickelt. 1999 kam es zur Gründung der „Holzwelt“, 

welche als Dachverband touristische, wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten der 

Holzregion koordiniert und auch förderungspolitisch bearbeitet. Im Bezirk Murau 

existieren sieben Sägewerke, 18 Zimmereibetriebe, 42 Tischlereibetriebe und 3 

holzverarbeitende Industriebetriebe. Darüber hinaus gibt es 17 Biomasseheizwerke 

zur Energieversorgung, verteilt über den gesamten Bezirk. 

2.2.5 Verkehr und Mobilität 

Der Großteil des Bezirkes Murau ist als peripherer Landschaftsraum einzustufen. 

Eine Anbindung an das überregionale Straßen- und Schienennetz fehlt. Der 

Schwerpunkt der öffentlichen Verkehrsmittel (Busverbindungen) liegt im 

Schülerverkehr. Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte und der damit 
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verbundenen Interaktionen ergeben sich Lücken in der Verkehrsinfrastruktur. Der 

Bezirk Murau kann durchaus als eine klassische Auspendler-Region mit nur 

geringen Einpendlerbewegungen bezeichnet werden. Hauptziele der 

Pendlerströme sind die benachbarten Bezirke Murtal, Tamsweg (Salzburg), und 

St.Veit an der Glan (Kärnten). 

Die Hauptverkehrsrouten werden von verschiedenen Bundes- und Landesstraßen 

gebildet (siehe Abbildung 2). Im benachbarten Bezirk Murtal liegt die S36 (Murtal 

Schnellstraße), im Westen ist über den politischen Bezirk Tamsweg die A10 

(Tauernautobahn) erreichbar. Entlang des Murtals wird die Murtalbahn als 

Regionalbahn geführt, die Murau mit dem westlichen Nachbarbezirk Tamsweg 

(Salzburg) und dem östlichen Murtal verbindet. Auch ein Teil der Südbahnstrecke, 

welches zum Kernnetz der Österreichischen Bundesbahnen gehört, führt durch den 

Bezirk Murau (Scheifling-Dürnstein). 

 

Abbildung 3: Ein Teil des Straßennetzes im Bezirk Murau bzw. die Hauptverkehrsrouten. 

Quelle1: webGIS Steiermark, 2021 
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3 Der Wald in der Planungseinheit 

3.1 Klima 

Quelle4: Klimaatlas Steiermark; www.umwelt.steiermark.at. 

Der Bezirk Murau weist wie der angrenzende Salzburger Lungau, aber auch der 

Raum um Mallnitz, die typischen inneralpinen, kontinentalen Klimakriterien auf. Das 

Klima dieser Landschaften prägt eine geringere Sommerwärme und günstige 

Sonnenscheinverhältnisse bzw. eine ausgesprochene Winterkälte. 

  

Abbildung 4 (links): Temperaturmittelwerte (1971-2000) für den Bezirk Murau 

Abbildung 5 (rechts): Durchschnittliche Niederschlagssumme pro Jahr (1971-2000) für den Bezirk Murau. 

Die Zahl der Frosttage liegt bei etwa 160, die der frostfreien Periode bei rund 130 

Tagen. Die Vegetationsperiode dauert ungefähr 200 Tage. Die Nebelhäufigkeit ist 

auffallend gering und beläuft sich im Mittel auf unter 30 Tage im Jahr. Die Winter 

sind meist ausgesprochen niederschlagsarm. Darüber hinaus ist dieser Raum 

relativ arm an Gewittern, Nordföhn ist jedoch eine häufige Witterungserscheinung. 

Die ZAMG betreibt im Bezirk Murau 2 Messstellen (Oberwölz und Stolzalpe). Unter 

folgendem Link kann eine Messwerteübersicht der entsprechenden Klimadaten 

(1971 – 2000) abgerufen werden: http://www.zamg.ac.at/fix/klima/oe71-

00/klima2000/klimadaten_oesterreich_1971_frame1.htm 
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Nach dem Klimaatlas der Steiermark werden für den Bezirk Murau sechs 

verschiedene Klimaregionen ausgewiesen (Abbildung 5). Die Klimaregionen der 

Steiermark, also Gebiete mit einem relativ homogenen Klimacharakter, basieren auf 

der kombinierten Betrachtung verschiedener Klimaelemente wie Sonnenschein, 

Temperatur, Bewölkung, Niederschlag, Schnee, Wind, etc. unter Berücksichtigung 

von charakteristischen Wetterlagen, Abschirmungseffekte und regionalen 

Einflüssen. 

 

Abbildung 6: Klimaregionen im Bezirk Murau (nach dem Klimaatlas des Landes Steiermark): F1 Schladminger 

und Wölzer Tauern inkl. Murberge (rot); D1 Murparalleltal (hellgrün); D2 Murtal (hellblau); D3 Neumarkter 

Passlandschaft (rosa); E2 Nockberge bzw. Gurktaler Alpen (blau); E1 Seetaler Alpen (grün)  

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 
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F.1 (Systematik gem. des Klimaatlas Steiermark s.h. Abb.6): Schladminger Tauern, 

Wölzer Tauern und Murberge  

Diese Zone erstreckt sich von der Westgrenze der Steiermark mit dem Hochgolling 

bis Hohentauern. Charakteristisch sind unterschiedliche Niederschlagsgradienten 

(starke im Süden zur trockeneren Südabdachung, schwächere im Norden). 

Aussagen über die Jahresmenge in Lagen oberhalb der Waldgrenzen sind wegen 

der bekannten Messproblematik sehr unsicher. Hinsichtlich der Schneeverhältnisse 

ist es relativ schwer brauchbare Angaben zu machen, denn einerseits prägen die 

Windverhältnisse die Schneedeckendauer, andererseits spielen speziell in tieferen 

Lagen auch die Besonnungsverhältnisse eine entscheidende Rolle. An der 

Südabdachung können etwa Unterschiede bis 50 Tagen zwischen Nord- und 

Südexposition auftreten (Beobachtungen im Krakauer Hochtal). Dieser Abschnitt 

des Alpenhauptkammes stellt eine Staulage 2. Ordnung für die Strömungslagen aus 

dem Sektor W bis N dar, vice versa jedoch auch für Strömungslagen aus südlichen 

Richtungen, die jedoch am Niederschlagsgeschehen deutlich zurückbleiben; 

auffällig ist bei diesen Wetterlagen vor allem die Ausbildung einer Föhnmauer und 

Föhn im Lee der Schladminger Tauern. Bei Strömungslagen aus NW bis N tritt 

umgekehrt an der Südabdachung Nordföhn ein, der vom Charakter anders verläuft 

als der Südföhn. Typisch sind etwa immer wieder übergreifende Schauer, wobei die 

Niederschlagsmengen oft bedeutungslos bleiben (unter 1 mm). Für die Lagen um 

2000 m kann ein Rahmen von 1500 bis 1700 mm veranschlagt werden, in den 

Kammbereichen dürften 2000mm überschritten werden. Hinsichtlich der 

thermischen Eigenschaften handelt es sich in dieser Zone um ein Gebirgsklima mit 

nach oben speziell im Sommerhalbjahr stark abnehmenden Gradienten. 

D.1 Murparalleltal 

Diese Zone beinhaltet neben den Seitentälern der Mur wie Krakau, Katschtal, 

Oberwölz auch die zugehörigen Murberge (speziell die Nordabdachung). Es handelt 

sich um ein Gebiet am Südfuß der Tauern mit einer thermischen Begünstigung 

durch die Abschirmung. Diese Zone zählt demnach zu den sonnenscheinreichsten 

der Steiermark. Bezüglich der Niederschlagsverhältnisse sind die Bedingungen 

bedeutend kontinentaler als an der Nordseite der Tauern. Insbesondere die Winter 

fallen wesentlich niederschlagsärmer aus (Schöder Jahresschnitt: 767,7 mm, 
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Jänner: 33,8 mm, Juli 119 mm). Diese Zone zählt zu den niederschlagsärmsten 

Teilen der Steiermark; die Zahl der Tage mit Niederschlag beträgt nur 99, auch die 

Zahl der Tage mit Schneedecke lautet 99. Innerhalb dieser Zone gibt es Kältepole 

in den Talbeckenlagen wie etwa im unteren Rantental, wo Minima unter - 30 °C 

keine Seltenheit sind. Allgemein können wir die Bedingungen thermisch so 

definieren, dass kontinental geprägte Talklimate dominieren. 

D.2 Murtal 

Diese Zone erstreckt sich von der Landesgrenze bis Judenburg entlang des Murtals 

samt zugehöriger Seitentäler, wobei die Murberge die nördliche Begrenzung 

darstellen (Gstoder, Stolzalpe). Das Klima im Murtal darf als kontinental geprägtes, 

winterkaltes, mäßig sommerwarmes Talklima angesprochen werden, das im Winter 

niederschlagsarm ist und im Vergleich mit den übrigen Landschaften der Steiermark 

zu den trockensten zählt. Dies ist im Wesentlichen auf die Abschirmung durch den 

Alpenhauptkamm zurückzuführen. Bei den südalpinen Niederschlagslagen bleiben 

die Mengen bescheiden (Murau: Jänner 33 mm, Juli 137 mm, Jahr 892 mm); die 

trockensten Abschnitte sind im Raum Unzmarkt mit 733 anzutreffen. Innerhalb des 

Murtals variieren die Temperaturverhältnisse je nach Talanlage: In Abschnitten mit 

besserer Durchlüftung sind die Verhältnisse nicht so extrem (kontinentaler) wie in 

Beckenlagen (etwa Scheifling). Die Seitentäler im Süden sind nach bisherigem 

Kenntnisstand nicht extrem kaltluft- oder inversionsgefährdet. Ein wesentlicher 

Klimazug besteht in der Nebelarmut, die auf das gut entwickelte Murtalwindsystem 

zurückzuführen ist (weithin unter 30d/a). Die Durchlüftung ist ausreichend bis gut, 

nur in Abschnitten mit Beckenlage steigt die Kalmenhäufigkeit. Die 

Hauptwindrichtung ist West; an 2. Stelle folgt Ost. Das Maximum der Durchlüftung 

tritt im Frühjahr ein, das Minimum im Winter. 

D.3 Neumarkter Passlandschaft  

Dank einiger Forschungsaktivitäten im Rahmen des Naturparkes Grebenzen sind 

einige Besonderheiten im Klima erfasst worden: So etwa darf das Hörfeld bei 

Mühlen als einer der Kältepole der Steiermark angesehen werden; es ist auch im 

Sommer nicht frostfrei und im Winter sind Minima bis -40 °C möglich. Bei der 

Neumarkter Passlandschaft handelt es sich um einen relativ heterogenen Bereich 
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mit starker thermischer Differenzierung je nach geländeklimatischer Lage. Im 

Allgemeinen kann das Klima von Neumarkt als kontinental geprägtes 

Talbeckenklima aufgefasst werden. Mit 23 Nebeltagen pro Jahr ist das Klima zudem 

auch nebelarm, mit Ausnahme in der Nähe der Moore und Teiche. Die Durchlüftung 

ist ausreichend, in den Beckensohlenabschnitten aber auch ungenügend. Diese 

Bereiche leiden auch unter einer recht hohen Inversionshäufigkeit (70-85 % aller 

Nächte mit inverser Schichtung) und Frostgefährdung. 

E.2 Gurktaler Alpen 

Diese Zone beginnt im Westen mit den Ausläufern der Nockberge und erstreckt sich 

bis zur Murauer Frauenalpe. Sie betrifft eine inneralpine Gebirgsgruppe mit 

Kammhöhen von 2100 bis 2300 m, wo sich die Abschirmung durch die Zentralalpen 

und die Karawanken im Süden voll auswirkt. Das Klima erfährt dadurch eine 

kontinentale Tönung, die sich speziell im Niederschlagsverhalten auswirkt (Paal bei 

Predlitz in 1200 m: Jänner 34 mm zu Juli mit 134 mm ergibt ein Verhältnis von 1:4); 

dies bedeutet, dass diese Zone relativ schneearm ist bzw. eine große Variabilität 

bezüglich der Schneedeckendauer aufweist. Im Gegensatz zur Benachteiligung bei 

den Schneeverhältnissen steht nun die Gunst bezüglich der relativen 

Sonnenscheindauer. Demnach zählt diese Region zu den sonnenscheinreichsten 

der Steiermark.  

E.1 Seetaler Alpen 

Diese Zone betrifft ein inneralpines Gebirgsmassiv, das von Unzmarkt nach 

Südosten streicht und Seehöhen von 2100 bis 2400m erreicht. Die hier vorliegenden 

Messdaten deuten auf ein kontinental geprägtes Klima hin, was sich vor allem auf 

das Niederschlagsverhalten bezieht. Bei insgesamt eher geringen Gesamtsummen 

ist der Winter schneearm, die Zahl der Niederschlagstage beträgt rund 115 pro Jahr. 

Bezüglich der Nebelverhältnisse liegen von der Station Zirbitzkogel folgende Daten 

vor: 267 Tage pro Jahr. Der Grund für die große Nebelhäufigkeit liegt in der 

exponierten Lage, außerdem zählt die Region zu den gewitterreichsten der 

Steiermark (ca. 40 Tage pro Jahr). Hinsichtlich der Windverhältnisse muss in den 

Kamm- und Gipfellagen mit extremen Bedingungen gerechnet werden. 
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3.2 Geologie und Böden 

 Quellen6: Digitaler Atlas der Steiermark, Geologie und Geotechnik; www.gis.steiermark.at. 

Nahezu der gesamte Bezirk Murau wurde in der Würmeiszeit von Gletschern 

bedeckt, was sich auch in der Bodenbildung zeigt. Die Haupttäler weisen typische 

Trogformen auf, sodass meist in den Unterhangbereichen die größten 

Querneigungen auftreten und sich in den darüber liegenden Gebieten meist flachere 

Hangterrassen, welche auf den südexponierten Lagen vorwiegend 

landwirtschaftlich genutzt werden, zeigen. Im Bereich des Murparalleltal von 

Schöder über St. Peter bis Oberwölz bzw. Scheifling sowie vor allem im Bereich der 

Neumarkter - Passlandschaft treten Moränen bis zu einer Mächtigkeit von 30 m auf. 

Im Bereich der Niederen Tauern (Schladminger- bzw. Wölzer Tauern) dominieren 

Granat- bzw. Glimmerschiefer und Gneise. Im Bereich des Stolzalpenstockes, des 

Pleschaitz sowie der Grebenzen treten überwiegend paläozoische Kalke (Devon) 

auf. Südlich der Mur zeigen sich abgesehen vom Grebenzenstock durchwegs 

Gneise- bzw. Grünschiefer, insbesondere im westlichen Teil der Gurktaler Alpen 

und im Bereich der Nockberge. Rund um die Turracher Höhe findet sich das 

sogenannte Königsstuhlkonglomerat. Östlich anschließend bilden das Paaler-

Konglomerat und im Bereich des Frauenalpenstockes Diabasschiefer das 

überwiegende Grundgestein. 

Bei den Böden überwiegen silikatische Braunerden bzw. podsolige Braunerden 

sowie auf höher liegenden Standorten Eisenpodsole und Alpine-

Eisenhumuspodsole im Bereich der Waldgrenze. Rendzinen kommen im Bezirk nur 

im Bereich Grebenzen und Pleschaitz vor. Insbesondere im Bereich der Neumarkter 

- Passlandschaften aber auch in den Niederen Tauern zeigen sich kleinflächig 

einzelne Nieder- und Hochmoore (z. B. Hörfeld, Dürnberg). 

http://www.gis.steiermark.at/
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Karte 2: K-2 Übersichtskarte des Bezirkes Murau mit dem Ausschnitt aus der geologischen Karte 
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Abbildung 7: Geologie Murau (Legende)   
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3.3 Wuchsgebiete und Waldgesellschaften 

3.3.1 Wuchsgebiete 

Quelle7: Bundesforschungsamt für Wald und alpine Naturgefahren, 2021 

 

Zur Vereinheitlichung mehrerer unterschiedlicher nebeneinander verwendeter 

Wuchsgebietsgliederungen wurde eine Gliederung der forstlichen Wuchsgebiete 

Österreichs erarbeitet (Kilian, Müller, Starlinger, 1994). Nach dieser neuen 

Wuchsgebietsgliederung liegt der Bezirk Murau zum Großteil im Wuchsgebiet 1.3 

(„Subkontinentale Innenalpen - Ostteil“) bzw. im Wuchsgebiet 3.2 („Östliche 

Zwischenalpen - Südteil“). Die forstlichen Wuchsgebiete umfassen 

Großlandschaften mit weitgehend einheitlichem Klimacharakter und sind durch eine 

typische Abfolge standortsbezogener Umweltfaktoren gekennzeichnet, die eine 

jeweils unterschiedliche Zusammensetzung der natürlichen Waldvegetation 

bedingen. Vertikale seehöhenabhängige Klima- und Vegetationsgradienten 

überlagern die regionale Eigenart der Wuchsgebiete und werden durch die 

Abgrenzung von Höhenstufen berücksichtigt. In horizontaler Richtung werden die 

Hauptwuchsgebiete nach den natürlichen Waldgesellschaften durchschnittlicher 

Standorte in der montanen Stufe abgegrenzt. 

Die Wuchsgebiete sind Grundlage für die Begrenzung von Herkunftsgebieten für 

das forstliche Saat- und Pflanzgut, für die Raumplanung (forstliche Planungen, 

Natur- und Umweltschutz, Naturwaldreservate) und darüber hinaus für einen 

ökologisch orientierten Waldbau (Baumartenwahl, Abgrenzung waldbaulicher 

Behandlungseinheiten). 
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Karte 3: K-3 Übersichtskarte des Bezirkes Murau der forstlichen Wuchsgebiete 
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Wuchsgebiet 1.3: Subkontinentale Innenalpen – Ostteil 

Abgrenzung: Hohe Tauern, Lungau, oberes Murtal 

(Höhenbereich von 750 bis 3797 m) 

Klima 

Nur in abgeschirmten Tallagen (Lungau, Raum Mallnitz, Oberes Murtal) ist das 

Klima ausgeprägt kontinental und winterkalt mit winterlicher Inversion, sonst 

abgeschwächtes inneralpines Klima. Durchschnittlich fällt hier um 100 bis 200 mm 

mehr Jahresniederschlag als in vergleichbaren Höhenlagen der Wuchsgebiete 1.1 

und 1.2.; insbesondere der Nordabfall des Alpenhauptkammes ist etwas 

niederschlagsreicher und kühler. Ausgeprägtes Niederschlagsmaximum tritt im 

Sommer auf, das Minimum von Jänner bis März. Am Hauptkamm dieses 

Wuchsgebietes treffen die klimatischen Einflüsse von Norden und Süden 

zusammen. Am Nordabfall der Hohen Tauern und im Salzachtal haben die 

Winterniederschläge einen relativ hohen Anteil am Jahresniederschlag. 

Geomorphologie 

Nach Osten zu kennzeichnet merklich abnehmende Reliefenergie mit niedrigeren 

Kammlinien und höheren Tallagen das Wuchsgebiet. Nur im Westen ist es 

vergletschert; im Osten herrschen runde Altlandschaftsformen mit Gipfeln unter 

2500 m vor. Es treten fast ausschließlich Silikatgesteine mit basenarmen (Gneis, 

Granit, Quarzphyllit, Schiefer) und basenreichen (Kalkglimmerschiefer, basische 

Vulkanite) Komponenten auf; nur lokal kommen Kalkmarmor und Kalk (Radstädter 

Tauern) vor. 

Böden 

Ranker ist relativ weit verbreitet. Häufigster Bodentyp ist Semipodsol (>50%). Im 

Wuchsgebiet liegt noch ein Schwerpunkt des klimabedingten Podsols. Er nimmt 

jedoch gegenüber den westlichen Innenalpen ab, vor allem, weil die Waldgrenze 

tiefer liegt. Der Anteil an Semipodsol und magerer Braunerde nimmt nach Osten 



29 

 

entsprechend zu. Basenreiche Braunerde und Kalkbraunerde sind bis in Hochlagen 

relativ weit verbreitet (>20%). Untergeordnet treten auf: Lockersedimentbraunerden 

auf Moräne und Schotter (ebenfalls häufig basenreich), Hanggley, Hangmoore, 

Hochmoore, Niedermoore (in Hochtälern). 

Tabelle 3: Höhenstufengliederung im Wuchsgebiet 1.3 Subkontinentale Innenalpen - Ostteil. 

 

Wuchsgebiet 3.2: Östliche Zwischenalpen – Südteil 

Abgrenzung: Seckauer Tauern, Murtal von Unzmarkt bis St. Michael, Lavanttal, 

Seetaler Alpen, Saualpe, Gurktal (Höhenbereich von 460 m bis 2448 m) 

Klima 

Die Beckenlagen (Murtal, Friesach) haben stärkeren zentralalpinen Charakter. Die 

Hanglagen sind von Südstaulagen beeinflusst. Das gesamte Gebiet ist milder als 

Wuchsgebiet 3.1. In den sub- und tiefmontanen Tallagen herrschen 

Jahresniederschläge zwischen 800 mm und 1000 mm vor, im hochmontan und 

subalpinen Bereich bis zu 1250/1500 mm. Die Niederschlagsverteilung entspricht 

noch dem Sommerregentyp mit einem Maximum in den Monaten Juli, August. 

Geomorphologie 

Es handelt sich um Hochgebirge mit Gipfelfluren wenig über 2000 m, mit weiten, 

offenen Tälern und mäßig steilen Hängen. Mit Ausnahme der Seetaler Alpen und 

der Niederen Tauern besteht das Gelände aus flachen Bergrücken und Kuppen. Es 

kommt fast ausschließlich Silikatgestein vor: basenarme Gneise mit Marmor- und 

Amphibolitzügen sowie Quarzphyllit. Im Raum Neumarkter Sattel findet man auch 

paläozoischen Kalk und metamorphe basische Ergussgesteine. In weiten 

Talbecken gibt es tertiäre Sedimente. 

Höhenstufen Bereich (Seehöhe) Höhenstufen Bereich (Seehöhe) 

Submontan 750 - 850 (1000) m Hochmontan 1400 - 1650 (1700) m 

Tiefmontan 850 - 1100 (1150) m Tiefsubalpin (1400) 1650 – 1900 (2000) m 

Mittelmontan 1100 - 1400 m Hochsubalpin (1600) 1900 - 2100 (2250) m 
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Böden 

Hier herrscht die Braunerde-Podsolreihe auf Kristallin vor. Kalkbeeinflusste Böden 

fehlen fast vollständig. Am weitesten verbreitet ist Semipodsol (55%). Auf 

basenarmem Kristallin reicht er einerseits bis in tiefe Lagen, anderseits bis etwa 

1200 m, an Sonnhängen bis über 1500 m. Die tief gelegenen Täler erlauben 

dennoch eine gewisse Verbreitung von Braunerde auf saurem Substrat. Die 

klimatische Höhenzone des Podsols ist nur schmal und/oder an sehr saures 

Substrat (Quarzitgänge etc.) gebunden (zusammen ca. 5% der Waldfläche). Auf 

basenreichem Kristallin ist nährstoffreiche Braunerde weit verbreitet (>20%), die 

Höhengrenze zum Semipodsol liegt dort sehr hoch: Auf Amphibolit beginnt 

Semipodsol erst in Kammlagen gegen 1800 m und somit an oder über der 

Waldgrenze. Ferner treten auf: Anmoore, Hanggley und Karbonatböden (jeweils 

unter 2%). 

Tabelle 4: Höhenstufengliederung im Wuchsgebiet 3.2 Östliche Zwischenalpen - Südteil. 

 

3.3.2 Potenzielle natürliche Waldgesellschaften 

Natürliche Waldgesellschaften im Wuchsgebiet 1.3 (Subkontinentale Innenalpen – 

Ostteil): 

- Es handelt sich um ein Übergangsgebiet zwischen Fichten-Tannenwald und 

Fichtenwald als Leitgesellschaft. Durch anthropogene Förderung der Fichte ist die 

Abgrenzung des natürlichen Tannenanteils schwierig 

- Fichtenwald (Leitgesellschaft) bzw. Fichten-Tannenwald submontan bis 

hochmontan, tannenfreier montaner Fichtenwald am Rande des Wuchsgebietes 

Höhenstufen Bereich (Seehöhe) Höhenstufen Bereich (Seehöhe) 

Submontan 460 - 650 m Hochmontan 1300 - 1500 (1650) m 

Tiefmontan 650 - 1000 m Tiefsubalpin (1450) 1500 – 1750 (1800) m 

Mittelmontan 1000 - 1300 m Hochsubalpin 1750 - 1900 (2050) m 
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v. a. lokalklimatisch (Frostbeckenlagen) oder edaphisch (anmoorige Standorte, 

Blockhalden) bedingt, randlich geringwüchsige Buchen lokal beigemischt 

- Auf ärmeren Silikatstandorten Hainsimsen-(Tannen-)Fichtenwald (Luzulo 

nemorosae-Piceetum), auf reicheren Böden Sauerklee-(Tannen-)Fichtenwald 

(Galio rotundifolii-Piceetum)  

- Rotföhrenwälder als montane Dauergesellschaften an flachgründigen, sonnigen 

Standorten nur kleinflächig 

- Grauerlenbestände (Alnetum incanae) als Auwald und an feuchten Hängen (z.  B. 

Muren, Lawinenzüge) 

- In luftfeuchtem Lokalklima (Grabeneinhang) an frisch-feuchten Hangstandorten 

lokales Vorkommen von Bergahorn-Bergulmen-Eschenwäldern 

- Bergahorn-Eschenwald (Carici pendulae-Aceretum) mit Rasenschmiele 

(Deschampsia cespitosa) tief-mittelmontan (z. B. Stubachtal); Hochstauden-

Ahornwald (Ulmo-Aceretum) mittel-hochmontan (z. B. Gößgraben, Radlgraben bei 

Gmünd) 

- Tiefsubalpiner Fichtenwald (v. a. Larici-Piceetum) und hochsubalpiner Lärchen-

Zirbenwald (Larici-Pinetum cembrae) sind noch gut ausgebildet. 

- Silikat-Latschengebüsche mit Rostroter Alpenrose (Rhododendro ferruginei-

Pinetum prostratae) in der subalpinen Stufe sind gut entwickelt.  

- Subalpines Grünerlengebüsch (Alnetum viridis) an feuchten, schneereichen 

Standorten (Lawinenstriche) 
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Natürliche Waldgesellschaften im Wuchsgebiet 3.2 (Östliche Zwischenalpe – 

Südteil): 

- Submontane Eichen-Rotföhrenwald-Fragmente. 

- Fichten-Tannenwald (Leitgesellschaft) mit Lärche und Buche in der submontanen 

und montanen Stufe. Tanne heute jedoch weitgehend aus den anthropogenen 

Fichten-Ersatzgesellschaften verdrängt. In den tief-mittelmontanen Ausbildungen 

mit Rotföhre und stärkerer Beimischung von Buche, in den hochmontanen 

Alpenlattich-(Homogyne-)Ausbildungen Tanne zurücktretend. 

- Auf ärmeren Silikatstandorten Hainsimsen-Fichten-Tannenwald (Luzulo 

nemorosae-Piceetum), auf tiefergründigen, basenreichen Böden Sauerklee-

Fichten-Tannenwald (Galio rotundifolii-Piceetum). Karbonat-Alpendost-Fichten-

Tannenwald (Adenostylo glabrae-Abietetum) nur lokal. 

- Tannenfreier montaner Fichtenwald auf lokalklimatisch (Frostbeckenlagen) oder 

edaphisch (anmoorige Standorte, Blockhalden) bedingten Sonderstandorten. 

- Auf Karbonatstandorten ("laubbaumfördernde Unterlage", z.B. bei Unzmarkt) und 

in der submontanen bis tief(-mittel)montanen Stufe auch Fichten-Tannen-

Buchenwald. 

- Silikat-Rotföhrenwald (Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum) kleinflächig als montane 

Dauergesellschaften an flachgründigen, sonnigen Standorten. Auf Serpentinit bei 

Kraubath auch Schneeheide-Rotföhrenwald (Erico-Pinetum sylvestris). 

- Grauerlenbestände (Alnetum incanae) als Auwald und an feuchten Hängen (z.B. 

Muren, Lawinenzüge) von der submontanen bis in die hochmontane Stufe. 

- In luftfeuchtem Lokalklima an nährstoffreichen Unterhängen Laubmischwälder mit 

Bergahorn und Esche (lokal). 
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- Tiefsubalpiner Fichtenwald. V.a. Alpenlattich-Fichtenwald (Larici-Piceetum = 

Homogyno-Piceetum) über Silikat, auch Hochstauden-Fichtenwald (Adenostylo 

alliariae-Abietetum) auf tiefergründig verwitternden, basenreichen Böden. 

- Hochsubalpiner Lärchen-Zirbenwald nur lokal (z.B. Zirbitzkogel). 

- Silikat-Latschengebüsche (Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae) mit 

Rostroter Alpenrose auf skelettreichen Böden in der subalpinen Stufe. 

- Subalpines Grünerlengebüsch (Alnetum viridis) an feuchten, schneereichen 

Standorten (Lawinenstriche). 

Tabelle 5: Potentielle natürliche Waldgesellschaften nach der Österreichischen Waldinventur 1992/96 im Bezirk 

Murau. 

 

Quelle7: Bundesforschungsamt für Wald und alpine Naturgefahren, 2021 
  

PNWG nach der ÖWI % der Bezirkswaldfläche 

Lärchen – Zirbenwälder 6,4 

Subalpine Fichtenwälder 20,5 

Montane Fichtenwälder 3,8 

Fichten - Tannen - Wälder 52,6 

Fichten - Tannen - Buchen - Wälder 6,4 

Buchenwälder 1,3 

Bergahorn-, Eschenwälder 2,6 

Grauerlenwälder  2,6 

Latschenwälder 1,3 

Waldflächen außer Ertrag 2,6 

Summe 100,0 
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3.3.3 Aktuelle Waldgesellschaften 

Überwiegend in den Tallagen und der montanen Stufe sind die potentiell natürlichen 

Waldgesellschaften anthropogen bedingt durch fichtenreiche Bestände oder 

Fichtenersatzgesellschaften verdrängt worden. In diesen Beständen herrschen 

heute oft große Probleme hinsichtlich Vitalität und Stabilität. Viele dieser Bestände 

sind zusätzlich - als traditionelle Rotwildeinstände -  geschält. 

Montane Stufe 

Großflächig haben Fichtenbestände mit anthropogen bedingtem unterschiedlich 

hohem Lärchenanteil (Kahlschlagwirtschaft) Fichten-Tannen-Mischbestände 

ersetzt. Kleinflächig treten Laubmischwälder mit Bergahorn, Esche und Bergulme 

an steilen Grabeneinhängen und in Schluchten auf. Fichten-Tannenwälder sind nur 

mehr kleinflächig vertreten. Grauerlenbestände bachbegleitend und in feuchten 

Lawinengängen. 

Subalpine Stufe 

In der subalpinen Stufe herrschen vorwiegend Fichtenwälder mit unterschiedlich 

hohem Lärchenanteil. Darüber hinaus kommen Lärchenwälder 

(Lärchenwiesenwälder) und Lärchen - Zirbenwälder (z. B. Waldgrenzbereich der 

Niederen Tauern, Nockberge, Seetaler Alpen) vor. Grünerlen- und 

Latschengebüsche in Steillagen und in Lawinengassen. Sekundäre 

Latschengebüsche als anthropogene Ersatzgesellschaft. 

Die natürlichen Waldgesellschaften wurden durch die jahrhundertelange, den 

menschlichen Bedürfnissen angepasste und auf wenige Baumarten reduzierte 

forstliche Bewirtschaftung stark verändert. In den letzten Jahrzehnten hat die 

Schalenwildüberhege mit den damit verbundenen selektiven Wildschäden zu einem 

massiven Verlust an Mischbaumarten in der Verjüngung geführt. Der Klimawandel 

beeinflusst ebenfalls die Baumartenzusammensetzung der aktuellen 

Waldgesellschaften. 
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3.3.4 Forstliche Sonderstandorte 

Forstliche Sonderstandorte sind von besonderem forstfachlichen und 

naturschutzfachlichen Wert (Naturwaldzellen, Reste natürlicher 

Waldgesellschaften, Pionierstandorte, Dauergesellschaften, seltene Pflanzen und 

Tiergesellschaften, Einzigartigkeit und Unberührtheit). In Absprache mit den 

jeweiligen Waldbesitzern sollen diese Sonderstandorte durch eine entsprechende 

Bewirtschaftung als Lehr- und Beispielflächen unbedingt erhalten werden. Die 

Sonderstandorte sind in die Liste der Zeiger (Kategorie „Forstrelevane allgemeine 

Objektkategorien“; Zeiger „Forstlicher Sonderstandort“) in die WEP-Datenbank 

aufgenommen und im GIS verortet. 

Tabelle 6: Forstliche Sonderstandorte im Bezirk Murau. 

Sonderstandort 
Nr. 

Bezeichnung 
(Beschreibung) 

Gemeinde Fläche 
(ha) 

 

614011001 Gastrumer Ofen  Oberwölz, KG Schöttl 20,6 

614011002 
Kirchberg 
Kalkkiefernwald 

 Oberwölz, KG Raiming 60,4 

614011003 
Hammerwald 
(Buchenwald) 

Teufenbach-Katsch, KG Katsch 38,4 

614011004 Puxerwand  Teufenbach-Katsch, KG Frojach 50,3 

614011005 Puxer Auwald  Teufenbach-Katsch, KG Frojach 3,8 

614011006 Furtnerteich Moor  Neumarkt, KG Adendorf 8,6 

614011007 Zirben Buchenwald 
St. Georgen am Kreischberg; St. 
Lorenzen 

12,0 

614011008 
Latschenmoos 
(Hochmoorfläche) 

Stadl-Predlitz; KG Stadl 3,1 

614011009 
Hörfeldmoor (EU-Life-
Projekt) 

Mühlen; KG Mühlen 32,1 

 
Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 
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Vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung wurde schon sehr früh (1980 bis 

1982 und 1991 bis 1993) eine Kartierung aller ökologischer Vorrangflächen 

vorgenommen. Diese Biotope sind heute als Kartenmaterial zugänglich („Biodigitop 

I und II“). Einerseits soll versucht werden, die kartierten Waldflächen in ihrem 

forstlichen und naturwissenschaftlichen Wert zu erhalten, andererseits soll 

vermieden werden, dass noch nicht bewaldete Biotope durch Aufforstungen 

vernichtet werden. 

Tabelle 7: 13 Biotope in 6 Gemeinden im Bezirk Murau (Gefahrenstatus: 1-Biotop irreversibel geschädigt, 2-

Sonstige reversible oder irreversible Schädigung, 3-Vegetation reversibel oder irreversibel geschädigt, 4-Biotop 

reversibel geschädigt, 5-Biotop/Vegetation reversibel geschädigt, 6-Vegetation reversibel geschädigt). 

Kennzahl Gemeinde Ortsbezeichnung Biotoptyp Fläche 

[ha] 

Gefahren

-status 

14001 Krakau Krakauschatten-

Schattensee 

Moor 3,01 4 

14002 Teufenbach-

Katsch 

Katsch- Hammerwald Feuchtwald in 

Hanglage 

11,56 6 

14003 Stadl-Predlitz Latschenmoos  Moor 2,53 - 

14004 Mühlen Hörfeld Moor 27,59 2 

14005 Mühlen Pörtschach Moor 7,67 4 

14006 Mühlen Prethal Teich  Teich 6,61 4 

14007 Teufenbach-

Katsch 

Puxer Wand Felsbiotop 31,58 - 

14008 Neumarkt  Grebenzen 1. Höhe Hochlagenbiotop 10,49 1 

14009 St. Lambrecht Kalkberg Westhang Waldbiotop 5,42 5 

14010 Neumarkt Dürnberger Moos Moor 8,97 1 

14011 Neumarkt  Spaler  Moor 6,02 4 

14012 Neumarkt  Furtner Teich  See 25,93 4 

14014 Neumarkt  Graggerschlucht Feuchtwald in 

Hanglage 

17,37 6 

 
Quelle8: Biotopkartierung, A13 Umwelt und Raumordnung, 
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/110669295/DE/, 25.11.2021. 

  

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/110669295/DE/
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3.4 Waldausstattung und Waldeigentumsverhältnisse 

3.4.1 Waldausstattung und Waldflächendynamik der Gemeinden 

und Katastralgemeinden 

3.4.1.1 Waldausstattung nach Kataster 

Die Waldflächendynamik wird von unterschiedlichen Einflussfaktoren bestimmt. 

Zum Beispiel nehmen Rodungen, Neuaufforstungen oder natürliche Waldzugänge 

(insbesondere im Bereich der Almen) Einfluss auf die Waldflächenbilanz. Die 

Katasterwaldfläche für den Bezirk Murau beträgt 84.619,1 ha. Eine Aufgliederung 

der Waldausstattung (nach dem WEP) nach Gemeinden findet sich auf 

nachfolgender Tabelle. Bei einer Gesamtfläche von 138.545,7 ha beträgt das 

Bewaldungsprozent (nach dem Katasterstand) 61,1 %. Die waldreichsten 

Gemeinden sind die Gemeinden Stadl-Predlitz (Waldausstattung von 77,2 %), 

Scheifling (72,4 %), Sankt Lambrecht (72,4 %) und Sankt Georgen am Kreischberg 

(70,8 %). Die niedrigste Waldausstattung mit 39,2 % weist die Gemeinde Krakau 

auf. Die Waldausstattung (nach dem WEP) der Katastralgemeinden ist 

anschließend aufgelistet. Die höchste Waldausstattung (nach dem Katasterstand) 

weisen die Katastralgemeinden Stadl (82,4 %), Feßnach (81,4 %) und Einach 

(79,4 %) auf. Eine Waldausstattung von unter 30 % haben Baierdorf (16,3 %) und 

Mühlen (26,6 %). Knapp über 30 % liegen die Katastralgemeinden Kammersberg 

(30,4 %), Krakauhintermühlen (31,7 %) und Pöllau (33,8 %). 
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Tabelle 8: Waldflächenausstattung und Waldflächendynamik nach Gemeinden. 

 

Quelle9: WEP-Austria-Digital, 23.11.2021. 

 

Nr Name Fläche ha Wald ha Anteil Fläche ha Wald ha Anteil ha %

61410 Mühlen 5.083,0 2.886,9 56,8% 5.079,2 2.872,0 56,5% -14,9 -0,3%

61413 Niederwölz 1.025,3 604,0 58,9% 1.025,2 596,1 58,1% -7,9 -0,8%

61425 Sankt Peter am Kammersberg 8.460,1 4.017,1 47,5% 8.461,2 3.904,3 46,1% -112,8 -1,4%

61428 Schöder 7.463,8 3.351,1 44,9% 7.459,3 3.358,2 45,0% 7 0,1%

61437 Krakau 12.364,5 4.612,8 37,3% 12.346,0 4.676,6 37,9% 63,8 0,6%

61438 Murau 7.668,8 5.332,3 69,5% 7.665,8 5.203,7 67,9% -128,6 -1,6%

61439 Neumarkt in der Steiermark 16.345,8 9.268,1 56,7% 16.352,3 9.231,1 56,5% -37 -0,2%

61440 Oberwölz 21.026,4 10.902,2 51,9% 21.026,8 10.335,6 49,2% -566,6 -2,7%

61441 Ranten 5.244,5 3.225,5 61,5% 5.246,4 3.247,1 61,9% 21,5 0,4%

61442 Sankt Georgen am Kreischberg 11.155,9 7.651,7 68,6% 11.158,4 7.768,6 69,6% 116,9 1,0%

61443 Sankt Lambrecht 7.085,4 5.096,8 71,9% 7.040,9 5.013,3 71,2% -83,5 -0,7%

61444 Scheifling 5.736,7 4.094,6 71,4% 5.740,8 4.078,7 71,0% -15,8 -0,4%

61445 Stadl-Predlitz 25.694,9 18.491,1 72,0% 25.710,1 19.094,8 74,3% 603,6 2,3%

61446 Teufenbach-Katsch 4.232,2 2.807,0 66,3% 4.232,6 2.767,5 65,4% -39,5 -0,9%

138.587,3 82.341,2 59,4% 138.545,0 82.147,6 59,3% -193,8 -0,1%

Waldflächenausstattung und Waldflächendynamik

Gesamt

DynamikGemeinde 2011 2020
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Tabelle 9: Waldflächenausstattung und Waldflächendynamik nach Katastralgemeinden. 

 

Quelle9: WEP-Austria-Digital, 23.11.2021.  

Nr Name Fläche ha Wald ha Anteil Fläche ha Wald ha Anteil ha %

65201 Baierdorf 1.684,1 951,2 56,5% 1.681,3 910,0 54,1% -41,2 -2,4%

65202 Bodendorf 1.201,8 734,7 61,1% 1.205,2 757,4 62,8% 22,7 1,7%

65203 Einach 2.329,8 1.845,7 79,2% 2.328,6 1.814,3 77,9% -31,3 -1,3%

65204 Egidi 1.152,7 661,7 57,4% 1.152,6 649,6 56,4% -12,1 -1,0%

65205 Falkendorf 1.035,0 714,8 69,1% 1.035,1 715,1 69,1% 0,3 0,0%

65206 Freiberg 771,4 368,6 47,8% 771,4 382,6 49,6% 14,1 1,8%

65207 Frojach 2.447,7 1.700,2 69,5% 2.448,9 1.674,1 68,4% -26,1 -1,1%

65208 Katsch 1.441,4 959,4 66,6% 1.440,6 946,0 65,7% -13,4 -0,9%

65209 Krakaudorf 2.968,9 1.299,9 43,8% 2.968,8 1.327,9 44,7% 28 0,9%

65210 Krakauhintermühlen 8.092,6 2.393,9 29,6% 8.074,1 2.428,4 30,1% 34,4 0,5%

65211 Krakauschatten 1.303,1 918,9 70,5% 1.303,1 920,2 70,6% 1,3 0,1%

65212 Laßnitz-Lambrecht 1.705,2 1.289,0 75,6% 1.703,0 1.272,0 74,7% -17 -0,9%

65213 Laßnitz-Murau 1.698,9 1.240,5 73,0% 1.699,0 1.189,8 70,0% -50,8 -3,0%

65214 Lutzmannsdorf 1.309,6 980,8 74,9% 1.308,7 969,3 74,1% -11,5 -0,8%

65215 Murau 1.074,8 711,4 66,2% 1.074,8 696,3 64,8% -15,1 -1,4%

65216 Predlitz 12.682,1 7.940,6 62,6% 12.699,0 8.585,8 67,6% 645,2 5,0%

65217 Ranten 648,6 431,6 66,5% 652,0 436,4 66,9% 4,8 0,4%

65218 Rinegg 1.364,9 846,0 62,0% 1.364,8 845,1 61,9% -0,9 -0,1%

65219 St. Georgen ob Murau 773,8 438,8 56,7% 773,9 423,9 54,8% -14,9 -1,9%

65220 St. Lorenzen 5.069,9 3.661,1 72,2% 5.070,0 3.801,6 75,0% 140,5 2,8%

65221 St. Ruprecht 1.765,7 1.121,5 63,5% 1.765,5 1.101,3 62,4% -20,2 -1,1%

65222 Schöder 572,9 273,0 47,7% 572,8 278,4 48,6% 5,4 0,9%

65223 Schöderberg 5.206,7 2.126,9 40,8% 5.205,2 2.169,8 41,7% 42,8 0,9%

65224 Seebach 1.591,8 1.085,4 68,2% 1.592,1 1.087,6 68,3% 2,3 0,1%

65225 Stadl 10.683,0 8.704,9 81,5% 10.682,5 8.694,6 81,4% -10,2 -0,1%

65226 Stolzalpe 1.184,9 828,3 69,9% 1.185,0 809,2 68,3% -19,1 -1,6%

65227 Tratten 867,7 494,0 56,9% 866,1 495,3 57,2% 1,4 0,3%

65228 Triebendorf 852,3 601,4 70,6% 851,4 586,8 68,9% -14,6 -1,7%

65301 Adendorf 3.114,1 1.410,6 45,3% 3.115,8 1.386,7 44,5% -23,9 -0,8%

65302 Baierdorf 156,5 25,5 16,3% 156,2 25,5 16,3% 0 0,0%

65303 Dürnstein 1.419,5 1.062,7 74,9% 1.419,5 1.061,7 74,8% -1 -0,1%

65304 Feßnach 2.955,0 2.376,9 80,4% 2.957,3 2.360,8 79,8% -16 -0,6%

65305 Greuth 853,1 399,6 46,8% 852,8 403,0 47,3% 3,4 0,5%

65306 Jakobsberg 765,3 487,2 63,7% 767,6 479,9 62,5% -7,3 -1,2%

65307 Kulm 1.894,6 881,6 46,5% 1.897,3 880,1 46,4% -1,6 -0,1%

65308 Lind 1.000,4 754,6 75,4% 1.001,1 758,1 75,7% 3,5 0,3%

65309 Mühlen 211,2 59,7 28,3% 211,2 56,1 26,6% -3,6 -1,7%

65310 Neumarkt 513,6 274,5 53,4% 514,7 274,7 53,4% 0,1 0,0%

65311 Noreia 2.316,2 1.279,2 55,2% 2.310,3 1.276,5 55,3% -2,7 0,1%

65312 Perchau 1.942,2 1.090,2 56,1% 1.941,9 1.089,1 56,1% -1,1 0,0%

65313 Puchfeld 757,2 472,0 62,3% 756,5 468,0 61,9% -3,9 -0,4%

65314 St. Blasen 2.665,6 1.809,4 67,9% 2.664,1 1.765,3 66,3% -44,1 -1,6%

65315 St. Georgen 2.139,1 1.093,0 51,1% 2.138,5 1.087,1 50,8% -5,9 -0,3%

65316 St. Lambrecht 4.419,9 3.287,4 74,4% 4.376,9 3.248,0 74,2% -39,4 -0,2%

65317 St. Lorenzen 487,2 276,4 56,7% 488,6 276,6 56,6% 0,2 -0,1%

65318 St. Marein 2.473,8 1.832,4 74,1% 2.480,1 1.829,9 73,8% -2,5 -0,3%

65319 St. Veit 1.790,4 1.060,8 59,2% 1.790,2 1.059,5 59,2% -1,3 0,0%

65320 Scheifling 536,9 214,8 40,0% 537,3 215,2 40,1% 0,4 0,1%

65321 Teufenbach 343,1 147,4 43,0% 343,1 147,4 43,0% 0 0,0%

65322 Zeutschach 1.839,4 1.197,9 65,1% 1.835,6 1.193,5 65,0% -4,4 -0,1%

65501 Althofen 1.544,8 1.093,4 70,8% 1.545,7 1.101,2 71,2% 7,9 0,4%

65502 Feistritz 887,0 557,0 62,8% 887,1 525,7 59,3% -31,3 -3,5%

65503 Hinterburg 1.111,3 778,6 70,1% 1.111,9 760,2 68,4% -18,4 -1,7%

65504 Kammersberg 498,2 163,7 32,9% 498,6 150,5 30,2% -13,2 -2,7%

65505 Mitterdorf 700,3 345,3 49,3% 699,9 347,3 49,6% 2 0,3%

65506 Niederwölz 1.025,3 604,0 58,9% 1.025,2 596,1 58,1% -7,9 -0,8%

65507 Oberwölz 464,5 239,3 51,5% 465,4 238,5 51,2% -0,8 -0,3%

65508 Peterdorf 712,8 333,2 46,7% 712,8 324,3 45,5% -8,8 -1,2%

65509 Pöllau 3.563,8 1.171,0 32,9% 3.563,8 1.099,5 30,9% -71,6 -2,0%

65510 Raiming 1.201,6 819,7 68,2% 1.201,6 801,2 66,7% -18,5 -1,5%

65511 Salchau 2.888,6 1.545,1 53,5% 2.887,4 1.465,9 50,8% -79,2 -2,7%

65512 Schöttl 4.279,4 1.966,1 45,9% 4.279,4 1.812,7 42,4% -153,4 -3,5%

65513 Schönberg 4.204,2 2.796,9 66,5% 4.204,4 2.581,6 61,4% -215,4 -5,1%

65514 St. Peter 553,1 353,6 63,9% 553,3 355,8 64,3% 2,3 0,4%

65515 Winklern 6.876,8 2.756,5 40,1% 6.876,7 2.675,5 38,9% -81 -1,2%

138.587,3 82.341,4 59,4% 138.545,3 82.147,5 59,3% -193,6 -0,1%

Waldflächenausstattung und Waldflächendynamik

Gesamt

DynamikKatastralgemeinde 2011 2020
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Karte 4: K-9 Waldflächenausstattung und Waldflächendynamik nach Katastralgemeinden 

Quelle9: WEP-Austria-Digital, 23.11.2021. 
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3.4.1.2 Waldflächendynamik 

Die Waldflächendynamik (Zu- und Abgang an Waldflächen) wird in der oberhalb 

abgebildeten Tabelle dargestellt. Für den Bezirk ergibt sich eine leicht negative 

Waldflächenbilanz im Zeitraum seit 2011 bis heute. Die Waldfläche hat im Bezirk 

seit 2011 um 193 ha abgenommen. Die Waldzunahmen erfolgten in den Gemeinden 

Stadl-Predlitz (+2,3%), Sankt Georgen am Kreischberg, Krakau, Ranten und 

Schöder. Waldabnahmen erfolgten in allen übrigen Gemeinden. 

(Oberwölz -2,7 %). 

3.4.2 Waldausstattung nach der Österreichischen Waldinventur 
(ÖWI) 

 

Die Ergebnisse der Österreichischen Waldinventur (ÖWI, www.waldinventur.at) 

zeigen einen Anstieg der Waldfläche im Bezirk Murau auf. Nach den Ergebnissen 

der Österreichischen Waldinventur 2007/09 (ÖWI 2007/09) beträgt die Waldfläche 

des Bezirkes Murau 80.000 ha. In weiterer Folge ergibt sich ein Bewaldungsprozent 

von 57,8 %. Vergleicht man diese Daten mit den Ergebnissen der Erhebung der 

Österreichischen Waldinventur 2000/02, so ergibt sich eine Waldflächenzunahme 

von rund 900 ha (Erhebung 2000/02: 79.100 ha Waldfläche). 

Es gilt jedoch zu beachten, dass unterschiedliche Erhebungen, Definitionen und 

Statistiken die Flächenangaben nicht vollständigen vergleichen lassen. Zum einen 

weicht die Definition von Wald der ÖWI von jener des Österreichischen 

Forstgesetzes ab. So sind laut ÖWI Flächen ab 500 m² mit einer Überschirmung 

von 3/10 bereits Wald, wohingegen im Forstgesetz die Flächen mind. 1.000 m² und 

5/10 Überschirmung aufweisen müssen. Zum anderen erfolgt die Anpassung des 

Katasters an den Stand in der Natur nicht immer in Echtzeit. So gibt es viele 

landwirtschaftliche Flächen, vor allem Almflächen, die durch natürliche Sukzession 

in der Natur bereits Wald sind, im Kataster jedoch noch immer die Nutzungsart 

„Alpe“ aufweisen. Durch die Klimaerwärmung und dem damit verbundenen Anstieg 

der oberen Waldgrenze wird sich künftig die Waldfläche in diesem Bereich noch 

wesentlich vergrößern. 
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Tabelle 10: Waldfläche nach Betriebsarten 

 

Quelle10: BFW, Daten aus der ÖWI 2007/09  

Im Bezirk Murau sind ca. 81,5 % der Waldflächen als Wirtschaftswälder 

ausgewiesen, während die Steiermark 78,6 % und Österreich 74,1 % 

Wirtschaftswälder aufweisen. Der Schutzwaldanteil beträgt in Murau ca. 16 % 

(10,6 % in Ertrag, 5,4 % außer Ertrag), im Vergleich haben die Steiermark 17,1 % 

(6,9 % in Ertrag, 10,2 % außer Ertrag) und Österreich ca. 20,5 % (8,0 % in Ertrag, 

12,5 % außer Ertrag). Die Waldausstattung des Bezirkes Murau beträgt 57,8 % laut 

ÖWI 2007/09 und liegt damit aufgrund des großen Anteils an Almflächen (über 

20 %) unter jener der Steiermark mit 61,4 % und über der Waldausstattung von 

Österreich mit 47,6 %. 

3.4.3 Rodungen 

Durch die Forstgesetznovelle 2002 haben sich die Verfahrensabläufe bei 

Rodungsverfahren für die Bürger erleichtert, dadurch hat sich aber die Anzahl der 

Verfahren stark erhöht. Vor der Novelle gab es rund 10 bis 20 Rodungsverfahren 

pro Jahr. In den vergangenen 10 Jahren (Zeitraum von 2011 bis 2020) wurden im 

Bezirk Murau 746 dauernde Rodungen, mit einer Rodungsfläche von rund 755 ha, 

getätigt. Dies ergibt einen Mittelwert von rund 75 Rodungen pro Jahr bzw. einer 

mittleren Rodungsfläche pro Jahr von rund 76 ha.  

Betriebsart Fläche 

ha % 

Wirtschaftswald 66.000 81,5 

Schutzwald in Ertrag 8.000 10,6 

Ausschlagwald 0 0,0 

Summe Ertragswald 74.000 92,1 

Schutzwald außer Ertrag 4.000 5,4 

Holzboden außer Ertrag 2.000 2,6 

Gesamtwald 80.000 100,0 
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Tabelle 11: Rodungen gegliedert nach Rodungszweck im Zeitraum von 2011 bis 2020. 

Rodungszweck Anzahl Fläche [ha] Anteil an der 

Gesamtrodungsfläche [%] 

Landwirtschaft 412 572,37 75,78 

Energiewirtschaft 57 16,54 2,19 

Gewerbe und Industrie 1 0,48 0,06 

Jagdwesen 13 8,70 1,15 

Sport/Tourismus 42 68,11 9,02 

Siedlungswesen 57 12,20 1,62 

Verkehrsanlagen 33 5,50 0,73 

Sonstiges 131 71,36 9,45 

Summe 746 755,26 100,00 

 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021. 

Wie in der obenstehenden Tabelle ersichtlich liegt der Schwerpunkt der Rodungen 

im Bereich der Landwirtschaft, gefolgt von Sport und Tourismus. Den mit rund 

625 ha (ca. 76 %) größten Anteil der Rodungen betrifft die Landwirtschaft, gefolgt 

von Sport und Tourismus. Betrachtet man den Zeitraum der letzten Jahrzehnte so 

ist eine deutliche Zunahme an Rodungen seit dem EU-Beitritt erkennbar. Dies ist 

insbesondere auf die geänderten Förderungsvoraussetzungen in der Landwirtschaft 

zurückzuführen. Für energiewirtschaftliche Zwecke bzw. für den Bereich 

Siedlungswesen wurden jeweils 57 Rodungen durchgeführt (im betrachteten 

Dezennium). Der Rodungszweck „Sonstiges“ inkludiert Rodungen von 

Farmwildgattern, Mobilfunkmasten und Teichanlagen bis hin zu einem 

Urnenfriedhof. 

3.4.4 Waldeigentumsverhältnisse 

Nach den Daten der Österreichischen Waldinventur 2007/09 überwiegt im Bezirk 

Murau der Kleinwald (Waldbesitz unter 200 ha) mit 67,1 %. Betriebe mit einer 

Waldfläche von über 200 ha werden mit 32,9 % ausgewiesen. Der Anteil der 

Österreichischen Bundesforste ist für die statistische Auswertung zu gering und 

beträgt tatsächlich 163 ha (Waldfläche nach dem Kataster).  
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Tabelle 12: Verteilung des Waldeigentums in ha und % nach der ÖWI 2007/09 

Eigentumsart Waldfläche nach der ÖWI 2007/09 

ha % 

Kleinwald < 200 ha 54.000 67,1 

Betriebe > 200 ha 26.000 32,9 

ÖBf AG 0 0,0 

Gesamtwaldfläche 80.000 100,0 

 

Quelle10: BFW, Daten aus der ÖWI 2007/09  

Tabelle 13: Verteilung des Waldeigentums in ha nach der Katasterfläche. 

Eigentumsart Fläche in ha 

Privatwald < 200 ha 50.902 

Privatwald > 200 ha 27.610 

Gemeinschaftswald 4.884 

Gemeindewald 971 

Eigentum des Bundeslandes 116 

ÖBf AG 137 

Gesamtwaldfläche 84.620 
 

Quelle11: FOSTA 2020. 

3.4.5 Pflichtbetriebe gemäß § 113 ForstG 

Mit der Novelle des Fortgesetztes im Jahre 2002 wurde die Untergrenzen für 

Pflichtbetriebe auf 1000 ha gesetzt. Im Bezirk Murau gibt es insgesamt 5 

Pflichtbetriebe, davon 2 Forstwirtbetriebe und 3 Försterbetriebe gemäß den 

forstgesetzlichen Bestimmungen. Der Anteil der Pflichtbetriebe an der 

Katasterwaldfläche beträgt rund 32 % und zeigt auch hier den dominierenden 

Stellenwert der bäuerlichen Waldbesitzer.   



45 

 

Tabelle 14: Pflichtbetriebe lt. Forstgesetz mit Betriebssitz in Murau 

 

Quelle11: FOSTA 2020. 

3.5 Forst- und holzwirtschaftliche Daten 

3.5.1 Holzeinschlag gemäß Holzeinschlagsmeldung (HEM) 

Die Holzeinschlagsmeldung erfolgt jährlich und beinhaltet die im 

Betrachtungszeitraum (01. Jänner bis 31. Dezember) geschlägerten, zum Verkauf, 

für den Eigenverbrauch oder für die Deckung von Holzbezugsrechte bestimmten 

Holzmengen. Des Weiteren sind die Bringungsarten sowie die Nutzung durch 

Harvester, das Flächenausmaß der Nutzungen sowie die angefallenen 

Schadholzmengen getrennt nach Ursachen anzugeben. Die Erhebung des 

Holzeinschlages erfolgt bei Betrieben unter 200 ha Waldfläche im 

Stichprobenverfahren, jährlich wird ein Fünftel der ausgewählten Betriebe durch 

Rotation ausgetauscht. Alle Betriebe über 200 ha Waldfläche werden voll erhoben. 

Erhoben wird in ganzen Erntefestmetern ohne Rinde (EFM o. R.). Die 

Holzeinschlagsmenge wird bei den Betrieben weitgehend von der 

Holzpreisentwicklung beeinflusst, unabhängig von der jährlich anfallenden 

Schadholzmenge.  

Die Grundlage für die Erstellung der Holzeinschlagsmeldung ist die „Richtlinie und 

Erläuterungen für die Erhebung forststatistischer Daten – Forststatistik (FOSTA), 

Holzeinschlagsmeldung (HEM) und Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren 

(DWF) – Version 7.0“, des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und 

Tourismus. Die gesetzliche Grundlage bildet §171 des Forstgesetzes 1975, 

„Aufgaben der Behörden“. Die durchschnittlich jährlich eingeschlagene Holzmenge 

Forstwirtbetriebe gem. §113 Abs. 2 Z2 

1 Fürstlich Schwarzenberg`sche Familienstiftung Vaduz 

2 Benediktinerstift St. Lambrecht 

Försterbetriebe gem. §113 Abs. 2 Z1 

1 Forst- u. Gutsdirektion Bistum Gurk 

2 Thomas Prinzhorn Privatstiftung 

3 Forstverwaltung Revertera 
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im Zeitraum von 2000 – 2020 für den Bezirk Murau beträgt 354.518 EFM. Der 

Schadholzanfall beträgt jährlich durchschnittlich 103.180 EFM (29,1 % vom 

Gesamteinschlag). 

 

 

Abbildung 8: Gesamteinschlag und Schadholzanteil in EFM o.R. für den Bezirk Murau. 

Quelle5: HEM, Bezirksforstinspektion Murau, 2021. 

 

Für die Betriebe < 200 ha Waldfläche wird laut Holzeinschlagsmeldung (HEM) ein 

durchschnittlicher jährlicher Holzeinschlag für den Zeitraum 2000 – 2020 von 

211.675 EFM (max. 317.329 EFM, min. 111.206 EFM) und für Betriebe > 200 ha 

Waldfläche ein durchschnittlicher jährlicher Holzeinschlag von 142.844 EFM (max. 

267.768 EFM, min. 82.405 EFM) ausgewiesen.   
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Abbildung 9: Einschlag im Bezirk Murau für die Jahre 2000-2020 in EFM o.R., für Betriebe >200 ha und 

Kleinwald (<200 ha). 

Quelle5: HEM, Bezirksforstinspektion Murau, 2021. 

Pro Jahr fallen rund 70.000 EFM Industrieholz 

an. Durchschnittlich werden rund 34 % des 

Jahreseinschlages in der Vornutzung realisiert. 

Im Betrachtungszeitraum (2000-2020) wurden 

97,6 % des Holzeinschlages durch Nadelholz 

umgesetzt. Der Holzanteil für die Deckung von 

Holzbezugsrechten ist im Bezirk Murau relativ 

gering und beläuft sich auf ca. 1400 EFM pro 

Jahr. Darüber hinaus wird rund ein Zehntel des 

jährlichen Holzeinschlages mittels Harvester 

geerntet. Die Bringungsverhältnisse werden in 

der nachstehenden Abbildung aufgezeigt. 

Abbildung 10: Bringungsverhältnisse (in %) im Bezirk Murau. 

Quelle5: HEM, Bezirksforstinspektion Murau, 2021.   
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3.5.2 Vorrat, Nutzungen und Zuwachs 

Nach der Österreichischen Waldinventur 2007/09 beträgt die durchschnittliche 

jährliche Nutzung ca. 333.000 VFM, davon wurden 90.000 VFM (27 %) in Form von 

Vornutzungen, Räumungen und Entrümpelungen genutzt, 53.000 VFM (16 %) als 

Kleinflächennutzungen, 80.000 VFM (24 %) als Zufallsnutzung und nur 65.000 VFM 

(20 %) im Kahlschlagbetrieb geerntet. 39.000 VFM (12 %) waren natürlicher 

Abgang. 57,4 % der Nutzungen (191.000 VFM bzw. 3,9 VFM/ha) erfolgten im 

Kleinwald und 42,6 % (142.000 VFM bzw. 5,6 VFM/ha) in den Betrieben. 

Der Unterschied zwischen den jährlichen Nutzungsmengen der 

Holzeinschlagsmeldung und der Österreichischen Waldinventur ergibt sich aus 

unterschiedlichen Aufnahmeverfahren und anderen Erhebungseinheiten (EFM o.R. 

bzw. VFM i.R.). 

Die von der Waldinventur ausgewiesenen jährlichen Nutzungen/ha liegen mit 4,5 

VFM/ha unter den Werten der Steiermark (8,5 VFM/ha) und Österreichs (7,7 

VFM/ha). Des Weiteren liegt der jährliche Zuwachs deutlich über der genutzten 

Holzmenge (Tabelle 15). Die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung ist im Bezirk 

Murau somit gegeben.   
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Tabelle 15: Ergebnisse zur jährlichen Nutzung nach der Österreichischen Waldinventur 2007/09 für den Bezirk 

Murau. 

Betriebsart Fläche jährliche Nutzung jährliche Nutzung/ha 

in ha in 1.000 VFM VFM 

Wirtschaftswald 66.000 329 4,9 

Schutzwald in Ertrag 8.000 4 0,7 

Gesamt Ertragswald 74.000 333 4,5 

Eigentumsart 

Kleinwald (<200 ha) 54.000 191 3,9 

Betriebe (>200 ha) 26.000 142 5,6 

ÖBf AG 0 0 0 

Gesamtwald 80.000 333 4,5 

 

Quelle10: BFW, Daten aus der ÖWI 2007/09  

 

Im Vergleich zum durchschnittlichen steirischen Gesamtvorrat (352 VFM/ha) bzw. 

zum durchschnittliche österreichische Vorrat/ha (337 VFM/ha) ist der Vorrat/ha im 

Bezirk Murau geringer. Dies ist zum Teil im relativ großen Anteil der locker 

bestockten Weidewälder begründet. Der Zuwachs liegt mit 10,0 VFM/ha über dem 

steirischen (9,0 VFM/ha) und österreichischen (9,4 VFM/ha) Wert. 

Tabelle 16: Durchschnittliche jährliche Nutzung im Ertragswald 

Betriebsart Fläche Gesamtvorrat Vorrat/ha Zuwachs/Jahr Zuwachs/ha 

in ha in 1.000 VFM VFM in 1.000 VFM VFM 

Wirtschaftswald 66.000 20.784 317 704 10,4 

Schutzwald i.E. 8.000 1.613 190 36 5,5 

Gesamt Ertragswald 74.000 22.398 303 740 10,0 

Eigentumsart 

Kleinwald (<200 ha) 54.000 14.343 297 489 10,1 

Betriebe (>200 ha) 26.000 8.054 314 251 9,9 

ÖBf AG 0 0 0 0 0 

Gesamtwald 80.000 22.398 303 740 10,0 

 

Quelle10: BFW, Daten aus der ÖWI 2007/09   
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3.5.3 Baumartenverteilung 

Ausgehend von den natürlichen Waldgesellschaften überwiegt im Bezirk Murau von 

Natur aus die Fichte. Mit zunehmender Höhenlage, bzw. in Abhängigkeit von Boden, 

Exposition, Wasser- und Lichthaushalt nimmt der Anteil an Lärche und Zirbe zu. Der 

Bezirk Murau ist eine von Nadelbaumarten dominierte Region, durch den 

jahrhundertelangen anthropogenen Einfluss haben sich diese Baumarten vor allem 

auf Kosten der Laubbaumarten (bzw. der Tanne) erhöht. 

Lediglich 2,8 % vom Gesamtvorrat entfällt auf Laubgehölze. Unter Weichlaubholz 

werden in erster Linie Birken, Erlen, Pappeln und Weiden zusammengefasst. Der 

größte Anteil am sonstigen Hartlaubholz wird von Bergahorn und Esche gebildet. 

Unter Flächen ohne forstlichen Bewuchs versteht man Blößen, Strauchflächen oder 

Lücken. 

Tabelle 17: Baumartenverteilung nach Gesamtvorrat lt. ÖWI 2007/09 

Baumart Waldfläche Gesamtvorrat 

in ha in % in 1.000 VFM in % 

Fichte 45.000 60,5 16.895 75,4 

Tanne 0 0,2 26 0,1 

Lärche 9.000 12,2 4228 18,9 

Weißkiefer 0 0,0 0 0,0 

Zirbe 1.000 1,9 616 2,8 

sonstiges NH 0 0,0 0 0,0 

Summe NH 55.000 74,8 21.765 97,2 

Rotbuche 0 0,5 2 0,0 

Eiche 0 0,0 0 0,0 

sonst. Hartlaubholz 1.000 1,7 207 0,9 

Weichlaubholz 3.000 4,7 423 1,9 

Summe LH 5.000 6,8 632 2,8 

Flächen ohne forstl. Bewuchs 13.000 18,4 -/- -/- 

Summe Ertragswald 74.000 100,0 22.398 100,0 

 

Quelle10: BFW, Daten aus der ÖWI 2007/09   
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Auf 52.000 ha (86,7 % der Ertragshochwaldfläche) dominieren reine 

Nadelholzbestände (über 8/10 Nadelholz). Davon hat die Fichte auf 33.000 ha einen 

Anteil von über 8/10. Reine Laubholzbestände (über 8/10 Laubholz) sind nur auf 

einer Fläche von 3.000 ha (4,3 % der Ertragshochwaldfläche) vorhanden. 

Nadelmischwälder (6/10 – 8/10 Nadelholz) haben im Bezirk einen Anteil von 6,2 % 

(4.000 ha), die Laubmischwälder (5/10 – 8/10 Laubholz) nur einen Anteil von 2,7 % 

(2.000 ha). 

Forstpolitisches Ziel ist es, durch forstfachliche Beratung und Betreuung, verbunden 

mit den vorgesehenen Förderungsmaßnahmen, dem jeweiligen Standort 

entsprechende naturnahe Waldbestände zu begründen. Ein wesentliches Hindernis 

stellen die derzeit noch großflächig vorhandenen, überhöhten Wildbestände dar. 

Erst durch eine Angleichung der Wildbestände an das natürliche Äsungsangebot 

wird eine wirkungsvolle Erhöhung der Mischbaumarten möglich sein. 

3.5.4 Walderschließung 

Forststraßen stellen für die Holzernte einen unverzichtbaren Arbeitsplatz 

(Standplatz für Forstmaschinen, Holztransport mittels LKW) dar. Sie ermöglichen 

damit grundsätzlich erst eine Bewirtschaftung nach dem Stand der Technik bzw. 

eine wirtschaftliche Bereitstellung des Rohstoffes Holz. Forststraßen erleichtern 

Schadholznutzungen z. B. nach Windwürfen und Forstschutzmaßnahmen im Zuge 

der Borkenkäferbekämpfung. Damit sie nicht selbst zu Auslösern für Gefahren 

(Wasserabfluss, Erosionen, Rutschungen etc.) werden, sind sie von befugten 

Fachkräften zu planen bzw. ist durch eine entsprechende Bauaufsicht die 

bautechnisch einwandfreie Ausführung sicherzustellen. 

Durch Forststraßen entstehen aber auch neue „Randzonen“ im Wald die sich für 

viele Pflanzen- und Tierarten als ökologisch vorteilhaft erweisen. Forststraßen 

werden auch gerne zu Erholungszwecken (als Spazier- und Wanderwege mit 

vielfältigen Ausblicken) und zur Ausübung von Trendsportarten aufgesucht. Die 

Akzeptanz von zeitlichen Einschränkungen oder Verboten (z. B. Fahrverbot auf der 

Forststraße) sowie von Lenkungsmaßnahmen in Form von Markierungen etc. sollte 

im Sinne der eigenen Sicherheit eine Selbstverständlichkeit sein.  
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Im österreichischen GIS-Layer für Straßen und Wege wird ein Forststraßenlayer 

geführt, der auf einer ALS (Laserscanningbefliegung 2009-2012) Auswertung durch 

das Joanneum Research basiert.  

Tabelle 18: Aufschließung nach dem Forststraßenlayer 

 

Quelle12: GIS-Auswertung des Forststraßenlayers iVm der Waldfläche des Waldlayers (Stand 2014). 

 

Im Zeitraum zwischen 2010 und 2020 wurden im Bezirk Murau 511 Forstwege mit 

einer Gesamtlänge von rund 276 km gebaut. Obwohl die gebaute 

Forststraßenlänge pro Jahr annähernd gleich bleibt ist in den letzten Jahren jedoch 

ein Rückgang an Forststraßenanträgen zu beobachten. Aufgrund dessen kann 

davon ausgegangen werden, dass die Feinerschließung nahezu abgeschlossen ist.  

Der Schwerpunkt der Erschließung hat sich in die Schutzwaldbereiche bzw. 

höheren Lagen verlegt. Durch die stetige Weiterentwicklung und verfeinerten 

Methoden im Felsbau (Schrämmhammereinsatz, verbesserte Sprengtechnik) ist 

auch bei schwierigem Baugelände ein umweltschonender Wegebau möglich. 

Höhere Förderungsmittel aus EU - Geldern führen zu einem verstärkten Interesse 

an weiteren Walderschließungen, auch in Verbindung mit Almerschließungen. 

  

Bezirk Länge der Forststraßen in km lfm/ha 

Murau 4.883,36 59,45 
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3.5.5 Forstgeschichtlicher Überblick 

Im Bezirk Murau wird seit vielen hundert Jahren Forstwirtschaft betrieben. 

Es ist auch kein Zufall, dass sich seit 1988 das Österreichische Holzmuseum in 

St. Ruprecht im Bezirk Murau befindet. Dort wird die Vielfalt des Rohstoffes Holz, 

sei es im volkskulturellen, wirtschaftlichen oder auch touristischen Kontext 

dargestellt. (www.holzmusem.at)  

 

  

http://www.holzmusem.at/
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Der Bezirk Murau ist heute geprägt von rund 60 % Wald- und 16 % Almflächen. Größere 

Forstbetriebe sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, kaum vorhanden. Rund zwei 

Drittel der Waldfläche befindet sich im Kleinwaldbesitz. Die Besiedelung des Bezirkes reicht 

bis in die Jungsteinzeit zurück. Das Vorkommen von Kupfer und die strategisch günstige 

Lage durch die Handelsstraße von Italien zur Donau waren für die wirtschaftliche 

Entwicklung der Region in den folgenden Jahrhunderten von wesentlicher Bedeutung, 

insbesondere während der Zeit der römischen Herrschaft. Eine pollenanalytische 

Untersuchung auf der Turracher Höhe lässt darauf schließen, dass die natürlich klimatisch 

bedingte Waldgrenze vor 2.000 bis 3.000 Jahren wahrscheinlich 150 bis 200 m höher lag 

als heute. Die ursprüngliche Baumartenzusammensetzung bestand hier aus 30 % Tanne, 

45 % Fichte und 25 % Zirbe. Als ab dem 11. Jahrhundert durch königliche Schenkungen 

das Hochstift Freising in Oberwölz, Lind und Katsch und das Stift St. Lamprecht von der 

Quelle des Laßnitzbaches bis zu dessen Mündung in die Mur ausgedehnten Landbesitz 

erhielten, waren damit ausgedehnte Hoheitsrechte auf Wälder, Weiden, Jagd und Fischfang 

verbunden. Eine rege Siedlungstätigkeit setzte im 12. Jahrhundert ein und erreichte ihren 

Höhepunkt im 13. Jahrhundert, als die Region der Gerichtsbarkeit der Liechtensteiner 

unterstellt wurde. 

Anfänglich diente der Wald weniger der Bereitstellung von Holz als zur Ernährung der 

Bevölkerung, darüber hinaus war er Jagdgebiet der damaligen Landesfürsten. Eine weitere 

Waldnutzung war die Gewinnung von Lärchenharz, das insbesondere in der Gegend von 

Murau gewonnen, außer Landes geführt und als Venezianer Terpentin zurück importiert 

wurde. Das benötigte Bauholz wurde auf den ab dem 18. Jahrhundert zahlreichen 

Sägemühlen zu Brettern, Latten und Pfosten verschnitten. So lieferte allein der Rantenbach 

um 1822 Energie für 6 Sägewerke, der Predlitzbach für drei Sägewerke. Spätestens seit 

dem 14. Jahrhundert nutzte der Bezirk seine Ressourcen Wald und Wasser vorwiegend zur 

Eisenerzeugung und -verarbeitung. Turrach verdankt seine Entstehung dem Silber- und 

Kupferbergbau, welcher bereits 1256 anlässlich seiner Verleihung an Ulrich von 

Liechtenstein das erste Mal erwähnt wird. Bedeutender war jedoch die Entdeckung der 

lokalen Eisenerzlagerstätten um 1480. Ihr Abbau und ihre Verhüttung dauerten bis ins 20. 

Jahrhundert. Turrach war lange Zeit Roheisenlieferant für die Schwarzenbergischen 

Stahlhütten in Paal, Murau, Katsch, Niederwölz und Scheifling und beschäftigte über 1.000 

Menschen. Die enormen Mengen an Holz, die für die Verhüttung und zum Betrieb der 

Hammerwerke notwendig waren, wurden in den umliegenden herrschaftlichen und 

bäuerlichen Wäldern in Form von Kahlschlägen gefällt und in liegenden, manchmal auch in 

stehenden Meilern verkohlt. Selten geschah dies vor Ort, meist wurde das Holz in Riesen 

und durch Schwemmen auf den Bächen zu Tal gebracht, seit Beginn des 16. Jahrhunderts 

auch auf der Mur getriftet. Die Kohlung erfolgte dann bei den Werken. Um den Bau von 

Schlittwegen und Riesanlagen wirtschaftlich tragbar zu machen, wurden die Kahlschläge 

möglichst groß gehalten, zumal auch die rechtlichen Rahmenbedingungen 

(Montanforstreservat, Waldordnungen) diese begünstigten, weil damit eine gewisse 

räumliche Ordnung gewährleistet werden konnte. Damit die notwendige Energie nachhaltig 

zur Verfügung stand, erweiterte die Schwarzenbergische Verwaltung im 17. und 18. 

Jahrhundert ihren 1617 durch Heirat erworbenen Waldbesitz durch den Ankauf weiterer 

Güter in der Region erheblich. Doch der hohe Bedarf an Holzkohle verursachte weiterhin 
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einen hohen Nutzungsdruck. Sowohl die Josephinische Landesaufnahme (1784-1785) und 

die aufgrund der Vermessungen zum Franziszeischen Kataster angefertigten Karten (1821 

– 1836) als auch die zeitgenössische Dokumentation von Josef Wessely 1853 geben 

Zeugnis von den zahlreichen und ausgedehnten Kahlschlägen, die bis in die Almregion 

reichten, sich mehr oder weniger aneinanderreihten und nur durch schmale Waldsteifen 

voneinander getrennt waren. Die Wälder des oberen Murtals waren gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts in einem derart schlechten Zustand, dass die Eisenindustrie befürchten 

musste, in Zukunft überhaupt kein Holz mehr zur Verfügung zu haben. Bei den Wäldern im 

Turrachgraben und im Paalgraben, wo die Zentren der Eisenerzeugung lagen, war die 

Ausschlägerung der Wälder am meisten fortgeschritten. Der Waldanteil der einzelnen 

Katastralgemeinden war mancherorts um 1825 wie z.B. in Krakauhintermühlen, Bodendorf 

oder St. Georgen ob Murau auf 25% bis 28% oder in St. Peter am Kammersberg auf 15% 

der Gesamtfläche gesunken. Daneben gab es Regionen, wo die Abholzungen geringer 

waren wie z.B. in Predlitz, Katsch, oder Ober- und Niederwölz mit 57% bis 40% Waldanteil 

an der Gesamtfläche der jeweiligen Katastralgemeinde. Man hoffte auf eine natürliche 

Verjüngung der Schläge durch das Stehenlassen von Samenbäumen, doch das Raumrecht 

der Bauern und die überall ausgeübte Waldweide verhinderten vielerorts eine erneute 

Bewaldung nach Kahlabtrieb, wie der Krumauer Forstmeister von Feldeck anlässlich einer 

Bereisung der Murauer Wälder feststellte. Die große Ausdehnung der vielen Schläge 

erschwerte seiner Meinung nach die Verjüngung, sodass zwischen Schlägerung und 

Wiederverjüngung oft 25 bis 30 Jahre vergingen. Ein Viertel bis ein Drittel der Waldfläche 

lag jeweils brach. Wohl als Folge dieser Begutachtung wurde unter dem Einfluss des 

Schwarzenbergischen Forstwesens in Böhmen 1775 die künstliche Aufforstung der vielen 

Schläge und Blößen mittels Saat angeordnet. Darüber hinaus sollte der Ausbau des 

Transportwesens zu einer besseren Wirtschaftsführung beitragen. So erfolgten im 18. 

Jahrhundert die Triftbarmachung der Bäche und der Ausbau eines Straßennetzes wie z.B. 

der Bau einer Kohlstraße im Paalgraben 1780 und einer Talstraße von Predlitz nach 

Turrach 1784 bis 1785. Auch wurde die Rohstoffbasis durch den Ankauf weiterer 

Waldbestände im Lungau (1827, 1831 und 1838) erweitert. Denn um die Mitte des 19. 

Jahrhunderts waren folgende, im Schwarzenbergischen Besitz befindliche Anlagen mit 

Holz, bzw. Holzkohle zu versorgen: In Turrach ein Bergbau auf Eisenerz und Anthrazit 

sowie ein Hochofen und eine Gießerei; in Paal, Murau, Katsch, Niederwölz, Scheifling und 

Frauenburg insgesamt elf Hammerwerke mit Frischherden und einem Puddelofen. Darüber 

hinaus betrieb das Stift St. Lamprecht einen Eisenbergbau und ein Schmelzwerk in Pöllau, 

sowie ein Eisenhammerwerk und einen Drahtzug im Thajagraben. In den siebziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts stellten jedoch alle Hammerwerke ihren Betrieb wegen mangelnder 

Produktivität ein. Mit der Stilllegung des letzten Hochofens in Turrach (1909) wurden auch 

die letzten Kohlestätten der umliegenden Gebiete aufgelassen. Neben der vielerorts 

geübten Plenterwirtschaft stand auch bei manchen Bauernwälder die Erzeugung von 

Kohlholz im Zentrum der Bewirtschaftung; auch hier hatten Abstockungsverträge über 

große Holzmengen Großkahlschläge zur Folge. Eine künstliche Verjüngung fand hier nicht 

statt. Schäden an den bäuerlichen Waldbeständen entstanden weiters durch intensives 

Streurechen, Schneiteln und die Waldweide. Obwohl das Historisch-topographisches 

Lexikon der Steiermark 1822 den meisten Gemeinden einen hohen Waldstand attestierte, 

müssen die Bestände, wie aus den alten Karten ersichtlich, vielerorts, insbesondere in den 
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Almregionen, durch den dokumentierten hohen Viehauftrieb sehr lückig gewesen sein. Die 

Anzahl der aufgetriebenen Rinder war enorm, so z.B. auf der Pranker Alpe im Paalgraben 

150 Rinder, auf der Rantneralpe 250 Rinder und 346 Schafe, oder auf der Murauer Alpe 

150 Pferde und 68 Rinder. Nicht alle Wälder wurden als Hochwald bewirtschaftet, es gab 

auch einen erheblichen Anteil an Niederwald mit kurzer Umtriebszeit, wie z.B. in der KG 

Schöder mit einem Waldanteil von 44% Wald, wovon 69% als Niederwald und 8% als 

Gestrüpp ausgewiesen waren, oder St. Georgen mit einem Niederwaldanteil von 35%. In 

vielen Gemeinden wie z.B. Katsch wurden auch Flächen als Weide mit Holznutzung oder 

Auen mit Grasnutzung ausgewiesen. In manchen Katastralgemeinden wurde auch Brände 

angelegt wie z.B. in Predlitz oder auch in Krakauhintermühlen, wo die Bauern neben dem 

Stockrecht (Holznutzung) auch das Raumrecht innehatten, also das Recht, temporäre 

Brände anzulegen, die dann nach ein bis drei Aussaaten wieder dem Wald überlassen 

werden mussten. 

Erst nach der Schließung der Hammerwerke konnte sich die Waldbewirtschaftung ab den 

1870er Jahren zu einem eigenen Wirtschaftszweig entwickeln. Eine Waldbeschreibung aus 

dem Jahr 1836 nennt an vorkommende Nadelbaumarten Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, 

Zirbe, an Laubbaumarten Buche, Ahorn, Hainbuche, Birke, Erle, Esche und Ulme. Im 

Waldbau wurde die künstliche Aufforstung durch Pflanzung eingeführt. Um die Mitte des 

19. Jahrhunderts setzte eine intensive Aufforstungstätigkeit ein. So wurden 1854 auf der 

Prankeralpe 29.600 Zirben-Setzlinge, 3.700 Fichten- und 500 Lärchenpflanzen versetzt. 

Große zusammenhängende Zirbenbestände sind bis heute im Gebiet erhalten. In einer 

Aufforstungsoffensive ab 1855 wurden große Kahlschläge mit Fichte und Lärche im 

Mischungsverhältnis von 70:20 bepflanzt. Die restlichen 10 % der Setzlinge waren Zirben. 

Durch Wildverbiss gefährdete Kulturen wurden eingezäunt. Die Bewirtschaftung erfolgte 

aufgrund von Forstbetriebseinrichtungen, die ab 1875 erstellt wurden. Dadurch wurde das 

Altersklassenverhältnis verbessert und der nachhaltige Hiebsatz erhöht. Die 

Floßbarmachung der Mur 1876 und der Bau der Murtalbahn 1895 ermöglichten den Verkauf 

des Rundholzes an ein Sägewerk in Unzmarkt. Das schwache Holz, das früher weitgehend 

verkohlt worden war, fand in der Eröffnung einer Holzschleiferei in Niederwölz und einer 

Papierfabrik in Ramingstein im Jahr 1901 neue Abnehmer. Ab dem Jahre 1925 ging man 

dazu über, statt der Großkahlschläge Schmalkahlschläge mit Belassung von Lärchen-

Überhältern anzulegen. Fichte wurde entweder gepflanzt oder sie verjüngte sich vom 

Bestandsrand her natürlich. Die Jahre vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten 

Weltkriegs brachten einen schweren Rückschlag für die Forstwirtschaft, da in kurzer Zeit 

und mit möglichst geringem Aufwand viel Holz geschlagen werden musste. Waldbauliche 

Zielvorstellungen konnten erst wieder nach 1945 und der Verbesserung der wirtschaftlichen 

Situation umgesetzt werden. Naturnahe Waldbewirtschaftung und Plenterbetrieb hielten 

Einzug auch im Bauernwald. Die unkontrollierte Waldweide wurde eingeschränkt, 

Jungkulturen durften erst dann beweidet werden, wenn die Bäume dem Maul des Viehs 

entwachsen waren. Mit dem Ausbau des Waldwegenetzes nahm auch der Anteil an 

Durchforstungen zu.   
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Quelle13: Die forstliche Geschichte des Bezirkes Murau (verfasst von DI. Dr. Elisabeth Johann im Auftrag der 

Landesforstdirektion Steiermark), 2021).   
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3.5.6 Forstpersonal 

Sowohl Behörden als auch der Privatwald versuchen die Personalkosten zu 

reduzieren. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Waldfläche, welche pro 

Forstpersonal zu betreuen ist, muss darauf hingewiesen werden, dass dies 

langfristig nicht zu qualitativen Einbußen, insbesondere im überwirtschaftlichen 

Bereich (z. B. Sicherung der Schutz- und Wohlfahrtsfunktion) führen darf. 

In der nachfolgenden Tabelle sind jene Personen berücksichtigt, die einen 

Ausbildungsgang gemäß Abschnitt VIII des Forstgesetzes 1975 aufweisen, deren 

Dienstort im Bezirk Murau und deren berufliche Haupttätigkeit im Bereich des 

Forstwesens liegt. Es ist deutlich ersichtlich, dass vor allem Försterposten 

eingespart wurden. Vor allem im Privatwald steigen die Reviergrößen pro Förster 

bzw. kommt es zu erheblichen Personaleinsparungen. 

Tabelle 19: Stand des Forstpersonals im Forstbezirk 

 

Bezeichnung Forstakademiker Förster Forstwart 

1999 2020 +/- 1999 2020 +/- 1999 2020 +/- 

Wildbach- & Lawinenverbauung 2 3 +1       

Forstliches Schulwesen          

ÖBf AG          

Landwirtschaftskammer 1 1 0 1 1 0    

Forstbehörde 1 1 0 4 3 -1    

Agrarbezirksbehörde          

Landesforstgärten          

Landeswälder          

Gemeindewälder 0 1 +1       

Privatwälder 7 6 -1 14 10 -4 8 10 +2 

Zivilingenieure 1 0 -1       

Technische Büros 0 1 +1 0 1 +1    

Sonstiges    1 1 0    

Summe 12 13 +1 20 16 -4 8 10 +2 

 

Quelle11: FOSTA 2020.   

*die Werte wurden ohne 

Geschlechtsunterscheidung abgefragt und 

beziehen sich daher auf Vertreterinnen und 

Vertreter dieser Berufsgruppen 
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3.5.7 Forstliche Förderung 

„Die forstliche Förderung hat zum Ziel, eine nachhaltige und ökologisch orientierte 

Waldwirtschaft sicherzustellen, um die Ressource Wald als wichtige nachhaltige 

Einkommensquelle zu erhalten, die Schutzwirkung der Wälder für kommende 

Generationen zu sichern, die Waldflächen für die Erneuerung von Wasser und Luft 

sowie für das Wohlbefinden der Menschen bestmöglich bereitzuhalten und den 

Wald als Erholungsraum attraktiv zu gestalten. […] Die Förderungsmaßnahmen des 

EU-Programms unterstützen dabei, unsere Wälder auf bevorstehende 

Herausforderungen bestmöglich vorzubereiten.“ 

(Quelle14: Sonderbeilage, Ländliche Mitteilungen: Forstliche Förderung, 1.12.2016) 

Details zum den Fördergegenständen und zur Abwicklung sind in der zitierten 

Sonderbeilage zusammengefasst. 

(Quelle15: https://www.agrar.steiermark.at/cms/dokumente/11138910_100812126/81bfc088/Landwirtschaftlic

he_Mitteilungen_23_3.Forstf%C3%B6rderung_LE_14-20.pdf, 26.11.2016.  

3.6 Beeinträchtigungen und Gefährdungen des Waldes - 

periodische Erhebungen 

Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) hat 2012 in Zusammenarbeit mit 

Forstschutzexperten der Bundesländer ein Bewertungssystem für das 

Forstschutzgrundrisiko basierend auf den Einflussfaktoren Naturnähe, 

Erschließung, Niederschlag, Schutzwald, Waldbesitzstruktur, Waldfläche ohne 

Forstpersonalausstattung und Waldfläche pro Forstschutzpersonal von der 

Bezirksforstinspektion erarbeitet. Nach diesem Bewertungsschema wird dem Bezirk 

Murau ein geringes Forstschutzgrundrisiko attestiert. 

  

https://www.agrar.steiermark.at/cms/dokumente/11138910_100812126/81bfc088/Landwirtschaftliche_Mitteilungen_23_3.Forstf%C3%B6rderung_LE_14-20.pdf
https://www.agrar.steiermark.at/cms/dokumente/11138910_100812126/81bfc088/Landwirtschaftliche_Mitteilungen_23_3.Forstf%C3%B6rderung_LE_14-20.pdf
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Abbildung 11: Forstschutzgrundrisiko auf Ebene der BFI  

Quelle16: Bundesforschungszentrum für Wald, https://bfw.ac.at/400/pdf/fsaktuell_54_1.pdf, 26.11. 

 

Im Hinblick auf das rechtzeitige Erkennen von Forstschutzproblemen und der 

Einleitung rascher Gegenmaßnahmen, kommt der behördlichen Forstaufsicht und 

der präventiven Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit der Forstorgane eine große 

Bedeutung zu, die nur mit einer ausreichenden Personalausstattung sichergestellt 

werden kann. 

 

Der Landesforstdienst Steiermark führt laufend Erhebungen über das Ausmaß der 

durch biotische und abiotische Faktoren verursachten Schäden am steirischen Wald 

durch und erstellt dazu jährlich einen Bericht für das Bundesministerium für 

Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Unter folgendem Link kann der aktuelle 

Bericht, bzw. das Archiv aufgerufen werden: 

 

https://www.agrar.steiermark.at/cms/ziel/100807381/DE/  
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3.6.1 Belastungen durch Immissionen 

Um Belastungen der Wälder durch Umwelteinflüsse nachweisen zu können, ist es 

neben lokalen Untersuchungen notwendig, mit flächendeckenden Methoden die 

Schadstoffbelastung der Wälder zu erheben und die einzelnen Belastungsfaktoren 

(Ursachen) nachzuweisen. Aufgrund der daraus resultierenden Ergebnisse können 

gezielte Maßnahmen zur Abstellung der Ursachen gesetzt werden. Darüber hinaus 

bilden diese Daten die Grundlage für verschiedene Gutachten. Den 

Forstschädlichen Luftverunreinigungen ist im ForstG Abschnitt IV ein eigener 

Unterabschnitt C gewidmet. 

3.6.1.1 Verfahren gemäß §§ 47 ff ForstG Unterabschnitt IV. C. Forstschädliche 

Luftverunreinigungen 

Seit der ersten Revision des Waldentwicklungsplanes (2000) hat es keine 

Bewilligungsverfahren gem. §§ 47 ForstG (Bewilligung von Anlagen unter 

Beiziehung eines forstlichen Amtssachverständigen) gegeben. 

3.6.1.2 Bioindikatornetz 

Im Jahr 1983 wurde ein österreichweites Bioindikatornetz installiert um die 

Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Waldökosysteme zu evaluieren. Dies 

dient zur Bestimmung einer Belastung durch Schwefel, Stickstoff, Phosphor, 

Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Mangan, Zink, Kupfer und Quecksilber. 

Schwefel (SO2) ist in Abhängigkeit seiner Konzentration einer der wichtigsten 

Schadstoffe bzw. kann als Leitschadstoff zur Interpretation anderer Luftschadstoffe 

herangezogen werden. Das Bioindikatornetz besteht aus dem Bundesnetz 

(Grundnetz mit dem Raster 16 x 16 km) dem Landesnetz (Verdichtungspunkte), 

dem Lokalnetz (in der Nähe von Emittenten) bzw. Punkten im 

Waldschadenbeobachtungssystem Level II (EU-WBS). Auf den 

Beobachtungsflächen des europaweiten Waldmonitorings werden die 

Auswirkungen der anthropogenen, biotischen und abiotischen Faktoren auf den 

Zustand und die Funktionsweise der Bäume bzw. Waldökosysteme untersucht. In 

der Nähe von Emittenten werden zusätzlich über Verdichtungspunkte lokale 
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Belastungen durch ausgewählte Schadstoffe, wie Fluor, Chlor, Blei oder Cadmium, 

gemessen. 

„Ziel dieses Monitoringprogrammes ist es, durch die Analysen der Blatt- und 

Nadelgehalte lokale als auch grenzüberschreitende Immissionseinwirkungen sowie 

Nährstoffbilanzen (Anm. des Verfassers: Ungleichgewicht im Nährstoffhaushalt) 

festzustellen und deren zeitliche Entwicklung und räumliche Verteilung aufzuzeigen. 

Neben diesen bundesweiten Fragestellungen bilden diese Daten die Basis der 

forstfachlichen Gutachten der Landesforstbehörden in forstrechtlichen Verfahren, 

sowie in Verfahren nach dem Berg-, dem Abfallwirtschafts- und dem Gewerberecht 

sowie im UVP-Verfahren.“  

Quelle17: www.bioindikatornetz.at, 26.11.2021. 

Unter Zugrundelegung der Bestimmungen der 2. Verordnung gegen forstschädliche 

Luftverunreinigungen, BGBl. Nr. 199/1984, § 5 Abs. 1 und der im Anhang 3 der 

genannten Verordnung angeführten Vorgangsweise, werden alljährlich im Herbst 

Nadelproben von Fichten im Rahmen des Bioindikatornetzes steiermarkweit 

geerntet. Es werden an 54 Fichten der erste und zweite Nadeljahrgang vom 7. 

Kronenquirl beerntet und die Nadelproben chemisch analysiert. Eine Gefährdung 

der Waldkultur in Form des Vorhandenseins messbarer Schäden an Waldboden 

oder Bewuchs kann derzeit für den gesamten Bezirk ausgeschlossen werden. 

Zu Beginn der Erhebungen wurde bundesweit auf einem Viertel aller Punkte eine 

Grenzwertüberschreitung nachgewiesen, in den 2000er Jahren waren es nur noch 

10 % aller Punkte. Nach dem derzeitigen Auswertungsstand für das Jahr 2019 sind 

nur mehr 1 % aller Punkte über den Grenzwerten (nachfolgende Abbildung). 

Im Bezirk Murau existieren derzeit 34 Punkte, bzw. werden jährlich 54 Bäume 

beerntet. Neben dem Grundnetz (14 Punkte; 2 Bäume pro Punkt) wurde ein 

Verdichtungsnetz mit 18 Bäumen installiert. Um die Fernwärme Murau wurde ein 

Lokalnetz (3 Probebäume) angelegt. In der Gemeinde Sankt Georgen am 

Kreischberg ist ein Waldschadenbeobachtungspunkt Level II (EU-WBS) mit 5 

Probebäumen eingerichtet.   
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Abbildung 12: Österreichisches Bioindikatornetz 2020 – Schwefelgehalte in Nadeln und Blättern. 

Quelle17: www.bioindikatornetz.at, 26.11.2021. 

Die angefügten Abbildungen zeigen, dass im Bezirk Murau Immissionen als 

Ursache für etwaige Schäden eine untergeordnete Rolle spielen. Kleinräumige, 

geringfügige Belastungen durch Schwefel konnten zuletzt 2016 im Raum Katsch 

festgestellt werden (Abbildung 13). Die Ergebnisse der jährlichen Erhebungen 

können in einer Web-Datenbank des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum 

für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) abgerufen werden. 

 

Abbildung 13: Österreichisches Bioindikatornetz 2020 – Schwefelgehalte in Nadeln und Blättern. 

Quelle17: www.bioindikatornetz.at, 26.11.2021.   
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3.6.2 Abiotische Gefährdungen 

Jährlich werden Bäume durch Stürme, Schnee- und/oder Eisbelastung geworfen 

oder gebrochen. Derartige Ereignisse treten zufällig und meist lokal begrenzt auf, 

können jedoch große Schäden verursachen. Räumlich begrenzte 

Wetterphänomene treten immer häufiger auf. Dazu zählen Spät- und Frühfroste 

oder durch Trockenheit indirekt verursachte Waldbrände. Derzeit sind diese im 

Bezirk nicht allzu zahlreich, künftig wird jedoch eine Zunahme der Häufigkeit und 

Intensität derartiger Phänomene als Folge des Klimawandels prognostiziert. 

Abiotische Schäden führen zu großen forstwirtschaftlichen Herausforderungen in 

Form von unplanmäßig erzwungenen Nutzungen, Übernutzungen, erhöhten 

Erntekosten, Wertminderungen des betroffenen Holzes und hohen Folgekosten bei 

der Wiederbewaldung. Neben dem wirtschaftlichen Schaden den die Waldbesitzer 

durch vorzeitige Nutzung des Bestandes oder Entwertung des Stammholzes durch 

Brüche und Risse erleiden, ist besonders der Gefahr einer Massenvermehrung von 

Fichtenborkenkäfern durch eine rasche Aufarbeitung des Schadholzes 

vorzubeugen. Die folgenden Daten bzw. Zahlenangaben basieren auf der 

Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren (DWF), welche jährlich erhoben wird, 

bzw. auf dem Forstschutzbericht der Steiermark, welcher ebenfalls jährlich erstellt 

wird. 

3.6.2.1 Sturm, Wind, Schneebruch 

Aus der örtlichen Erfahrung kann von einer aus Nord-Nordwest ausgehenden 

Hauptwindrichtung gesprochen werden. Die Winde aus Ost bis Süd sind 

erfahrungsgemäß als mäßig einzustufen. Katastrophenereignisse mit orkanartigen 

Windgeschwindigkeiten (lokale Gewitterstürme mit Fallwinden) sind in den letzten 

Jahren zunehmend in unseren Breiten aufgetreten und stellen unvorhersehbare 

sowie außergewöhnliche Naturereignisse dar. 

Speziell in den 1990er Jahren (Vivian, Wiebke, Lothar) und 2000er Jahren (Uschi, 

Kyrill, Emma, Paula) kam es zu großflächigen Windwurfereignissen, die besondere 

forstwirtschaftliche bzw. forstpolitische Maßnahmen erfordert haben. In den 

vergangenen 10 Jahren kam es vor allem durch die Stürme Petra (2014) bzw. Vaia 
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(2018) zu größeren Schadholzmengen in Folge von Windwurf und -bruch. 2014 

fielen über 38.000 fm Schadholz an, 2018 rund 78.000 fm (vor allem in der 

Forstaufsichtsstation Murau Süd). Im Zeitraum von 2000 bis 2019 sind rund 29.000 

fm/Jahr Schadholz durch Windwurf und -bruch angefallen. Details zur angeführten 

Gesamtdarstellung der Abiotischen Waldschäden sind den jährlichen 

Forstschutzberichten der Landesforstdirektion Steiermark zu entnehmen. 

https://www.agrar.steiermark.at/ 

 

Abbildung 14: Schadholzanfall durch Windwurf und -bruch (fm) pro Forstaufsichtsstation in der Steiermark 
(Gesamtschadholzanfall 244.000 fm) für das Jahr 2020. 

Quelle18: Forstschutzbericht Land Steiermark, 2020.  

Besonders in den mittleren Höhenlagen (1.000 - 1.400 m) besteht die Gefahr durch 

Schneedruck bzw. -bruch. Gefährdet sind vor allem stammzahlreiche 

Fichtenstangenholzbestände. Schäden größeren Ausmaßes sind im Bezirk in den 

vergangenen 10 Jahren vor allem im Winter 2013 (ca. 30.500 fm) sowie im Winter 

2019 (früher Schneefall im November, rund 21.500 fm) aufgetreten. Hagel und Frost 

haben im Berichtszeitraum keine bedeutenden Schäden verursacht.  

https://www.agrar.steiermark.at/
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Abbildung 15: Schadholzanfall durch Schnee und Eisanhang (fm) pro Forstaufsichtsstation in der Steiermark 
(Gesamtschadholzanfall 92.850 fm) für das Jahr 2020. 

Quelle18: Forstschutzbericht Land Steiermark, 2020.  

3.6.2.2 Hochwasser, Trockenheit 

Hochwasserschäden im Wald sind derzeit nicht bekannt, bzw. finden nur in einem 

sehr geringen Ausmaß entlang der Mur statt. Hierbei handelt es sich um 

Ufervegetation bzw. forstlich nicht genutzte Flächen. Bei sehr trockenem Wetter, 

bzw. vor allem bei schneearmen Wintern, ist speziell entlang der Eisenbahnlinie 

über den Neumarkter Sattel eine gewisse Waldbrandgefahr durch Funkenflug 

(überhitzte Bremsklötze) gegeben. Vereinzelt ist es im Berichtszeitraum zu 

kleinflächigen Bränden im Bereich der Böschungen gekommen (einzelne Fälle im 

Ausmaß einiger hundert Quadratmeter). Von der Bezirksforstinspektion wurden 

gemeinsam mit der ÖBB Maßnahmen zur Brandverhinderung bzw. besseren 

Brandbekämpfung gesetzt. Details zur angeführten Gesamtdarstellung der 

Abiotischen Waldschäden sind den jährlichen Forstschutzberichten der 

Landesforstdirektion Steiermark zu entnehmen.   
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3.6.2.3 Lawinen 

Größere Schadholzansammlungen in Folge von Lawinenabgängen wurden nicht 

aufgezeichnet. Aufgrund des kontinuierlichen Auftreten (in Abstand von einigen 

Jahren) der Lawinenabgänge kommt es in den entsprechenden Lawinengängen zu 

keinem Aufkommen eines forstlichen Bewuchses. Details zur angeführten 

Gesamtdarstellung der Abiotischen Waldschäden sind den jährlichen 

Forstschutzberichten der Landesforstdirektion Steiermark zu entnehmen. 

3.6.3 Biotische Gefährdungen 

3.6.3.1 Schäden durch Insekten 

Bei den Schäden welche durch Insekten hervorgerufen werden sind an erster Stelle 

die Borkenkäfer zu nennen. Die wichtigsten Vertreter sind der Buchdrucker (Ips 

typographus) und der Kupferstecher (Pityogenes chalcographus). Buchdrucker 

bevorzugen Bäume der mittleren Altersklassen mit stärkerer Rinde bzw. bereits 

geschwächte Individuen. Der Kupferstecher besiedelt vor allem dünnrindige 

Bereiche wie Äste und Wipfel, bzw. Fichten jüngerer Altersklassen. Im Endstadium 

fällt die Rinde teilweise vom Stamm ab, die Nadeln vertrocknen und verfärben sich 

rotbraun, der Baum stirb in weiterer Folge ab. 

 

Im Bezirk Murau werden jährlich rund 23.000 fm Schadholz durch den Buchdrucker 

verursacht (im Zeitraum von 2010 bis 2019). Ursachen für das lokale Auftreten von 

Borkenkäfern sind hohe Temperaturen und Trockenheit, sowie eine mangelhafte 

Waldhygiene. Bei ausreichend großen Käfer-Populationen werden auch gesunde 

Bäume bzw. Waldbestände befallen. Eine inkonsequente Aufarbeitung und 

Entfernung des bruttauglichen und befallenen Holzes erhöht wesentlich die 

Wahrscheinlichkeit einer Massenvermehrung. 
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Abbildung 16: Schadholzanfall durch Fichtenborkenkäfer (fm) pro Forstaufsichtsstation in der Steiermark 
(Gesamtschadholzanfall 343.660 fm) für das Jahr 2020. 

Quelle18: Forstschutzbericht Land Steiermark, 2020.  

An 2 Standorten im Bezirk Murau (Bärental - KG Predlitz und Grebenzen - KG 

Zeutschach) wird mittels Borkenkäferfallen der jährliche Flugverlauf dokumentiert. 

Neben Schwärmbeginn und -intensität sind auch Prognosen für weitere, mögliche 

Generationen möglich. Darüber hinaus können Borkenkäferbekämpfungs-

maßnahmen besser abgestimmt werden. 

In Kulturen tritt vermehrt der Rüsselkäfer auf. In höheren Lagen wird die Fichte 

periodisch je nach Witterung unterschiedlich stark vom Fichtennadelblasenrost 

befallen (Niedere Tauern). Bei häufig wiederkehrendem Auftreten können 

Zuwachsverluste auftreten. Als Folge von Stammschäden (Steinschlag, 

Rückeschäden, Schälschäden) bzw. bei Erstaufforstungen landwirtschaftlich 

genutzter Grundstücke ist ein erhöhter Rotfäulebefall feststellbar. 

Bei der Lärche wurde in den letzten Jahren wurde immer wieder ein Schadkomplex 

aus Nadelverfärbungen, Kronenverlichtungen und Vitalitätsverlust durch 

Lärchenminiermotte, Lärchennadelknicklaus, Lärchenknospengallmücke, 
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Lärchenschütten, Lärchenkrebs und anderen Schadfaktoren festgestellt, welcher zu 

einer erhöhten Anfälligkeit für Folgeschäden führt. Bei der Lärche kommt es 

periodisch zum Befall durch die Lärchenminiermotte (insbesondere im Raum 

Pleschaitz). Im Stangenholzstadium aber auch bei Altlärchen konnte vereinzelt eine 

Schädigung durch Siebenschläfer und Eichhörnchen festgestellt werden. Durch 

„Ringeln“ des Stammes im Wipfelbereich kommt es zum Absterben der 

Wipfelregion. Der Große Lärchenborkenkäfer befällt normalerweise nur 

geschwächte oder frisch abgestorbene Lärchen aller Altersklassen.  

Des Weiteren werden in höheren Lagen einzelne Ausfälle bei der Zirbe beobachtet 

(Schütte), bzw. tritt auch das Eschentriebsterben (Hymenoscyphus fraxineus) im 

Bezirk Murau auf. Mittlerweile sind nahezu alle Eschenbestände im Bezirk stark 

befallen. Einzelne resistent wirkende Individuen werden versucht zu erhalten. 

Dieser Schädling an der Esche ist in seiner Symptomatik seit ca. 15 Jahren in 

Österreich bekannt. Vier Jahre später wurde das „Falsche Weiße 

Stengelbecherchen“ (Hymenoscyphus pseudoalbidus) als Verursacher identifiziert. 

Der Baum beginnt von oben und von unten her abzusterben und schafft dadurch 

eine Basis für sekundäre Schadorganismen, wie z.B. den Hallimasch. Dieser 

Weißfäule verursachende Pilz gilt als einer der aggressivsten Forstschädlinge und 

beschleunigt das Absterben des Baumes sehr stark. Vom Eschentriebsterben und 

dem Hallimasch befallene Eschen sind nicht mehr verkehrssicher, können ohne 

Vorwarnung umfallen und sollten im unmittelbaren Bereich forstlicher und 

öffentlicher Infrastruktur ehestmöglich entfernt werden. 

Das Forstschutzrisiko wird künftig steigen, da es durch die höheren Temperaturen 

einerseits zu einer Zunahme von Schädlingsaktivitäten und andererseits zu einer 

Ansiedlung von bisher nicht heimischen Schädlingen kommen wird. Als die derzeit 

am häufigsten propagierte Strategie von forstfachlicher Seite, wie man dem 

Klimawandel in der Waldbewirtschaftung am besten begegnen könnte, ist eine 

Risikoverteilung durch Vergrößern des Baumartenspektrums auf möglichst viele 

verschiedene Baumarten.  
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3.6.3.2 Wildsituation 

Insbesondere unter der Vorgabe für „klimafitte Wälder“ mit einer entsprechenden 

Baumartenmischung zu sorgen, zeigt die Jagdwirtschaft in ihrer Planungstätigkeit 

keine besondere Rücksicht zu nehmen. Die Entwicklung der erhobenen 

Rotwildfütterungsstände bzw. gemeldeten Wildbestände zeigt eine bedrohliche 

Tendenz. Zum Beispiel hat sich im Zeitraum von 2010 bis 2019 der Rotwildbestand 

um ca. 30 % erhöht. Auch die pauschale Erhöhung der Abschusspläne (rund 20 %) 

hat sich als nicht zielführend herausgestellt. Der tatsächliche Wildbestand im Bezirk 

Murau scheint noch höher zu sein. Bei der Betrachtung von gemeldeten 

Wildbeständen, festgesetzten Abschüssen und der Abschussplanerfüllung ergeben 

sich einige Unstimmigkeiten. 

Tabelle 20: Abschussstatistik für das Jagdjahr 2000/01 und 2019/20. 

Wildart Gem. 

Wildstand 

2000/01 

Abschuss 

-plan 

2000/01 

Abschuss

-erfüllung 

2000/01 

in 

% 

Gem. 

Wildstand 

2019/20 

Abschuss

-plan 

2019/20 

Abschuss

-erfüllung 

2000/01 

in 

% 

Rotwild 4.144 2.111 2.129 101 5.424 3.030 2.575 85 

Rehwild 9.894 5.007 4.962 99 10.264 4.933 3.809 77 

Gamswild 3.436 389 390 100 3.572 262 201 77 

Muffelwild 194 57 59 104 13 0 43 0 

Dammwild 0 3 1 33 0 0 1 0 

Schwarzw. 0 0 4 0 0 0 33 0 

Steinwild 0 0 0 0 102 0 0 0 

Murmelt. 1.852 243 118 49 939 163 69 42 

Birkwild 538 59 60 101 1.029 59 48 81 

Auerwild 237 25 25 100 831 27 21 78 

 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

 
Der Abschuss für ein Jagdjahr orientiert sich am Frühjahrswildbestand, der zu 

Beginn des Jagdjahres erhoben wird. Die Ermittlung des Frühjahrswildstandes beim 

Rotwild erfolgt meist durch die Zählung des Fütterungswildstandes. Dieser gezählte 

Fütterungswildstand unterschätzt den tatsächlichen Rotwildstand deutlich. 

Zusätzlich hat durch die Auflösung zahlreicher Rotwildfütterungen in den letzten 10 

Jahren der Anteil von unversorgt überwinterndem Rotwild zugenommen. Der reine 

Fütterungszählstand ist als Basis für die Abschussplanung daher ungeeignet. Beim 
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3.6.3.3 Waldweide 

Die Förderungen durch die EU veranlassen wieder viele Bauern, ihre Almflächen zu 

bewirtschaften bzw. vorhandene Einforstungsrechte voll auszuüben oder zu 

aktivieren. Die im Kataster ausgewiesene Almfläche beträgt rd. Rund 20 % der 

Bezirksfläche. Insgesamt werden im Bezirk ca. 11.000 Rinder und Pferde, bzw. ca. 

400 Schafe und Ziegen aufgetrieben. Seit dem EU - Beitritt und damit verbundenen 

Förderungen ist ein deutlicher Anstieg bei der Anzahl der auf Almen aufgetriebenen 

Tiere gegeben. Mit dem Bestreben, die Almen wieder zu bewirtschaften, sind oft 

Schwendungen und Rodungen der zum Teil zugewachsenen Almen verbunden. Wo 

die Möglichkeiten bestehen, ist die Trennung von Wald und Weide anzustreben. 

Schäden durch Weidevieh (Vertritt, Verbiss) treten im Bezirk vor allem im obersten 

Waldbereich auf. Der Anteil der Waldweide ist im Bereich der BFI Murau noch immer 

groß. Die tatsächlich beweidete Waldfläche beträgt im Bezirk Murau rund 14.200 ha. 

3.6.4 Freizeitnutzung und Tourismus 

Der teilweise sorglose Umgang mit dem Lebensraum Wald zeigt sich bei der 

Abfallentsorgung, beim unerlaubten Betreten und Befahren von forstlichen Kulturen, 

beim ausufernden Sammeln von Pilzen, Beeren oder Pflanzen. 

Indirekte Belastungen ergeben sich durch ein verändertes Freizeitverhalten der 

Menschen und damit verbunden durch ein verändertes Freizeitangebot. 

Trendsportarten wie Paragleiten, Radfahren, Mountainbiking oder Tourenschifahren 

führen zu einer erhöhten Beunruhigung der heimischen Wildtiere. Das ursprünglich 

tagaktive Rotwild wird nachtaktiv, der natürliche Äsungsrhythmus ist gestört. 

Gleichzeitig wird die Bejagbarkeit schwieriger, der Jagddruck und die damit 

verbundene zusätzliche Beunruhigung wird erhöht. Die Abschusserfüllung wird 

erschwert. Folge davon sind Verbiss- und Schälschäden. Während die 

Schälschäden, zumindest im Wirtschaftswald, eine überwiegend wirtschaftliche 

Bedeutung haben, führen die Verbissschäden zu einer Artenverarmung und 

Entmischung der zukünftigen Bestände, bzw. zu einem Stabilitätsverlust.   
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3.7 Schutzwald (Bannwald, Standort- und 

Objektschutzwald, Windschutzanlagen, Bewuchs der Kampfzone) 

Elementarereignisse der jüngeren Vergangenheit machen deutlich, dass ein 

funktionstüchtiger Schutzwald der nachhaltigste Schutz vor Naturgefahren ist. Der 

Schutzwald wird schon lange nicht mehr als alleiniger Puffer vor Naturgefahren oder 

als Lebensraum von Tieren angesehen. Er steht im Mittelpunkt unterschiedlicher 

Interessenten und Anforderungen, wodurch es eine sensible Konfliktregelung 

braucht, um die Stabilität und Vitalität zu erhalten. Dementsprechend gibt es 

verschiedene Maßnahmen und Projekte um dies zu erreichen und sicherzustellen. 

An dieser Stelle ist jedoch anzuführen, dass eine auf die Schutzfunktion 

ausgerichtete forstliche Bewirtschaftung mit Abstand die kostengünstigste Variante 

darstellt, die Funktionsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen. 

Pflegebedürftige oder überalterte Bestände sind im Schutzwald keine Seltenheit. 

Das Stabilitätsdefizit und der Vitalitätsverlust solcher Wälder ist auf unterschiedliche 

Einflussfaktoren zurückzuführen, welche zum Teil natürlichen Prozessen zu Grunde 

liegen, aber auch aus menschlichem Handeln entstehen. Die bereits erwähnte 

Instabilität kann in letzter Konsequenz bis zum Ausfall der Schutzwirkung führen, 

was zu erheblichen Konsequenzen für den Menschen führen kann. Nachfolgend 

sollen die wesentlichsten Einflussfaktoren dieser Problematik erörtert werden. 

Die Basis für den Zustand von Wäldern mit Schutzwirkung sind standörtliche 

Eigenschaften. Oft sind äußerst steile und schroffe Flächen die Ausgangssituation 

für stark erosionsgefährdete Standorte. Hinzu kommt in Abhängigkeit von 

Exposition, Hangneigung und Höhenlage der Einfluss von Klimaextremen. Als 

Beispiele sind hier Frost, Trockenheit, Art und Menge des Niederschlages 

anzuführen. Es liegt auf der Hand, dass Wälder in felsigen und seichtgründigen 

Lagen einer speziellen Behandlung bedürfen. 

Darüber hinaus lässt sehr oft der Verjüngungszustand in Schutzwäldern zu 

wünschen übrig. Ein nicht an den Lebensraum angepasster Wildbestand von Rot-, 

Reh- und Gamswild führt zu erhöhtem Schaddruck. Einerseits kann sich durch 

Verbiss- und Fegeschäden keine dem Standort angepasste Verjüngung einstellen, 

andererseits wird durch Schälschäden die Stabilität von Kulturen und 

Stangenhölzern immens geschwächt. Neben den erwähnten Wildtieren ist auch das 
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Weidevieh ein ernstzunehmender Faktor. Durch die Beweidung der Wälder treten 

häufig Verbiss- und Trittschäden auf, dies kann ebenfalls bis zum Ausfall der 

Verjüngung führen oder als Türöffner für andere biotische Sekundärschädlinge 

dienen. 

Die Begründung für eine mangelnde Waldpflege liegt meist in einer fehlenden oder 

nicht vorhandenen Erschließung. Es wird schnell ersichtlich, dass die 

verschiedenen Einflussfaktoren, insbesondere deren Wirkungen und Interaktionen, 

eine gewisse Komplexität mit sich bringen. Auch eine Änderung der 

Waldbesitzerstruktur hat Einfluss auf den Waldzustand. Sogenannte „urbane“ oder 

„waldferne Besitzer“ bringen oft nicht das nötige Verständnis und Wissen mit. Hier 

ist eine forstliche Beratung und Aufklärung seitens der Forstbehörde als besonders 

wichtig anzusehen. 

Darüber hinaus ist der Klimawandel ein ernstzunehmender Faktor in der Verbreitung 

diverser biotischer Schädlinge. Eine deutliche Veränderung von Klimaextremen und 

die Verteilung von Niederschlagssummen bzw. -häufigkeiten ist nicht mehr zu 

leugnen. Eine an den Standort und das Klima angepasste Baumartenwahl ist ein 

gegenwärtig sowie zukünftig wichtiges Steuerungselement. Ein klimafitter Wald wird 

in Zukunft sicherlich in vielen Lagen die Basis für einen stabilen und vitalen 

Schutzwald darstellen. Auch an dieser Schraube kann durch forstpolitisches 

Handeln gedreht werden. 
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3.7.1 Bannwälder 

Nachstehende Bannwalderklärungen sind im Bezirk Murau ausgesprochen. Die 

Bannwälder werden in der Kategorie Funktionsflächen näher beschrieben (Kapitel 

Datenblätter) 

Tabelle 22: Bannwälder im Bezirk Murau (Stand: 31.12.2020). 

Nr. FFL Nr. Bannwalderkenntnisse 

B1 87 

bzw.60401001 

 

Lercher vlg. Murstättenbauer, 8831 Niederwölz.  

Mit GZ.: 19 Ba 2/82 vom 16.11.1982 wurde das Bannwalderkenntnis 

überprüft. Es sind derzeit Teile der Waldgrundstücke Nr. 897/18 und 

897/49, KG Frojach, mit einer Fläche von 12 ha zum Schutze des 

Anwesens Lercher gegen Steinschlag in Bann gelegt. Die Bannlegung 

erfolgte mit BH-Zahl 11691 vom 9.6.1916 

B2 150 

bzw.60401101 

Bannwald für den Bereich der Dynamitfabrik St. Lambrecht. 

Mit GZ.: 10 La 17/6-60 vom 15.12.1960 wurden die Waldflächen des 

Werkes St. Lambrecht der Dynamit Nobel Wien GmbH im Ausmaß von 

46 ha in Bann gelegt. Da innerhalb dieser Waldflächen Einzelobjekte für 

die Fertigung von Sprengstoffen stehen, dient der Wald in diesem 

Bereich der Abwehr der durch Emissionen von einem Objekt zum 

anderen bedingten Gefahren 

 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

3.7.2 Wälder mit Standortsschutzfunktion und Objektschutzfunktion 

Im Rahmen des Projektes OSWi (Objektschutzwirksame Wälder) wurden für die 

Steiermark 277 Flächen ausgewiesen, bei denen dringend Maßnahmen zur 

Erhaltung der Objektschutzwirkung notwendig sind. 20 dieser Flächen liegen im 

Bezirk Murau. Die Flächen wurden in sogenannten Bezirksrahmenplänen 

zusammengefasst und bilden das Landeschutzwaldkonzept. Eine detaillierte 

Aufstellung der OSWi-Flächen des Bezirksrahmenplanes ist dem 

Waldentwicklungsplan als Anhang 2 angeschlossen.   
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Tabelle 23: OSWi Bezirksrahmenplan. 

 Nr. Bezeichnung Ges.fläche [ha] Waldfläche 

[ha] 

1 614001 Predlitzwinkel 1.881,30 1.564,33 

2 614002 Seilbahnen Turrach 222,43 155,31 

3 614003 Turrach 178,03 148,79 

4 614004 Lorenzergraben 106,62 82,39 

5 614005 Murtal-Predlitz-Lutzmannsdorf 2.152,32 1.244,20 

6 614006 Murtal-Katsch-Murau Sonnseite 1.401,94 1.139,28 

7 614007 Krakauergraben 430,22 172,12 

8 614008 Pöllauwalt 268,29 223,64 

9 614009 Grünwald-Baierdorf 460,32 339,87 

10 614010 Wölzer-Hintereggerbach 379,66 184,61 

11 614011 Gastrumerofen 161,53 113,55 

12 614012 Schönberggraben 287,82 185,34 

13 614013 Lachtal 542,77 264,95 

14 614014 Lindberg 336,34 310,64 

15 614015 Laßnitz-Sonnseite 454,61 352,89 

16 614016 Spittalberg 506,43 359,59 

17 614017 Thayagraben 151,88 95,98 

18 614018 Wildbad Einöd - Dürnstein 870,03 667,37 

19 614019 Sölkpass-Kreuzerhütte-Dorferhütte 199,00 139,00 

20 614020 Eselsbergergraben 213,00 119,00 

  Summe 11.301 8.418 

 

Quelle21: OSWi Bezirksrahmenplan Landesschutzwaldkonzept, Landesforstdirektion Steiermark 

3.7.3 Windschutzanlagen 

Gemäß § 2 (1) Forstgesetz sind die Bestimmungen des gegenständlichen 

Bundesgesetzes auch auf den forstlichen Bewuchs in der Kampfzone des Waldes 

und auf Windschutzanlagen anzuwenden, ungeachtet der Benützungsart der 

Grundflächen und des flächenmäßigen Aufbaues des Bewuchses. Im § 2 (3) des 

Forstgesetzes werden Windschutzanlagen folglich definiert: „Unter 

Windschutzanlagen sind Streifen oder Reihen von Bäumen oder Sträuchern zu 

verstehen, die vorwiegend dem Schutz vor Windschäden, insbesondere für 

landwirtschaftliche Grundstücke, sowie der Schneebindung dienen.“ 

Windschutzanlagen sind so zu behandeln, dass ihre Schutzfunktion keine 

Beeinträchtigung erfährt.  

Im Bezirk Murau wurden keine Windschutzanlagen ausgewiesen. 



86 

 

3.7.4 Bewuchs der Kampfzone 

Das Forstgesetz definiert in §2 Abs. 2 die Kampfzone des Waldes: „Unter der 

Kampfzone des Waldes ist die Zone zwischen der natürlichen Grenze forstlichen 

Bewuchses und der tatsächlichen Grenze des geschlossenen Baumbewuchses zu 

verstehen.“ Laut § 21 (1) sind der Bewuchs in der Kampfzone des Waldes sowie der 

an die Kampfzone unmittelbar angrenzende Waldgürtel als Schutzwald anzusehen. 

Im § 25 Forstgesetz sind die Sonderbestimmungen für die Kampfzone des Waldes 

bzw. für Windschutzanlagen geregelt. Im Bezirk Murau wurden 28 Funktionsflächen 

als Kampfzone ausgewiesen. Damit sind 19.232 ha umfasst. 

3.7.5 Landesschutzwaldkonzept und 

Schutzwaldsanierungsmaßnahmen  

Die OSWi- Flächen (sh. entsprechende Ausführungen im Kapitel zum 

Objektschutzwald) wurden im Bezirksrahmenplan zusammengefasst und bilden das 

Landeschutzwaldkonzept.  

Im Laufe der Zeit gab es unterschiedliche Instrumente bzw. Konzepte um die 

Funktionsfähigkeit des Schutzwaldes zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Von 

1994 bis 2014 wurde das Landeskonzept zur Verbesserung der Schutzfunktion des 

Waldes eingerichtet. Steiermark weit wurden rund 192.000 ha Wälder mit einer 

hohen Schutzfunktion ausgewiesen, davon 12 Flächen mit einer Fläche von ca. 

3.200 ha im Bezirk Murau. Im Jahr 2006 wurde die Initiative Schutz durch Wald ins 

Leben gerufen, dabei handelte es sich um Projektkulissen mit einer unmittelbaren 

Objektschutzwirkung. In der Steiermark entstanden 209 Projektkulissen mit einer 

Fläche von rund 66.000 ha, wovon 20 Projektkulissen im Bezirk Murau lagen. Seit 

dem Jahr 2017 ist das Landeschutzwaldkonzept „Wälder mit Objektschutzwirkung 

(OSWi)“ aktiv. Auf 277 Projektkulissen in der Steiermark (rund 48.000 ha Wald) 

erfüllt der Wald eine besondere Objektschutzwirkung. Im Landeschutzwaldkonzept 

wird ein konkreter Bezug auf den gegenwärtigen Zustand des Waldes bzw. seine 

Schutzwirkung genommen, darüber hinaus wurden für jede Kulisse realistisch 

umsetzbare Maßnahmen definiert. Die entsprechende Umsetzung erfolgt im 

Rahmen der Förderungsmöglichkeiten der LE 2014/20 bzw. der LE 2021/27 oder 

innerhalb von flächenwirtschaftlichen Projekten in Zusammenarbeit des steirischen 
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Landesforstdienstes mit der Wildbach- und Lawinenverbauung bzw. der 

Eigeninitiative der steirischen Waldbesitzer.  

Im Bezirk Murau gibt es 20 OSWi-Kulissen (Kapitel 3.7.2) mit einer Gesamtflache 

von 11.301 ha (8.418 ha Waldfläche). Die Maßnahmen bzw. Projekte betreffen alle 

Bereiche der waldbaulichen und technischen Möglichkeiten (Verjüngungsbedarf, 

Pflegebedarf, Bestandesumwandlung, Erschließungsbedarf, wildbach- und 

lawinenverbauungstechnische Schutzmaßnahmen). Die OSWi- Flächen (sh. 

entsprechende Ausführungen im Kapitel zum Objektschutzwald) wurden im 

Bezirksrahmenplan zusammengefasst und bilden das Landeschutzwaldkonzept.  

3.7.6 Wildbach- und Lawinenverbauung 

Die zuständige Dienststelle ist der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und 

Lawinenverbauung. 

4.2 Gebietsbauleitung Steiermark West 

Murauer Straße 8 

8811 Scheifling 

Tel.: (+43 3582) 23 54 – 0 

Fax: (+43 3582) 23 54 – 4 

E-Mail: scheifling@die-wildbach.at 

3.7.6.1 Gefahrenzonenpläne 

Für die 14 Gemeinden des Bezirkes wurden von der Gebietsbauleitung Oberes 

Murtal folgende Gefahrenzonenpläne erstellt und vom zuständigen 

Bundesministerium genehmigt. 

Tabelle 24: Übersicht der Gefahrenzonenpläne für den Bezirk Murau. 

Nr. Bezeichnung Gemeinde Jahr Geschäftszahl 

G1 Krakau, 

TR Dorferbach 

Krakau 2018 LE.3.3.3/0030-IV/5/2011 

TR:LE.3.3.3/0058-III5/2018 

G2 Krakauhintermühlen Krakau 2005 LE.3.3.3/157-IV/5/2005 

G3 Krakauschatten Krakau 2005 LE.3.3.3/159-IV/5/2005 
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G4 Laßnitz bei Murau Murau 2007 LE.3.3.3/0129-IV/5/2007 

G5 Mühlen Mühlen 2008 LE.3.3.3/0235-IV/5/2008 

G6 Murau Murau 2008 LE.3.3.3/0231-IV/5/2008 

G7 Neumarkt in der Stmk. Neumarkt 2019 LE.3.3.3-0112-III5/2019 

G8 Niederwölz Niederwölz 2009 LE.3.3.3/79-IV5/2009 

G9 Oberwölz Stadt, 

TR Kirchbergb., Schöttlb.  

Oberwölz 2018 52.244/06-VC6a/98 

TR:LE.3.3.3/0121-III5/2018 

G10 Oberwölz Umgebung, 

TR Kirchbergb. 

Oberwölz 2018 LE.3.3.3/0097-IV/5/2008 

TR:.3.3.3/0120-III5/2018 

G11 Predlitz-Turrach Stadl-Predlitz 2004 LE.3.3.3/0172-IV/5/2004 

G12 Ranten Ranten 2011 LE.3.3.3/0029-IV/5/2011 

G13 Rinegg Ranten 2008 LE.3.3.3/0232-IV/5/2008 

G14 Sankt Lambrecht St. Lambrecht 2015 LE.3.3.3/0152-III/5/2015 

G15 St. Peter am Kbg., 

TR Markt- u. Urtlbach 

St. Peter am Kbg. 2018 LE.3.3.3/07-IV5/2004 

TR:LE.3.3.3/0057-III/2018 

G16 Scheifling Scheifling 2016 LE.3.3.3/0044-III/5/2016 

G17 Schöder Schöder 2017 LE.3.3.3/0113-III/5/2017 

G18 Schönberg-Lachtal Oberwölz 2005 LE.3.3.3/0173-IV/5/2005 

G19 St. Georgen ob Murau, 

TR Bergfalter-, Feldern- u. 

Rothoferb. 

St. Georgen am 

Kreischberg 

2020 LE.3.3.3/183-IV/5/2006 

TR:2020-0.439.130 

G20 St. Ruprecht-Falkendorf, 

TR Zwölferbach 

St. Georgen am 

Kreischberg 

2020 LE.3.3.3/0037-IV/5/2005 

TR:LE.3.3.3/0037-

IV/5/2005 G21 Stadl an der Mur Stadl-Predlitz 2006 LE.3.3.3/181-IV5/2006 

G22 Stolzalpe Murau 2008 LE.3.3.3/0233-IV/5/2008 

G23 Teufenbach-Katsch Teufenbach-

Katsch 

2016 LE.3.3.3/0102-III/5/2016 

G24 Triebendorf Murau 2009 LE.3.3.3/0227-IV/5/2009 

G25 Winklern bei Oberwölz, 

TR Hintereggerbach 

Oberwölz 2018 LE.3.3.3/160-IV/5/2005 

TR:LE.3.3.3/0119-III5/2018 

 

Quelle22: WLV – Gebietsbauleitung Steiermark West, 2021 

3.7.6.2 Wildbach- und Lawineneinzugsgebiete 

Im Bezirk Murau gibt es gem. § 99 Abs. 5 ForstG 774 verordnete 

Wildbacheinzugsgebiete, und 266 verordneten Lawineneinzugsgebiete. Im Bezirk 

Murau gibt es Wildbäche mit einer Gesamtlänge von rund 2.155 km. Im Anhang der 
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Verordnung des Landeshauptmannes vom 13. Juni 2017, mit der die 

Einzugsgebiete der Wildbäche und Lawinen in der Steiermark festgelegt werden, 

sind die einzelnen Wildbäche (Anhang 1) und Lawinen (Anhang 2) pro Gemeinde 

mit dem jeweiligen Namen angeführt. Lawinen stellen eine Gefahr für Siedlungen 

bzw. öffentliche Straßen dar, relativ kleine Bäche könne bei entsprechender 

Wetterlage zu gefährlichen Wildbächen werden. 

Der § 101 (6) ForstG besagt dazu: Jede Gemeinde, durch deren Gebiet ein 

Wildbach fließt, ist verpflichtet, diesen samt Zuflüssen innerhalb der in ihrem Gebiet 

gelegenen Strecken jährlich mindestens einmal, und zwar tunlichst im Frühjahr nach 

der Schneeschmelze, begehen zu lassen und dies der Behörde mindestens zwei 

Wochen vorher anzuzeigen. Die Beseitigung vorgefundener Übelstände, wie 

insbesondere das Vorhandensein von Holz oder anderen, den Abfluss hemmenden 

Gegenständen, ist sofort zu veranlassen.  Über das Ergebnis der Begehung, über 

allfällige Veranlassungen und über deren Erfolg hat die Gemeinde der Behörde zu 

berichten (Vorlage von Wildbachprotokollen).   
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3.7.6.3 Flächenwirtschaftliche Projekte 

Im Rahmen von „Flächenwirtschaftlichen Gemeinschaftsprojekten“ werden Wälder 

in Einzugsgebieten von Wildbächen und Lawinen gezielt bewirtschaftet, um ihre 

Schutzfunktion vor diesen Naturgefahren zu verbessern oder zu erhalten. Zusätzlich 

werden, wo es notwendig ist, auch technische Verbauungsmaßnahmen von 

Lawinengängen und Wildbächen durchgeführt. Die Umsetzung und Planung der 

Projekte erfolgt in der Regel gemeinschaftlich durch den Landesforstdienst und den 

Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung. Federführend ist 

dabei jene Dienststelle, in deren Aufgabenbereich der größere Teil der Maßnahmen 

fällt.  

Die Wälder in den Einzugs- und Gefährdungsgebieten von Wildbächen und Lawinen 

sind der nachhaltigste Schutz vor Hochwasser, Muren, Steinschlag und Lawinen. 

Diese können ihre entscheidende Funktion aber nur erfüllen, wenn sie dazu vital 

genug sind. Ein Ausfall dieser Schutzwirkung würde jedenfalls kaum absehbare und 

äußerst bedrohliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Waldstandorte in den 

Einzugsgebieten von Wildbächen und Lawinen weisen jedoch meist einen sehr 

schlechten Gesundheitszustand und dadurch bedingt eine sehr hohe ökologische 

Labilität auf. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, vielfach ist aber meist ein ganzer 

Komplex von Faktoren für die schlechte Vitalität der Wälder zuständig. In den 

meisten Fällen befinden sich die betroffenen Wälder in den steilen, schroffen 

Regionen an der Waldgrenze und im darunter angrenzenden Waldgürtel. Gerade 

diese Bereiche sind geprägt durch überalterte, oft schon zusammenbrechende 

Bestände mit mangelnder Verjüngung. Verantwortlich dafür sind oft der zu starke 

und zu häufige Verbiss der nachkommenden Jungpflanzen durch überhöhte 

Bestände von Rot- Reh- und Gamswild, klimatische Extrema wie Frost oder 

Trockenheit, geologische Gegebenheiten wie beispielsweise seichtgründige Böden 

und die schlechte Forstschutzsituation, da oft von Borkenkäfern oder von Pilzen 

befallene Einzelbäume oder ganze Nester aufgrund der mangelnden Aufschließung 

oft nicht entfernt werden können und zudem alte Bäume aufgrund ihres schlechteren 

Abwehrsystems leichter von Käfer und Pilzen befallen werden. Auch Waldschäden 

durch Luftverunreinigungen und durch Beweidung der Wälder durch Weidevieh 

(Tritt-und Verbissschäden) spielen eine große Rolle. 
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Die Genehmigung der Flächenwirtschaftlichen Gemeinschaftsprojekte erfolgt nach 

genauer Prüfung durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, wobei 

die Herbeiführung eines ökologisch tragbaren Wildstandes und die Regelung der 

Waldweide Grundvoraussetzung für deren Erteilung ist. Die Finanzierung der 

Projekte erfolgt aus dem Katastrophenfonds mit Bundes- und Landesmittelanteil 

und den Interessentenanteilen der durch das Projekt Begünstigten. Begünstige 

können dabei der betroffene Grundbesitzer, Gemeinden, die Bundes- und 

Landesstraßenverwaltung, etc. sein. 

Die laufenden Flächenwirtschaftlichen Projekte im Bezirk sind abgeschlossen bzw. 

werden 2022 endkollaudiert. Wenn der Bedarf gegeben ist, werden neue Projekte 

gemeinsam mit dem Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung 

umgesetzt. 

3.7.6.4 Gefahrenpotentialflächen 

Für die Steiermark existieren sogenannte Naturgefahrenhinweiskarten (seit 2015). 

Diesen Karten kommt in den unterschiedlichen Bereichen des 

Gefahrenmanagements (z.B. Raumordnungspolitik) ein hoher Stellenwert zu. 

Darüber hinaus sind diese Gefahrenhinweiskarten wichtige Informationsquellen für 

die Bevölkerung bzw. finden die daraus gewonnenen Erkenntnisse Eingang in 

unterschiedlichen (forstbehördlichen) Verfahren. 

Im Genaueren wird der Grad der Gefährdung für Rutschungen bzw. die 

Wahrscheinlichkeit für Sturzprozesse abgebildet. Der Wald ist ein wesentlicher 

Einflussfaktor in Hinblick auf die Entstehung und der Hintanhaltung von 

Rutschungen und Sturzprozessen. Bei einer Betrachtung der modellierten GIS-

Karten wird ersichtlich, dass der gesamte Bezirk Murau flächendeckend betroffen 

ist. Im webGIS Steiermark ist die entsprechende Karte einsehbar.   
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3.8 Sperrgebiete 

3.8.1 Unbefristete forstliche Sperrgebiete 

Im Bezirk Murau bestehen zwei dauernde forstliche Sperrgebiete. Im Sinne des § 

34 (3) lit. c FG 1975 i.d.g.F. dürfen diese Waldflächen zu Erholungszwecken gemäß 

§ 33 (1) leg. C lit. nicht benützt werden. Durch die Sperre sind Waldflächen im 

Ausmaß von ca. 61 ha in den Katastralgemeinden Sankt Lambrecht und Stadl 

dauernd gesperrt. 

3.8.2 Militärische Sperrgebiete, Truppenübungsplätze 

Ein geringer Teil des 2.000 ha großen Trüppungsübungsplatzes „Seetaler Alpen“ 

liegt im Bezirk Murau (Ödland). Weitere Information und allfälliges Kartenmaterial 

ist auf folgenden Websites abzurufen: 

https://www.bundesheer.at/misc/image_popup/ImageTool.php?strAdresse=/organisation/b

eitraege/img/downloads/seetaler/karte_neu.jpg&intSeite=1920&intHoehe=1080&intMaxSe

ite=1920&intMaxHoehe=1065&blnFremd=0 

https://www.bundesheer.at/cms/artikel.php?ID=9499 

3.8.3 Jagdliche Sperrgebiete 

Im Bezirk Murau gibt es 27 Wildschutzgebiete gemäß § 51 Steiermärkisches 

Jagdgesetz 1986. Diese teilen sich auf Schutzgebiete für Raufußhühner (2) und 

Schutzgebiete an Rotwildfütterungen (25) auf. Auch 2 sogenannte 

Rotwildwintergatter und 48 freie Rotwildfütterungen befinden sich im Bezirk Murau.   
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3.8.4 Wasserrechtliche Betretungsverbote 

Das Wasserrechtsgesetz (WRG) sieht im § 34 Abs. 2 die Möglichkeit von 

Betretungsverboten für Wasser- (Quell-) schutzgebieten vor. Für den Schutz von 

Wasserversorgungsanlagen, kann in den Bescheid ein solches Verbot 

aufgenommen werden. Es ist ein Maßhaltegebot formuliert, dass das 

Betretungsverbot auf ein unbedingt notwendiges Ausmaß beschränkt. Um im Wald 

eingezäunte Flächen, die nicht nur die freie Begehbarkeit einschränken, sondern 

auch die Gefahr bergen, dass Wild in den Zaun einspringt und das Areal dann nicht 

mehr verlassen kann, gering zu halten, werden die Schutzgebiete meist mit Tafeln 

kenntlich gemacht und über die Betretungseinschränkungen informiert. In manchen 

Fällen wird die Fläche in Form eines Holzgeländers umzäunt, sodass das Wild leicht 

passieren kann. 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Quellschutzgebieten im Bezirk Murau 

können im WasserInformationSystem (WIS) abgerufen werden. Die entsprechende 

Anlagen-ID ist in der Beschreibung der Zeigerflächen im Anhang angeführt. 

3.8.5 Naturschutzrechtliche Betretungsverbote 

Die Ausgestaltung der naturschutzrechtlichen Betretungseinschränkungen ist den 

Verordnungstexten zu den jeweiligen Naturschutzgebieten zu entnehmen. Der 

entsprechende Link ins Rechtsinformationssystem RIS ist in der Charakteristik der 

Zeigerbeschreibung im Anhang aufgenommen. 

3.8.6 Außerforstliche Betretungsverbote 

6 Bogenparcours befinden sich im Bezirk Murau, sie sind nur für Mitglieder der 

betreibenden Vereine zugänglich.    



94 

 

3.9 Wälder mit besonderem Lebensraum gemäß § 32 a 

ForstG 

§32 a (1) Forstgesetz: Als Wälder mit besonderem Lebensraum 

(Biotopschutzwälder) gelten Naturwaldreservate auf Grund privatrechtlicher 

Vereinbarungen, Waldflächen in Nationalparken oder Waldflächen, die in 

Naturschutzgebieten oder durch Gesetz, Verordnung oder Bescheid festgelegten 

Schutzgebieten nach der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. Nr. L 

206 vom 22. Juli 1992, S 7) oder der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. Nr. L 103 vom 25. April 1979, S 1) 

liegen. 

3.9.1 Naturwaldreservate Bund 

Mit der Unterzeichnung der Resolution H2 der Ministerkonferenz zum Schutz der 

Wälder in Europa 1993 in Helsinki hat sich Österreich verpflichtet, ein Netzwerk von 

Naturwaldreservaten einzurichten. Naturwaldreservate basieren auf der 

Freiwilligkeit (Vertragsnaturschutz) der jeweiligen Waldbesitzer und dienen der 

Wissenschaft, dies möglichst langfristig (20 Jahre). Die Bezahlung erfolgt 

ausschließlich aus Budgetmitteln des Bundesministeriums für Landwirtschaft, 

Regionen und Tourismus.  

In Österreich gibt es derzeit 192 Naturwaldreservate, im Bezirk Murau existiert 

gegenwärtig keines.  

Priorität hat die natürliche Entwicklung des Ökosystems (Abbildung von natürlichen 

Waldgesellschaften ohne jegliche Nutzungen und Wirtschaftsmaßnahmen). Die 

Einrichtung solcher Reservate orientiert sich in erster Linie an den potentiell 

natürlichen Waldgesellschaften bzw. den Wuchsgebieten. Vom BFW-Wien werden 

Naturwaldreservate ausgewiesen. Weiterführende Informationen dazu werden auf 

der entsprechenden Homepage: www.naturwaldreservate.at veröffentlicht.   
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3.9.2 Natura 2000 Flächen 

Österreich hat sich mit dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft auch zur 

Umsetzung der im Bereich Naturschutz geltenden Richtlinien verpflichtet. 

Rechtliche Grundlagen zur Erhaltung und Förderung von Lebensräumen und Arten 

auf dem Territorium der Europäischen Union sind in erster Linie die "Richtlinie zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 

Pflanzen" (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) sowie die "Richtlinie über die Erhaltung 

der wild lebenden Vogelarten" (Vogelschutz-Richtlinie). Diese Richtlinien 

verpflichten die Mitgliederstaaten zur Einrichtung eines Netzes besonderer 

Schutzgebiete. Für jedes dieser Schutzgebiete gelten mit ihrer Ausweisung 

besondere Schutz- und Bewahrungspflichten. Der entsprechende Schutzstatus ist 

durch naturschutzrechtliche Bestimmungen (Verordnungen) zu gewährleisten. 

Europaschutzgebiete nach § 9 StNSchG 2017 sind Gebiete, von gemeinschaftlicher 

Bedeutung die, die natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I und der 

Lebensräume der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) umfassen. Zudem umfasst es Gebiete der 

Lebensräume der Vogelarten des Anhangs I und der sonstigen nicht in Anhang I 

angeführten Zugvogelarten der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG). Im 

Bezirk Murau sind 10 Europaschutzgebiete verordnet (nachfolgende Abbildung und 

Tabelle). 

Tabelle 25: Natura 2000 Flächen (Europaschutzgebiete) im Bezirk Murau. 

Nr. Bezeichnung Gemeinden Ausmaß Schutzverfügung 

5 Ober- und Mittellauf der 

Mur mit Puxer Auwald, 

Puxer Wand und Gulsen 

Murau, Niederwölz, 

Scheifling, Teufenbach-

Katsch, Stadl-Predlitz, 

St. Georgen 

1.317 ha FFH 

LGBl. Nr. 91/2018 

10 Hörfeld, Steiermark Mühlen 47 ha VS, FFH 

LGBl. Nr. 70/2012 28 Furtner Teich – 

Dürnberger Moor 

Neumarkt, 

St. Lambrecht 

1.073 ha VS 

LGBl. Nr. 61/2006 29 Dürnberger Moor Neumarkt 45 ha FFH 

LGBl. Nr. 14/2006  30 Furtner Teich Neumarkt 32 ha FFH 

LGBl. Nr. 15/2006  

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=91/2018&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=61/2006&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=14/2006&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=15/2006&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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31 Zirbitzkogel Mühlen, 

Neumarkt 

2.310 ha VS 

LGBl. Nr. 100/2011 32 Teile des steirischen 

Nockgebietes 

Stadl-Predlitz 1.997 ha FFH 

LGBl. Nr. 93/2018 38 Niedere Tauern Krakau, Oberwölz, Schöder, 

St.Peter/Kbg. 

126.091 ha VS 

LGBl. Nr.°23/2011 40 Hochlagen der 

südöstlichen 

Schladminger Tauern 

Krakau, Schöder 6.395 ha FFH 

LGBl. Nr. 62/2006 54 Geländeteile im Umfeld 

des Dieslingsees 

Stadl-Predlitz - FFH 

LGBl. Nr. 85/2020  

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

 

 

 

Abbildung 18: Lage der Europaschutzgebiete (Natura 2000) im Bezirk Murau. 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

 
Die Europaschutzgebiete werden in der Kategorie Zeiger beschrieben (Kapitel 

6 Datenblätter).  

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=100/2011&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=93/2018&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=62/2006&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=85/2020&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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3.9.3 Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete nach §7 StNSchG 2017 sind Moore von mindestens regionaler 

Bedeutung und Gebiete, die wegen ihrer weitgehenden Ursprünglichkeit, der 

besonderen Vielfalt ihrer Tier- und Pflanzenarten bzw. Pilzen, seltener oder 

gefährdeter Tier- und Pflanzenarten bzw. Pilze einschließlich ihrer 

Lebensgemeinschaften oder eine sonstige besondere naturwissenschaftliche 

Bedeutung besitzen erhaltungswürdig sind. In der unten angeführten Tabelle sind 

die 10 Naturschutzgebiete im Bezirk Murau aufgelistet und beschrieben. 

Naturschutzgebiete werden in der Kategorie Zeiger beschrieben (Kapitel 

6 Datenblätter). 

Tabelle 26: Naturschutzgebiete 

Nr. Bezeichnung Gemeinden Ausmaß Schutzverfügung 

- gemäß § 5 (2) a NSchG: (Alpine Landschaften, Berg-, See- und Flußlandschaften) 

XV Krakau- Schöder Krakauhintermühlen, 

Krakaudorf, Schöder 

6.200 ha VO der Stmk. Landesregierung 

vom 7.7.1987,  

LGBl. Nr. 59 vom 18.8.1987, 

Stk. 13 

- gemäß § 5 (2) b NSchG: (Urwaldreste, Moore, anmoorige Flächen oder Sümpfe) 

1 b Latschenmoos 

in der Paal 

Stadl an der Mur 6 ha VO der Stmk. Landesregierung 

vom 16.2.1981, LGBl. Nr. 16 

vom 27.3.1983, Stk. 5 

4 b Hörfeld Mühlen 21 ha VO der Stmk. Landesregierung 

vom 25.5.1987, LGBl. Nr. 53, 

vom 17.7.1987, Stk. 11 

- gemäß § 5 (2) c NSchG: (Pflanzen- und Tierschutzgebiete) 

4 c Gebiet um den 

Sölker Pass 

Schöder 
470 ha 

VO der Stmk. Landesregierung 

vom 9.7.1973, LGBl. Nr. 73, 

vom 10.8.1973 
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23 

c 

Puxer Auwald Frojach-Katsch, 

Frojach 

814/6, 814/4, 814 5 

3,1 ha 
VO der BH-Mu vom 20.1.1983,  

Grazer Zeitung vom 4.2.1983, 

Stk. 5 

24 

c 

Standort des 

Krainer 

Tollkrautes in 

Dürnstein 

Dürnstein 

21/8 

0,8 ha 
VO der BH-Mu vom 20.1.1983,  

Grazer Zeitung vom 4.2.1983, 

Stk. 5 

25 

c 

Murinsel 

Triebendorf 

Triebendorf 

442/1 

0,4 ha 
VO der BH-Mu vom 20.1.1983,  

Grazer Zeitung vom 4.2.1983, 

Stk. 5 

49 

c 

Maierbrugger 

Moorsee 

Predlitz-Turrach 

Predlitz 

1399/62 

1 ha 
VO der BH-Mu vom 20.1.1983,  

Grazer Zeitung vom 4.2.1983, 

Stk. 5 

53 

c 

Teile der 

steirischen 

Nockberge 

Predlitz-Turrach, 

Predlitz 

2.000 ha 
VO der BH-Mu vom 

15.12.1987,  

GZ.: 6.0 No 2/86 

Grazer Zeitung vom 15.1.1987, 

Stk. 2 

69 

c 

Feuchtbiotop 

Adendorf 

Mariahof, Adendorf 

732/2 

1,9 ha 
VO der BH-Mu vom 27.3.1990,  

GZ.: 6.0 Ma 8/86,  

Grazer Zeitung vom 20.4.1990, 

Stk. 16 

 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

 

3.9.4 Nationalparke 

Ein Nationalpark ist eine besondere Schutzgebietskategorie und steht über allen 

anderen Schutzgebieten.  

Im Bezirk Murau befindet sich kein Nationalpark. 
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Abbildung 19: 1 Sonderkarte gemäß §32a ForstG (als Karte 1:50.000 im Anhang des Planes beigelegt). 

Quelle9: WEP-Austria-Digital, 23.11.2021. 
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3.10 Erklärte Erholungswälder 

Es haben wohl einzelne Waldteile im Bezirk bei der Erholungsfunktion die Wertziffer 

3, insbesondere jene Waldflächen welche in der unmittelbaren Umgebung der 

Schigebiete liegen, es sind jedoch keine Wälder mit Bescheid zum Erholungswald 

erklärt.  

3.11 Schutzgebiete, Schongebiete und weitere 

Objektkategorien 

3.11.1 Quellen 

468 Quellen werden in der Kategorie Zeiger beschrieben (Kapitel Datenblätter), wo 

sich auch ein Link zum WIS (Wasserinformationsystem Steiermark) befindet. 

Das Wissen um die örtliche Lage der Quellen und Quellschutzgebiete ist bei der 

Errichtung von forstlichen Bringungsanlagen, aber auch für die Waldbewirtschaftung 

von großer Bedeutung. Wälder in Wasserschutz-, Wasserschon- und 

Quellschutzgebieten verlangen eine besondere waldbauliche Behandlung 

(Dauerbestockung, Einschränkung des Kahlhiebes, der natürlichen 

Waldgesellschaft entsprechende Mischbaumarten) und Einschränkungen in der 

Bewirtschaftung (keine Herbizide, pflegliche Rückung, Waldboden nicht befahren, 

besondere Vorsicht bei Maschineneinsatz hinsichtlich Öl- bzw. Treibstoffaustritt). 

Bei unsachgemäßer Waldbewirtschaftung (z. B. großflächiger Kahlschlag) kann der 

Quellertrag auf 20 – 65 % des früheren Ertrages zurückgehen (Jilg 1959). 

3.11.2 Wasserschongebiete 

Zurzeit besteht im Bezirk Murau kein verordnetes Wasserschutz- bzw. –

schongebiet. 
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in Österreich 312 Generhaltungswälder in 24 Waldgesellschaften mit einer 

Gesamtfläche von fast 8.900 ha eingerichtet worden.“ 

Details zur Lage und zur Ausgestaltung des Programmes der Generhaltungswälder 

sind beim BFW Wien, Institut für Waldgenetik, abzurufen. Das Verzeichnis über die 

gesetzlich anerkannten Saatgutbestände, gegliedert nach Wuchsgebieten, 

Baumarten und Höhenstufen, ist direkt über die Homepage des BFW abzurufen.  

Im WEP Murau wurde von der Möglichkeit, anerkannte Saatgutbestände 

auszuweisen, nicht Gebrauch gemacht. 

 

Abbildung 20: Größe und Verteilung der Generhaltungswälder. 

Quelle23: https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/waldbau/waldgenetik/generhaltungswaelder, 2015  
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3.11.6 Waldfachpläne gemäß §§ 9 und 10 ForstG 

 

Der Waldfachplan ist grundsätzlich ein freiwilliges Planungsinstrument, weshalb 

eine behördliche Erstellung oder Bewilligungspflicht nicht erforderlich ist. Auf Antrag 

(§ 9 Abs5 ForstG) kann er als Teilplan anwendbar gemacht oder in den Teilplan des 

Waldentwicklungsplanes aufgenommen werden, in diesem Fall wird der 

Waldfachplan Teil des Waldentwicklungsplanes.  

Quelle24: Brawenz/Kind/Wieser, ForstG4 (2015) § 10 Anm 1 zu § 10 Abs.1, S. 96. 

 

Ein Antrag gem. §9 Abs. 5 ForstG wurde im Bezirk Murau noch nicht gestellt. 

3.11.7 Landschaftsschutzgebiete 

Landschaftsschutzgebiete nach § 8 StNSchG 2017 sind Gebiete, die besondere 

landschaftliche Schönheiten oder Eigenarten aufweisen oder im Zusammenwirken 

von Nutzungsart und Bauwerken als Kulturlandschaft von seltener Charakteristik 

sind. 

Die 4 Landschaftsschutzgebiete werden in der Kategorie Zeiger beschrieben 

(Kapitel 6 Datenblätter) bzw. in der unten angeführten Tabelle beschrieben. 

Tabelle 28: Landschaftsschutzgebiete 

Nr. Bezeichnung Gemeinden Ausmaß Verordnung 

6 Zirbitzkogel Neumarkt in der Steiermark 9.307 ha 25.5.1981, 

LGBl. Nr. 41/1981 

7 Furtnerteich-Grebenzen Sankt Lambrecht, Neumarkt 

in der Steiermark 

8.873 ha 26.09.2005, 

LGBl. Nr. 107/2005 

11 Schladminger Tauern bis 

zum Sölker Pass 

Krakau, Schöder 43.102 ha 27.10.2009, 

LGBl. Nr. 33/2010 

12 Wölzer Tauern vom Sölkpass 

bis Große Windlucke 

Oberwölz 22.971 ha 22.6.1981, 

LGBl. Nr. 55/1981 

 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021  
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An dieser Stelle sollen auch die geschützten Landschaftsteile aufgelistet werden 

welche im Bezirk Murau existieren. Geschützte Landschaftsteile nach § 12 

StNSchG 2017 sind Teilbereiche der Landschaft, die das Landschaftsbild 

besonders prägen, beleben oder gliedern, naturdenkmalwürdige 

Landschaftsbestandteile aufweisen, mit einem Bauwerk oder einer Anlage eine 

Einheit bilden oder als Grünfläche in einem verbauten Gebiet zur Erholung dienen 

und wegen der kleinklimatischen, ökologischen oder kulturgeschichtlichen 

Bedeutung erhaltungswürdig sind. Folgende geschützte Landschaftsteile sind im 

Bezirk Murau ausgewiesen: 

 

- Felsbildung (St. Marein bei Neumarkt, an der Friedhofsmauer) 

- Legföhrenmoor (Mariahof, Adendorf) 

- Fischseewasserfall (Oberwölz Umgebung, Schöttl) 

- Zirbenreihe (Teufenbach, entlang des Fußweges Teufenbach – Frojach) 

- Dürnbergermoor, Murenteich, Schlossteiche – Vogelschutz (Mariahof, 

Adendorf) 

- Zirbitzkogel, Vogelschutz (St. Marein bei Neumarkt, Kulm am Zirbitz, 

Mühlen an den Westabhängen des Zirbitzkogels einschließlich Seealpe, 

Plankensteineralpe, Weitenalpe) 

- Puxerloch 

- Aichermoor 

- Leonharditeich und seine Umgebung 

- Kalvarienberg in Scheifling (Scheifling) 

- Sölkpass, Pflanzenschutz (Schöder, Gebiet des Sölkpass an den Grenzen 

der Bezirke Liezen und Murau bzw. am Schnittpunkt der 

Landschaftsschutzgebiete 11 und 12) 

- Burg Forchtenstein 

- Furtnerteich 

- Rantenbach (Teilabschnitt) 

- Lärchwald-Eichenallee  
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3.11.8 Naturschutz: Naturdenkmäler 

Weiters gibt es im Bezirk Murau rund 50 Naturdenkmäler. Naturdenkmale nach § 11 

StNSchG 2017 sind hervorragende Einzelschöpfungen der Natur, die wegen ihrer 

wissenschaftlichen oder kulturellen oder ökologischen Bedeutung ihrer Eigenart, 

Schönheit oder Seltenheit oder ihres besonderen Gepräges für das Landschaftsbild 

erhaltenswürdig sind. 

3.11.9 Wildschutzgebiete 

Die Wildschutzgebiete des Bezirkes Murau wurden unter dem Kapitel der jagdlichen 

Sperrgebiete angeführt. 

3.11.10 Waldpädagogik 

Waldführungen werden für Kindergärten, Volksschulen und Neue Mittelschulen bei 

Bedarf, angeboten. Das Hauptaugenmerk dieser Führungen liegt nicht darin, in 

möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wissen zum Thema „Wald“ zu vermitteln, 

sondern den Kindern auf spielerische Art und Weise einen erlebnisreichen und 

spannenden Tag im Wald zu ermöglichen, um so ein Bewusstsein für den Wald zu 

schaffen. Natürlich wird ganz nebenbei auch Wissen transportiert und von den 

Kindern ganz unbewusst aufgenommen. 

An dieser Stelle ist auch das Holzmuseum in St. Ruprecht zu erwähnen, welches 

Führungen und Informationsveranstaltungen für Schüler und Jugendliche, rund ums 

Thema Wald, betreibt.   
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4 Wald und Funktionsflächen 

 

Abbildung 21: Waldflächenverteilung Leitfunktion nach Wertziffern. 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

 

Tabelle 29: Leitfunktionen 

Gesamtwaldfläche 88.125 ha 100% 

Nutzfunktion 72.767 ha 82,6% 

Schutzfunktion 14.568 ha 16,5% 

Wohlfahrtsfunktion 134 ha 0,2% 

Erholungsfunktion 656 ha 0,7% 
 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 
  

82,6%

16,5%

0,2% 0,7%

Waldflächenverteilung Leitfunktion nach
Wertziffern

Nutzfunktion Schutzfunktion Wohlfahrtsfunktion Erholungsfunktion
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4.1 Nutzfunktion 

Das Forstgesetz definiert in § 6 Abs. 2. lit a die Nutzwirkung: „das ist insbesondere 

die wirtschaftlich nachhaltige Hervorbringung des Rohstoffes Holz.“ 

4.1.1 Anzahl und Ausmaß der Funktionsflächen mit der Nutzfunktion 

als Leitfunktion 

Im Bezirk Murau ist auf 49 Funktionsflächen (100.929 ha) mit einer Waldfläche von 

rund 72.767 ha die „Nutzwirkung“ als Leitfunktion ausgewiesen. Das entspricht 

82,57 % der Bezirkswaldfläche. Auf diesen Flächen erreicht keine andere 

Waldfunktion die Wertigkeit 3. Gleichzeitig besitzen diese Flächen auf rund 7.207 ha 

eine erhöhte Schutzwirkung, sowie auf 502 ha eine erhöhte Wohlfahrtswirkung und 

auf rund 617 ha eine erhöhte Erholungswirkung.  

4.1.2 Gesamtbeurteilung – Funktionserfüllung 

Der Wald kann im Bezirk Murau die Nutzfunktion hinsichtlich der Fläche (82,6 % der 

Waldfläche mit Leitfunktion Nutzwirkung) des standörtlichen Ertragsvermögens und 

des stockenden Holzvorrates gut erfüllen. Die durchschnittliche Erschließung mit 

Forststraßen liegt im Bezirk Murau bei rund 56 lfm/ha bezogen auf die 

Gesamtwaldfläche (GIS-Waldlayer). Die Erschließung im Wirtschaftswald - Wald mit 

Leitfunktion Nutzfunktion - liegt aber höher, somit sind gute Voraussetzungen für 

eine Bewirtschaftung gegeben. 

Die Holznutzung erfolgte im langjährigen Durchschnitt absolut nachhaltig. Ein 

entscheidender Faktor ist das Schalenwild und es sind die Wildstände aus 

jagdlichen Gründen noch nicht in allen Revieren dem waldbaulichen Bedarf 

angepasst. Eine der natürlichen Waldgesellschaft angepasste 

Baumartenzusammensetzung ist daher von besonderer Bedeutung und ermöglicht 

eine Minimierung des Produktionsrisikos, bzw. eine optimale Ausschöpfung des 

Produktionspotentials. Darüber hinaus wird auch die ökologische Nachhaltigkeit 

gewahrt..
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Karte 5: K-5 Übersichtskarte des Bezirkes: Nutzfunktion 
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4.2 Schutzfunktion 

Das Forstgesetz definiert in § 6 Abs. 2. lit b die Schutzwirkung: „Das ist 

insbesondere der Schutz vor Elementargefahren und schädigenden 

Umwelteinflüssen sowie die Erhaltung der Bodenkraft gegen Bodenabschwemmung 

und -verwehung, Geröllbildung und Hangrutschung.“ 

Wald erfüllt hinsichtlich Niederschlagsrückhalt, Speicherung und Abfluss-

verzögerung eine wichtige Funktion. Aufgrund der Wasserhaltefähigkeit des 

Waldbodens bewahrt der Wald die Landschaft vor Bodenabtrag (Erosion) durch 

rasch abfließende Oberflächenwässer oder durch Wind. Auch die Gefahr von 

Bodenrutschungen kann vermindert werden, da das weit verzweigte Wurzelsystem 

der Bäume flachgründige Rutschungen verhindern kann. So gesehen erfüllen alle 

Waldflächen eine Schutzwirkung. 

Das Forstgesetz unterscheidet im § 21 zwischen Standortschutzwäldern, das sind 

jene Wälder, die ihren eigenen Standort vor Abtragung schützen, und 

Objektschutzwäldern, jene Wälder, die Objekte vor Naturgefahren schützen. Die 

letzteren sind die in der Öffentlichkeit besser bekannten „klassischen“ Schutzwälder. 

Mehr oder weniger, ist die gesamte Bezirkswaldfläche von Rutschungen betroffen, 

entweder direkt durch schon aufgetretene Rutschungen oder indirekt durch die 

geologisch bedingte hohe Rutschungswahrscheinlichkeit. 

Die Behandlung und Nutzung der Schutzwälder ist genau geregelt. Die Sicherung 

der Schutzfunktionen bedarf einer besonderen Behandlung der Schutzwälder. Dies 

verursacht oft hohe Kosten, die kein Waldeigentümer allein tragen kann. Die 

Schutzwaldbewirtschaftung ist daher eine besondere Herausforderung an die 

Waldeigentümer und die Öffentlichkeit. 
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4.2.1 Anzahl und Ausmaß der Funktionsflächen mit Leitfunktion S3 

und S2 bzw. Kreisfunktionsflächen 

Im Bezirk Murau ist auf 96 Funktionsflächen (25.844 ha) mit einer Waldfläche von 

rund 14.568 ha die „Schutzfunktion“ als Leitfunktion ausgewiesen. Das entspricht 

16,53 % der Bezirkswaldfläche. 38 weitere Flächen (9.532 ha, 7.316 ha Wald) 

haben eine erhöhte Schutzfunktion (S2). S2 und S3 zusammengefasst ergibt, dass 

85,9 % aller Funktionsflächen eine erhöhte oder hohe Schutzwirkung aufweisen, 

das ist 27,6 % der Bezirksfläche und 24,8 % des Waldes im Bezirk. Weiters wurden 

der 38 Kreisfunktionsflächen ausgewiesen, wo Schutzwaldstandorte vorzufinden 

sind, die kleiner als 10 ha sind. 

 

Abbildung 22: Schutzfunktion. 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

Tabelle 30: Schutzfunktion  

Gesamtwaldfläche 88.124 ha 100% 

Schutzfunktion Wertziffer 1 66.240 ha 75,2% 

Schutzfunktion Wertziffer 2 7.316 ha 8,3% 

Schutzfunktion Wertziffer 3 14.568 ha 16,5% 
 
Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

75,2%

8,3%

16,5%

Waldflächenverteilung Schutzfunktion nach
Wertziffern

Schutzfunktion Wertziffer 1 Schutzfunktion Wertziffer 2 Schutzfunktion Wertziffer 3
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Karte 6: K-6 Übersichtskarte des Bezirkes: Schutzfunktion mit drei Farbstufen für die Wertigkeiten. 
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4.2.2 Gesamtbeurteilung – Funktionserfüllung 

S2 und S3 zusammengefasst ergibt, dass 85,9 % aller Funktionsflächen eine 

erhöhte oder hohe Schutzwirkung aufweisen, das ist 27,6 % der Bezirksfläche und 

24,8 % des Waldes im Bezirk. Der Wald im Bezirk dient wesentlich mehr als 

Schutzwald wie gemeinhin angenommen. Die Wälder entlang von 

Grabeneinhängen der Wildbäche, in den Anbruchgebieten der Lawinen sowie die 

Wälder mit direkter Objektschutzwirkung haben eine besondere Bedeutung für die 

Sicherung des Siedlungsraumes. Aber auch touristische Einrichtungen und der 

öffentliche Verkehr sind unmittelbar auf funktionierende Schutzwälder angewiesen.  

Die derzeit vorhandene Waldausstattung kann die Erwartungen an die 

Schutzwirkungen zum Großteil ausreichend erfüllen. Der Gesundheitszustand kann 

insgesamt noch als befriedigend eingestuft werden. Die Funktionserfüllung ist 

jedoch nicht überall im erwünschten Umfang gegeben. Alle Bemühungen diese zu 

erhöhen werden wenig Erfolg bringen, sofern nicht die Jägerschaft mit einer 

entsprechenden Schalenwildregulierung auch weiterhin ihren waldökologischen 

Beitrag leistet. 

Eine großflächige Überalterung kann nicht festgestellt werden, da auch in früheren 

Zeiten eine Nutzung fast überall erfolgte und heute nur mehr Restflächen nicht mit 

Forstwegen erschlossen bzw. erschließbar sind. Im Gegensatz zu vielen anderen 

steirischen Bezirken weisen viele Schutzwälder bzw. Bereiche der Kampfzone 

relativ geringe Hangneigungen auf (z. B. Nockberge). Dies führt dazu, dass hier 

aufgrund der guten Eignung für den Weidebetrieb einerseits eine große 

Beeinträchtigung durch Waldweide gegeben ist, welche aufgrund der Besitzstruktur 

auch nur sehr schwer einzuschränken ist. Das Hinaufrücken der aktuellen 

Waldgrenze zeigt jedoch, dass der Einfluss der Waldweide nicht zu einer 

gefährdenden Beeinträchtigung dieser Schutzwälder führt. Die Freizeitaktivitäten 

des Menschen berühren schwerpunktmäßig auch Schutzwälder und führen zu 

direkten (Abfahrt über Verjüngungsflächen) und indirekten (Schäden durch 

Beunruhigung des Wildes) Schädigungen. 

Windschutzanlagen kommen im Bezirk Murau nicht vor.  
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4.3 Wohlfahrtsfunktion 

Das Forstgesetz definiert in § 6 Abs. 2. lit c die Wohlfahrtswirkung: „Das ist der 

Einfluss auf die Umwelt, und zwar insbesondere auf den Ausgleich des Klimas und 

des Wasserhaushaltes, auf die Reinigung und Erneuerung von Luft und Wasser.“ 

Die Wohlfahrtsfunktion wird im Bezirk Murau ein wenig unterschätzt, weil durch die 

Systematik der WEP-Darstellung, die Schutzwälder mit S3 rot eingefärbt werden, 

und so die hohe Wohlfahrtswirkung bei Flächen mit den Kennziffer 33x optisch ein 

wenig untergeht. Zur Wohlfahrtsfunktion zählen die Reinigung von Luft und Wasser, 

die Produktion von Sauerstoff und Wasser sowie der Klimaausgleich. Hinsichtlich 

des Klimaausgleiches ist ganz allgemein anzuführen, dass der Wald die täglichen 

und jährlichen Temperaturschwankungen bis zu einem gewissen Grad ausgleicht, 

die Luftfeuchtigkeit erhöht und die Taubildung steigert. Die Lufttemperaturen sind 

im Wald (Waldklima mit geringerer Sonneneinstrahlung und höherer 

Luftfeuchtigkeit) im Sommer gegenüber dem Freiland um 3 – 6 °C, gegenüber 

Städten um 4 – 8 °C niedriger. Jede Waldfläche beeinflusst das Klima positiv. Die 

Temperaturunterschiede zwischen Wald und Nichtwald bewirken einen ständigen 

Luftaustausch. 

Die Nadel- und Blattorgane filtern Staub, Ruß und gasförmige Verunreinigungen aus 

der Luft heraus, sodass als Ergebnis kühle und gereinigte Luft in die Siedlungen 

zurückfließt. Bäume produzieren in der Photosynthese Sauerstoff und Wasser - 

wovon nur ein Teil im Eigenverbrauch umgesetzt wird - und nehmen Kohlendioxid 

aus der Atmosphäre auf. Ein bewirtschafteter Wald speichert mehr Kohlendioxid als 

ein nicht bewirtschafteter Wald, da absterbende und verrottende Bäume wieder 

Kohlendioxid abgeben. Dazu einige Fakten: Waldboden reinigt und filtert Wasser, 

versetzt es mit Sauerstoff und bereitet es so trinkfertig wieder auf. Fast alle 

Gemeinden haben ihre Trinkwasserreservoirs im Wald, in der Nähe der jeweiligen 

Quellen. 
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4.3.1 Anzahl und Ausmaß der Funktionsflächen mit Leitfunktion W3 

und W2 bzw. Kreisfunktionsflächen 

Im Bezirk Murau ist auf 4 Funktionsflächen (183 ha) mit einer Waldfläche von rund 

134 ha die „Wohlfahrtsfunktion“ als Leitfunktion (Klimaausgleich, Verbesserung des 

Wasserhaushaltes, Reinigung und Erneuerung von Luft und Wasser) ausgewiesen. 

Das entspricht 0,15 % der Bezirkswaldfläche. Auf einer weiteren Fläche (345 ha, 

327 ha Wald) ist ebenfalls eine hohe Wohlfahrtswirkung (W3) ausgewiesen, wo aber 

durch die ebenfalls hohe Schutzwirkung die Schutzfunktion die Leitfunktion bildet. 

7 Funktionsflächen (4.475 ha, 765 ha) haben eine erhöhte Wohlfahrtswirkung (W2). 

W2 und W3 zusammengefasst ergibt, dass 7,7 % aller Funktionsflächen eine 

erhöhte oder hohe Wohlfahrtwirkung aufweisen, das ist 3,9 % der Bezirksfläche und 

1,39 % des Waldes im Bezirk. Weiters wurden unter der Kategorie Zeiger 468 

Quellen ausgewiesen, dort findet sich auch der Verweis auf die Detailbeschreibung 

im WIS-Steiermark. Diese Quellen sind für die regionale Trinkwasserversorgung 

von besonderer Bedeutung. 

 

Abbildung 23: Wohlfahrtsfunktion. 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

98,6%

0,9% 0,5%

Waldflächenverteilung Wohlfahrtsfunktion nach
Wertziffern

Wohlfahrtsfunktion Wertziffer 1 Wohlfahrtsfunktion Wertziffer 2

Wohlfahrtsfunktion Wertziffer 3
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Tabelle 31: Wohlfahrtsfunktion 

Gesamtwaldfläche 88.124 ha 100% 

Wohlfahrtsfunktion Wertziffer 1 86.899 ha 98,6% 

Wohlfahrtsfunktion Wertziffer 2 764 ha 0,9% 

Wohlfahrtsfunktion Wertziffer 3 461 ha 0,5% 
 
Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

4.3.2 Gesamtbeurteilung – Funktionserfüllung 

Die derzeit vorhandene Waldausstattung kann die Erwartungen an die 

Wohlfahrtswirkungen ausreichend erfüllen. Zu den bedeutendsten 

Wohlfahrtswirkungen des Waldes gehört seine Fähigkeit Wasser durch die 

Aufnahme großer Niederschlagswassermengen über Humus, Wurzelkanäle und 

Tiergänge in den Waldboden zu speichern und zu reinigen. Im Wald versickertes 

und durch den Waldboden gefiltertes Wasser ist sauerstoffreich, sauber und als 

Trinkwasser hervorragend geeignet. Der Mensch ist von einer ausreichenden 

Wasserversorgung in Trinkwasserqualität abhängig. Nur ein stabiler, dem Standort 

angepasster Waldbestand ist langfristig in der Lage, durch sein Filter- und 

Speichervermögen einen Beitrag für hochwertiges Trinkwasser zu leisten. 

Wälder in Wasserschutz-, Wasserschon- und Quellschutzgebieten verlangen eine 

besondere waldbauliche Behandlung (Dauerbestockung, Einschränkung des 

Kahlhiebes, der natürlichen Waldgesellschaft entsprechende Mischbaumarten) und 

Einschränkungen in der Bewirtschaftung (keine Herbizide, pflegliche Rückung, 

Waldboden nicht befahren, besondere Vorsicht bei Maschineneinsatz hinsichtlich 

Öl- bzw. Treibstoffaustritt). Das Wissen um die örtliche Lage der Quellen und 

Quellschutzgebiete ist bei der Errichtung von forstlichen Bringungsanlagen, aber 

auch für die Waldbewirtschaftung von großer Bedeutung. 

Die Lebensgemeinschaft „Wald“ ist wie kein anderes System geeignet, 

ausgeglichene ökologische Verhältnisse herzustellen und die Erneuerung sowie 

Reinhaltung der Trinkwasserreserven sicherzustellen. 
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Karte 7: K-7 Übersichtskarte des Bezirkes: Wohlfahrtsfunktion mit drei Farbstufen für die Wertigkeiten  
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4.4 Erholungsfunktion 

Das Forstgesetz definiert in § 6 Abs. 2. lit d die Erholungswirkung: „Das ist 

insbesondere die Wirkung des Waldes als Erholungsraum auf die Waldbesucher 

bestmöglich zur Geltung kommen und sichergestellt ist.“ 

Der Wald bietet attraktive Ausflugsziele mit ausgeglichenem Lokalklima, Ruhe und 

vielfältige Waldbilder. Er ist ein viel besuchtes Umfeld für Bewegung und 

Entspannung und hat eine große Bedeutung für die Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit der Bevölkerung. 

Der Mensch erholt sich nicht nur subjektiv durch die Ruhe und lebendige Stille des 

Waldes. Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung und die höhere Luftfeuchtigkeit 

werden ebenfalls als angenehm empfunden. Außerdem ist es im Sommer im Wald 

kühler (Erholungsort gegen Hitze). 

Gemäß § 33 (1) Forstgesetz 1975 darf Wald zu Erholungszwecken betreten werden. 

Diese gesetzliche Festlegung und ihre Folgen sind nicht allen Personen bekannt, 

die den Lebensraum Wald nutzen wollen. 

4.4.1 Anzahl und Ausmaß der Funktionsflächen mit Leitfunktion E3 

und E2 bzw. Kreisfunktionsflächen   

Im Bezirk Murau ist auf 7 Funktionsflächen (1.267 ha) mit einer Waldfläche von rund 

656 ha die „Erholungsfunktion“ als Leitfunktion ausgewiesen. Das entspricht 0,74 % 

der Bezirkswaldfläche. 

Auf weiteren 13 Flächen (1.709 ha, 653 ha Wald) ist ebenfalls eine hohe 

Erholungswirkung (E3) ausgewiesen, wo aber durch die ebenfalls hohe 

Schutzwirkung bzw. Wohlfahrtswirkung eine dieser Funktion die Leitfunktion bildet. 

7 Funktionsflächen (4.203 ha, 668 ha) haben eine erhöhte Erholungswirkung (E2). 
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E2 und E3 zusammengefasst ergibt, dass 17,31 % aller Funktionsflächen eine 

erhöhte oder hohe Wohlfahrtwirkung aufweisen, das ist 5,60 % der Bezirksfläche 

und 2,24 % des Waldes im Bezirk. 

Weiters wurden der 12 Kreisfunktionsflächen ausgewiesen, wo sich besonders viele 

Besucher aufhalten. 

 

Abbildung 24: Erholungsfunktion. 

Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 

Tabelle 32: Erholungsfunktion 

Gesamtwaldfläche 88.124 ha 100% 

Erholungsfunktion Wertziffer 0* 49 ha 0,1% 

Erholungsfunktion Wertziffer 1 86.098 ha 97,7% 

Erholungsfunktion Wertziffer 2 668 ha 0,8% 

Erholungsfunktion Wertziffer 3 1.309 ha 1,5% 
 

* Flächen mit Betretungsverbot erhalten die Wertziffer E0 
 
Quelle5: Bezirksforstinspektion Murau, 2021 
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Karte 8: K-8 Übersichtskarte des Bezirkes: Erholungsfunktion mit vier Farbstufen für die Wertigkeiten (inkl. Erholungsfunktion mit Wertigkeit 0). 

 



120 

 

4.4.2 Gesamtbeurteilung – Funktionserfüllung 

Der Bezirk Murau besitzt keinen per Bescheid „erklärten Erholungswald“. Die 

Funktionsflächen mit der Wertigkeit 3 befinden sich in unmittelbarer Umgebung der 

Skigebiete und in den Tallagen rund um Ortschaften und Städte. Hier dient der Wald 

als Naherholungsgebiet. Eine hohe oder erhöhte Erholungsfunktion kommt auch 

Wäldern rund um das LKH Stolzalpe, bzw. diverse Sport-, Freizeit- oder 

Heileinrichtungen (Wildbad Einöd) zu. 

Die Errichtung bzw. Erhaltung von Rastplätzen, Bänken, etc. in Wäldern mit der 

Wertigkeit 3 erscheint jedoch sinnvoll zumal in Verbindung mit entsprechende 

Wegemarkierungen, Informationstafeln und Öffentlichkeitsarbeit 

Lenkungsmöglichkeiten bestehen. Die Abgeltung von speziellen Dienstleistungen 

ist auch in diesem Bereich zu überlegen, da der Bedarf weiter ansteigen wird. 

Darüber hinaus bietet eine Erholungswaldbewirtschaftung die Möglichkeit der 

Aufklärung und des Aufbaues gegenseitiger Akzeptanz für forstliche Maßnahmen 

im Wald insgesamt. 

4.5 Zusammenfassung der Erhebungsergebnisse 

Im Anhang 3 des Waldentwicklungsplanes werden die Erhebungsergebnisse im 

Detail beschrieben. 
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Karte 9: K-4 Übersichtskarte des Bezirkes: Leitfunktionen. 
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4.6 Gemeinde WEP 

4.6.1 Gemeindedatenblätter 

Im Anhang 4 des Waldentwicklungsplanes werden Gemeindedatenblätter im Detail 

beschrieben und dargestellt. 
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5 Schlussfolgerungen und Ausblick 

5.1 Vom Ist- zum Soll-Zustand 

Der Wald im Bezirk Murau kann derzeit seine Funktionen bis auf einige wenige 

kleinflächige Beeinträchtigungen gut erfüllen. Im Bezirk ergibt die Evaluierung der 

Darstellung der forstlichen Realität durch die unterschiedlichen Planersteller und die 

Anpassung an die geänderten Umweltverhältnisse durch die verstärkten 

Öffentlichkeitsansprüche für den Beobachtungszeitraum laufend Veränderungen. 

Durch die Klimaerwärmung und die damit einhergehenden Starkregenereignisse 

aber auch durch Trockenperioden in der Vegetationszeit, also durch ein Ansteigen 

der Extremereignisse, nimmt die Wichtigkeit der Standort- und Objektschutzwirkung 

zu. Wasserschutz und die Filterwirkung des Waldes wurden in diesem Zeitraum 

ebenfalls immer wichtigere Themen. Auch künftig lässt sich ein Anstieg der 

betreffenden Wohlfahrtswirkungen erwarten. Die Erholungswirkung wird wegen des 

immer größer werdenden Bedarfs der Bevölkerung an Freiraum und deren 

begleitenden Möglichkeiten, vor allem in und um Ballungsräume sowie in den 

Tourismusgebieten, ebenso an Wichtigkeit gewinnen. Die Nutzfunktion könnte sich 

eventuell im klassischen Sinne (reine Holzgewinnung) vermindern, stehen doch 

vermehrt Interessen am Vertragsnaturschutz vor der Türe. Der Wald steht im 

Mittelpunkt unterschiedlicher Interessenten und Anforderungen, wodurch es eine 

sensible Konfliktregelung braucht, um alle Funktionen zu erhalten. 

Beobachtete Beeinträchtigungen des Waldes: 

 Zunahme von Extremwettersituationen (Sturm, Schnee, Hagel, Frost, 

Trockenheit etc.) infolge des Klimawandels 

 Zunahme biotischer Schädlinge infolge abiotischer Ereignisse 

 Schleichende, aber massive Wildschäden durch Wildüberhege 

 Mehr Freizeitnutzer im Wald 
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Möglichkeiten zur Verbesserung des IST-Zustandes: 

Die „Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel“, beschlossen 

von der Bundesregierung im Ministerrat am 23.Oktober 2012, hat 2 tragende Säulen 

in Bezug auf den Klimaschutz: 

1. Reduktion der Treibhausgasemissionen auf nationaler und internationaler Ebene 

mit Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 

2.  Anpassung an den Klimawandel 

Ziel der österreichischen Anpassungsstrategie ist es, nachteilige Auswirkungen des 

Klimawandels auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu vermeiden und die sich 

ergebenden Chancen zu nutzen. Die Strategie soll die natürliche, gesellschaftliche 

und technische Anpassungskapazität stärken. Im Aktionsplan sind konkrete 

Handlungsempfehlungen zur Umsetzung in den 14 Aktionsfeldern dargestellt. Eine 

umgehende Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie ist notwendig, da die 

Möglichkeiten für eine erfolgreiche Anpassung im Laufe der Zeit stetig abnehmen. 

Die Umsetzung wird in enger Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern unter 

Beachtung der entsprechenden Zuständigkeiten erfolgen. Anpassung an den 

Klimawandel ist eine langfristige Aufgabe. Eine regelmäßige Erfolgskontrolle soll 

den Umsetzungserfolg der Strategie dokumentieren. 

In der Steiermark wurde 2009 im Amt der Steiermärkischen Landesregierung die 

Stabstelle „Klimaschutzkoordination“ eingerichtet. Seit 2010 ist der „Klimaatlas 

Steiermark“ vom LUIS online verfügbar. Durch enge Kooperation mit den steirischen 

Forschungseinrichtungen (wie z. B. Wegener Center – Universität Graz, Joanneum 

Research) ist es möglich den Risiken des Klimawandels auf Basis aktueller Studien 

und Expertisen auch weiterhin wissenschaftlich zu begegnen. Für das Aktivitätsfeld 

Forstwirtschaft werden folgende Handlungsempfehlungen gegeben: 
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Tabelle 33:Forstwirtschaft – Handlungsempfehlungen 

(Quelle25: http://www.sdw.de/waldwissen/oekosystem-wald/waldleistungen/index.html) 

 

 

http://www.sdw.de/waldwissen/oekosystem-wald/waldleistungen/index.html
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Diese Handlungsempfehlungen sind vollinhaltlich für den Wald des Bezirkes 

Murau zu übernehmen und umzusetzen. Zur Erhaltung und Sicherung der 

Waldfunktionen wird darüber hinaus konkretisiert: 

Klimafitte Wälder 

Je nach standörtlich erforderlicher Waldgesellschaft ist durch entsprechenden 

Waldbau die natürliche Verjüngung der erforderlichen Mischbaumarten 

(Vorhandensein von Mutterbäumen) oder die künstliche Einbringung 

(Aufforstung) zu forcieren. 

 

Wald-Wild-Situation 

Zur Erreichung entsprechender Baumartenmischungen und Gesunderhaltung 

vor allem junger Waldbestände (Verhinderung von Fege- und Schälschäden) 

sind alle Anstrengungen zur Reduktion des Wildeinflusses (Reduzierung der 

Wildbestände) zu unternehmen. 

 

Erhöhung von Stabilität und Vitalität 

Förderung der Vitalität und Stabilität in jungen Bestandesphasen durch 

bestandes- und bodenschonende, waldbauliche Eingriffe 

(Stammzahlreduktionen, Durchforstungen etc.). 

 

Aufsicht schützt den Wald 

Sicherstellung einer flächendeckenden behördlichen Forstaufsicht zur raschen 

Erkennung von Forstschutzproblemen und Einleitung wirksamer 

Gegenmaßnahmen. 

 

Bestimmte Waldwirkungen erfordern Spezialisierung 

Verbesserung der Schutzwirkung (Standorts- und Objektschutz) und der 

Wohlfahrtswirkung (Klimaausgleich, Trinkwasserbereitstellung etc.) durch 

entsprechende waldbauliche Behandlung (schutztechnisch notwendige 

Baumartenmischung, bestandes- und bodenschonende Pflege) unter 

Ausnützung der einschlägigen Strategien und Förderprogramme. 
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Wo wenig Wald ist, kommt es auf jeden Baum an 

Vor allem in den Ballungsräumen und den Talböden sollte dem geringeren 

Waldanteil in raumplanerischen und forstbehördlichen Verfahren besonderer 

Schutz zukommen (öffentliche Interessen an Klimaausgleich, Reinigung und 

Erneuerung von Luft und Wasser, Schutz vor Lärm und Staubemissionen). 

 

Ein Wald ist keine Holzplantage 

Der Wald stellt einen vielfältigen Lebensraum dar. Durch eine spezielle 

naturnahe Bewirtschaftung (Belassen von ökologisch wertvollen Bäumen und 

Bestandeszellen, Totholz, Erhaltung von Mischbaumarten etc.) können viele 

Naturschutzleistungen bereitgestellt werden. Spezielle Förderprogramme 

können gezielt dafür eingesetzt werden. 

 

Waldschutz geht jeden an 

Entsprechende Aufklärungsarbeit soll das gegenseitige Verständnis unter allen 

Waldnutzern fördern und auch Akzeptanz für entsprechendes Handeln 

(Waldbewirtschaftung) und Verhalten (Freizeitnutzung) schaffen. 

5.2 Multifunktionalität des Waldes 

 (Quelle26: Bundesforschungszentrum für Wald, „Der Wald im Fokus“) 

„Wald im Focus“ 

Multifunktionalität des Waldes im Spannungsfeld politischer Ziele: 

 

 Der Wald ist eine wesentliche Grundlage für die ökologische, ökonomische 

und soziale Entwicklung Österreichs. Dabei steht die Nachhaltigkeit im 

Vordergrund, damit unsere Kinder und Kindeskinder die gleichen 

Nutzungsmöglichkeiten des Waldes vorfinden wie unsere eigene Generation. 

 

 Der Wald dient als Holzressource für die Wirtschaft, er bietet Schutz vor 

Naturgefahren, fördert die Trinkwasserproduktion, ist Erholungsraum für viele 

Menschen, Lebensraum für Wildtiere und Pflanzen, Sauerstoffproduzent und 
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wichtiger CO2-Speicher. Die aktuellen politischen Ziele auf globaler, 

europäischer und nationaler Ebene bringen jedoch oft Unvereinbarkeiten für 

den Wald und seine Leistungen: Es gibt viele Ziele, bei denen es fraglich 

erscheint, ob sie alle in gleicher Intensität umgesetzt werden können. 

 

Mobilisierung und Schutz: 

 

 So wird der Wald im Kampf gegen die Klimaerwärmung vermehrt als 

Kohlenstoffspeicher ins Spiel gebracht, gleichzeitig soll die Mobilisierung von 

Holzreserven erfolgen, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Durch geschützte 

Waldökosysteme sollen auch Naturschutzziele erreicht und die Biodiversität 

gefördert werden. Neben all diesen Aspekten ist der Wald die wirtschaftliche 

Lebensgrundlage für viele Waldeigentümer und WaldeigentümerInnen und 

im Forstsektor Beschäftigte. Nachdem der Wald lange 

Entwicklungszeiträume hat, kann er nicht beliebig rasch auf politische Ziele 

reagieren. Nur durch eine Balance der verschiedenen Ansprüche und eine 

Prioritätenreihung auf politischer als auch auf betrieblicher Ebene können alle 

relevanten Aspekte berücksichtigt werden: 

 

o Verfügbarkeit von Holz für verschiedenste Verwendungen 

o Gewinnung von Biomasse als CO2-neutrale Energie 

o Sicherung von Einkommen für Waldeigentümer und Arbeitnehmer 

o Erreichung der erforderlichen Naturschutzziele 

o Nachhaltige Wahrung der sozialen Aspekte, wie z. B. die 

Erholungsmöglichkeit 
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5.3 Stellungnahmen und Grenzabstimmungsprotokoll 

Die WEP-Richtlinie schreibt eine Abstimmung mit der Landesraumplanung und den 

Nachbarbezirken vor: 

5.3.1 Landesplanung und Regionalentwicklung    
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